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Klima – Wasserhaushalt – Biodiversität: 
für eine integrierende Nutzung von Mooren und Auen

Begleitend zu dieser Stellungnahme ist das digitale Dossier  
„Moore und Auen: Vom Wandel nasser Landschaften” erschienen:
https://interaktiv.leopoldina.org/mooreundauen
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5Zusammenfassung

Zusammenfassung

Moore und Auen sind essenziell für Mensch und Natur
Naturnahe Moore und Auen tragen überproportional zum Klima- und Biodiversitäts-
schutz bei. Sie speichern Kohlenstoff, sind natürliche Wasserspeicher, puffern hydrolo-
gische Extremereignisse ab und sind Lebensräume für einzigartige und oft gefährdete 
Tier- und Pflanzenarten. Funktionsfähige Moore und Auen sind essenziell für Mensch 
und Natur. Sowohl Moore als auch Auen sind in Deutschland jedoch in einem sehr 
schlechten Zustand. Wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen und zugleich auf ei-
nen globalen Temperaturanstieg von 1,5° Celsius oder mehr verbunden mit Hochwas-
ser, Extremniederschlägen, Dürren besser vorbereitet sein will, muss sich der Zustand 
beider Landschaftstypen deutlich verbessern. Dies bedeutet, Moore wieder in einen 
nassen Zustand zu versetzen und Auen zu renaturieren, indem man sie wieder an den 
Flusslauf anbindet.

Wiedervernässung und Renaturierung sind komplexe Herausforderungen
Die Wiedervernässung von Mooren und die Renaturierung von Auen sind v. a. deshalb 
so herausfordernd, weil Politik und Gesellschaft über Jahrhunderte hinweg eine andere 
Zielsetzung hatten: Zur Schaffung und zum Schutz land- und forstwirtschaftlicher Flä-
chen sowie von Siedlungsräumen wurden Feuchtgebiete großräumig trockengelegt und 
Wasser wurde möglichst schnell aus der Landschaft abgeleitet. Die Nutzbarmachung 
von vorher nassen Landschaften für die Land- und Forstwirtschaft und Siedlungen wur-
de als großer Erfolg angesehen. Heute erkennen wir: Diese Praktiken haben ihren Preis. 
Nicht nur für den Klima- und Biodiversitätsschutz, auch mit Blick auf die Sicherung 
des Wasserhaushalts in den Oberflächengewässern, im Boden und im Grundwasser ist 
es entscheidend, das Wasser in der Landschaft zu halten. Dies erfordert eine grund-
legende Änderung in der Bewertung und Nutzung der Flächen – unter Einbeziehung 
aller Akteure und Interessierter. Eine insgesamt sehr komplexe und in Anbetracht der 
geringen Zeit bis 2045 sehr herausfordernde Aufgabe.

Die meisten Moore und Auen in Deutschland sind in einem sehr schlechten Zustand
In Deutschland sind rund 98 Prozent der Moore trockengelegt worden. Nach dem 
Umweltbundesamt emittieren diese entwässerten Moorböden 53 Millionen Tonnen 
CO2 jährlich, was einem Anteil von mehr als 7 Prozent der deutschen Treibhausgas-
emissionen entspricht und mehr ist, als der Industriesektor emittiert. Bei den Auen ist 
die Degradation ähnlich: Nahezu alle Überflutungsgebiete entlang der Flüsse sind für 
Landwirtschaft, Schifffahrt und Siedlungswachstum eingedeicht und somit vom Fluss 
abgetrennt worden – mit verheerenden Auswirkungen für den in Auenböden gespei-
cherten Kohlenstoff sowie für den Schutz vor Hochwassern, den Sedimenthaushalt, die 
Wasserqualität, das lokale Klima und die Biodiversität in den Flussgebieten. Derzeit 
sind nur noch wenige Flussabschnitte als „naturnah“ eingestuft.
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Das Ziel der Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (EU) aus dem Jahr 
2000, bis 2027 einen guten ökologischen Zustand bzw. ein gutes ökologisches Poten-
zial aller Gewässer herbeizuführen, wird in Deutschland verfehlt werden. So ist in 90 
Prozent der Auen keine natürliche Wasser- und Sedimentdynamik mehr zu finden. 
Weichholz- und Hartholzauen sind daher als „stark gefährdet“ bis „von völliger Ver-
nichtung bedroht“ eingestuft.

Mit der im Juni 2024 vom EU-Umweltministerrat beschlossenen Verordnung zur 
Wieder herstellung der Natur ist Deutschland mit konkreten zeitlichen Vorgaben ver-
pflichtet, großflächig Maßnahmen zu ergreifen, um auch den Zustand von Mooren und 
Auen zu verbessern.

Lösungsansätze für Moore
Die erforderlichen Maßnahmen sind vielfältig und umfassend. Zuallererst gilt es, die 
noch vorhandenen naturnahen Moorflächen streng zu schützen. Bei der Wiederver-
nässung geht es v. a. um die Wiederanhebung des Wasserspiegels, im Jahresmittel bis 
an die Bodenoberfläche. Hierzu muss die Entwässerung gestoppt und das Wasser groß-
flächig zurückgehalten bzw. zurückgeführt werden. Auf solchen wiedervernässten Flä-
chen lassen sich „nasse“ land- und forstwirtschaftliche Nutzungen (Paludikulturen), 
wie etwa der Anbau von Torfmoos, Rohrkolben und Erlen für die stoffliche Biomasse-
nutzung oder die Bewirtschaftung von Nasswiesen mit Wasserbüffeln, etablieren. Auf 
stark degradierten, wiedervernässten Flächen kommen auch Photovoltaik und Wind-
energieanlagen als mögliche Nutzung infrage. Dabei gilt es, Bodenverluste zu minimie-
ren. Ebenso sind die Schaffung großflächiger Wildnisgebiete, die Nutzung der Flächen 
für Kohlenstoffzertifikate oder Naturtourismus mögliche Entwicklungsrichtungen. 
Die Wiedervernässung von Mooren stellt allerdings eine große politische und gesell-
schaftliche Herausforderung dar. Flächeneigentümer und Flächennutzende sowie die 
Menschen im jeweiligen Umfeld müssen für den erforderlichen Paradigmenwechsel 
und die neuen Ansätze zur Bewirtschaftung der Flächen gewonnen und möglichst von 
Beginn an einbezogen werden.

Lösungsansätze für Auen
Auch für die zu renaturierenden Auenflächen existieren vielfältige Lösungsansätze. Sie 
reichen von der Ausweisung und Erweiterung von Überschwemmungsflächen, der Öff-
nung oder Entfernung von Deichen bis hin zu gezielten Wiederherstellungsmaßnah-
men, etwa durch die Förderung natürlicher Sukzessionsprozesse oder die Öffnung von 
Flussnebenläufen. Zentral ist: Bäche und Flüsse benötigen Raum, der oft nur mehr be-
grenzt verfügbar ist. Eine Umorientierung kann auch bei den Auen nur dann gelingen, 
wenn die Maßnahmen gemeinsam mit den Betroffenen erarbeitet und die divergieren-
den Interessenlagen berücksichtigt und wenn möglich zusammengeführt werden. Poli-
tik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft müssen bereit sein, diesen aufwendigen 
Weg gemeinsam zu gehen. Dass dies zum Erfolg führen kann, zeigt ein Vergleich von 
Renaturierungsprojekten in sechs europäischen Ländern, darunter Deutschland. Die 
Maßnahmen sind jeweils evidenzbasiert, d. h. auf Grundlage des besten verfügbaren 
Wissens abzuwägen und zu treffen.

Priorisierung von Maßnahmen
Die Entscheidung, wo Wiedervernässungs- und Renaturierungsmaßnahmen priori-
tär durchzuführen sind, ist wichtig, da finanzielle und personelle Ressourcen begrenzt 
sind. Grundsätzlich sollte der Fokus auf jenen Gebieten liegen, die sich aufgrund der 
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natürlichen Voraussetzungen (z. B. technisch einfache Anbindung einer Aue, einfacher 
Wasserrückhalt) besonders anbieten und in denen die politischen und gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen so günstig sind, dass sich die entsprechenden Maßnahmen 
zügig umsetzen lassen. Gleichzeitig gilt es, auch komplexe Wiedervernässungs- und 
Renaturierungsprojekte zeitnah zu starten, um das Ziel, in Deutschland bis zum Jahr 
2045 klimaneutral zu werden, auch tatsächlich zu erreichen. Daher ist es gerade bei 
diesen umfangreichen und herausfordernden Vorhaben besonders dringlich, unmit-
telbar mit der Planung zu beginnen und die notwendigen Schritte zügig einzuleiten. 
Hierbei kann auf die Erfahrungen aus erfolgreichen Projekten zurückgegriffen werden.

Die Handlungsoptionen und Maßnahmen, die in dieser Stellungnahme für die Wieder-
vernässung von Mooren und die Renaturierung von Auen dargelegt werden, sind um-
fassend und vielschichtig. Es handelt sich um ein Bündel sich gegenseitig bedingender 
und aufeinander aufbauender Maßnahmen. Die wichtigsten Punkte sind:

• Die rechtlichen Rahmenbedingungen sollten so gestaltet werden, dass sie die Wie-
dervernässung von Mooren und die Renaturierung von Auen zügig und nachhaltig 
unterstützen. Neben einer gesetzlichen Festsetzung als Staatsaufgabe sind insbeson-
dere die rechtlichen Möglichkeiten für Planfeststellungsverfahren zu verbessern.

• Es gilt, angemessene ökonomische Anreize zu setzen. Konterkarierende Förder-
maßnahmen, die zur Entwässerung der Landschaft führen, sollten abgeschafft 
und zugleich neue Förderinstrumente zur Unterstützung einer breiten Palette von 
Ökosystemleistungen umgesetzt werden. Die notwendigen finanziellen Unterstüt-
zungen durch den Staat müssen sowohl der eigentlichen Umsetzung von Wieder-
vernässung und Renaturierung als auch der Beförderung von alternativen Produk-
tionsmöglichkeiten für die Land- und Forstwirtschaft dienen.

• Die Kapazitäten in den zuständigen Behörden auf Ebene der Bundesländer, Land-
kreise und Gemeinden sollten ausgebaut und auf die neuen Aufgaben ausgerichtet 
werden. Es bedarf eines Paradigmenwechsels im behördlichen Handeln, mit neu-
en Formen der Kooperation und der Etablierung übergeordneter Kompetenzzent-
ren. Ebenso ist es wichtig, Verbände und Vorhabenträger in die Lage zu versetzen, 
effek tive Unterstützung leisten zu können. Denn die Wiedervernässung der Moore 
und die Renaturierung der Auen sind komplexe Aufgaben, die einer fundierten 
hydro morphologischen und ökologischen Planung sowie einer Koordination der 
verschie denen Akteure und Fördermöglichkeiten bedürfen.

• Um die Betroffenen vor Ort einzubinden, sollten begleitende und unterstützen-
de Formate der Teilhabe und Partizipation umfassend und in jeweils angepasster 
Form etabliert und eingesetzt werden.

• Die Daten-, Informations- und Wissensgrundlagen für die Wiedervernässung von 
Mooren und die Renaturierung von Auen sollten kontinuierlich verbessert und offen 
zugänglich gemacht werden. Das gilt insbesondere für inter- und transdisziplinäre 
Wissensgrundlagen sowie eine verbindliche Erfolgskontrolle mittels geeigneter In-
dikatoren und Monitoringprogramme.

Aus dem Maßnahmenkatalog und dem umfangreichen Portfolio an Empfehlungen 
werden die Größe und Bedeutung der Aufgabe deutlich: Es geht um einen grundlegen-
den gesellschaftlichen Wandel hin zu Landnutzungen, im Rahmen derer das Wasser 
zum Schutz und Nutzen von Mensch, Klima und Biodiversität in der Landschaft stärker 
zurückgehalten wird.
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1 Warum Moore wiedervernässen 
und Auen renaturieren?

Bis in das 19. Jahrhundert hinein hatte die Landschaft in Deutschland ein deutlich 
anderes Gesicht. Viele Regionen waren von nassen Mooren geprägt, Fließgewässer 
wechselten häufig ihr Bett, uferten bei Hochwasser aus und schufen ein dynamisches 
Mosaik an Lebensräumen.1 Mit der beginnenden Industrialisierung, dem Bevölke-
rungswachstum und einem zunehmenden Wohlstand wuchs der Bedarf an Flächen für 
die Landwirtschaft, Siedlungen und Infrastrukturen wie Straßen, Gewerbe- und In-
dustrieflächen und Schifffahrtswege. Feuchtgebiete wie Moore und Auen wurden ent-
wässert, abgetrennt, bebaut und wirtschaftlich genutzt.2 Diese Prozesse wurden auch 
nach dem Zweiten Weltkrieg mit Nachdruck verfolgt und reichen zum Teil bis in die 
Gegenwart.

Nasse und überflutete Gebiete dauerhaft trockenzulegen und auf den gewonnenen 
Flächen Siedlungen zu errichten, sie für Ackerbau und Forstwirtschaft oder als Grün-
land zu nutzen, waren übergeordnete gesellschaftliche Ziele und für die Menschen in 
den moor- und auenreichen Gegenden über Generationen hinweg eine Lebensauf-
gabe.3  Grundwasserspiegel wurden abgesenkt und das Wasser möglichst rasch über 
Drainagen, Gräben und Kanäle abgeleitet. So veränderte der Mensch den Wasserhaus-
halt und letztlich das Erscheinungsbild und die Funktionen ganzer Landschaften. Von 
den vor allem im Norden und Süden Deutschlands gelegenen Mooren sind nur noch 
zwei Prozent als naturnah einzustufen, bei den Auen sogar nur ein Prozent. Entlang 
der 79 größten Flüsse in Deutschland sind zwei Drittel der ehemaligen Überschwem-
mungsgebiete durch Deiche und Gewässerausbau vollständig verloren gegangen.4 Bei 
Hochwasser werden nur noch 10 bis 20 Prozent der ehemaligen Überschwemmungs-
flächen geflutet, weshalb Hochwasserereignisse ausgeprägter auftreten.5

1.1 Der Klimawandel verändert den Blick auf Moore und Auen

Im Zuge der globalen Erwärmung ändert sich auch die Verteilung der Niederschläge, 
extreme Wetterereignisse und Dürreperioden nehmen zu. Wasser ist zuweilen im 
Überfluss vorhanden und verursacht Überschwemmungen, oder Niederschläge blei-
ben über Monate hinweg aus, was zu Dürren führt.6 Klimaprognosen zufolge wird Was-
ser in vielen Regionen Deutschlands, besonders in den Sommermonaten, zunehmend 
zu einer knappen Ressource für Mensch und Natur.7

1 Küster (2010); Behre (2020). 

2  Blackbourn (2007). 

3  Poschlod (2015). 

4  BMU & BfN (2009). 

5 Brunotte et al. (2009). 

6  Hanel et al. (2018); Spinoni et al. (2018); Blöschl et al. (2019); UFZ (2024). 

7 WMO (2023). 
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Heute weiß man mehr über die vielfältigen Auswirkungen ausgetrockneter Moore und 
abgetrennter Auen für Umwelt und Gesellschaft.8 Natürliche Moore und Auen stellen 
umfangreiche Ökosystemleistungen für die Gesellschaft bereit.9 Sie sind Schlüssel-
ökosysteme für den Wasser- und Kohlenstoffhaushalt und Zentren der biologischen 
Vielfalt. Im Laufe der letzten 10.000 Jahre bauten Moore und Auen in Deutschland 
einen bedeutenden Kohlenstoffspeicher auf. Mit der Trockenlegung der Moore begann 
die Zersetzung des Torfs und die Freisetzung des darin gebundenen Kohlenstoffs in die 
Atmosphäre. So wurden aus Kohlenstoffsenken Quellen von Treibhausgasen (THG). 
Die Emissionen aus trockengelegten Moorböden haben weltweit einen beträchtlichen 
Anteil an der Klima erwärmung.10 Das trifft auch auf die Moorböden innerhalb der Au-
engebiete zu, während die Kohlenstoffdynamik der Mineralböden in Auen noch wenig 
quantifiziert ist.11 Um zu vermeiden, dass sich die Erde bis zum Ende des Jahrhunderts 
auf einen Temperaturanstieg um 3 °C zubewegt,12 müssen auch die Emissionen aus 
Feuchtgebieten reduziert und in der Landnutzungs- und Klimapolitik berücksichtigt 
werden.

Moore und Auen haben jedoch nicht nur über ihre Kohlenstoffbilanz Einfluss auf das 
Klima. Sie speichern Wasser und geben es verzögert an die umliegende Landschaft oder 
angrenzende Fließgewässer ab. Natürliche Flusslandschaften wirken wie ein Schwamm 
und können so das Überflutungsrisiko für stromabwärts liegende Gebiete und deren 
Siedlungen und Infrastrukturen verringern. Moore und Auen beeinflussen zudem 
das lokale Klima und schaffen Temperaturrefugien während Hitzewellen. Entwässer-
te Landschaften hingegen reagieren stärker und rascher auf Wetterextreme: Dürren, 
Brände, Bodenerosion und Hochwasserereignisse nehmen zu. Wie positiv sich Rena-
turierung auswirkt, zeigt ein Beispiel von der Mittleren Elbe, wo man insgesamt zehn 
Deichrückverlegungen durchgeführt hat. Im Rahmen eines LIFE-Projekts wurden bei 
Lenzen die Dämme über eine Länge von 7,4 Kilometern zurückverlegt und 420 Hek-
tar dynamische Auenflächen geschaffen. Diese Maßnahme hat zu einem Absenken von 
Hoch wasserspitzen um bis zu einem halben Meter geführt.13 Zudem sind großräumig 
auentypische Lebensräume reaktiviert und neue geschaffen worden.14 

1.2 Biologische Vielfalt in Mooren und Auen

Moore sind im natürlichen Zustand von Arten besiedelt, die an die nassen, sauer-
stoffarmen und teils nährstoffarmen Bedingungen angepasst sind. Viele moortypische 
Spezialisten zählen zu den am meisten bedrohten Arten in Deutschland.15 

8  Tockner & Stanford (2002); Oppermann et al. (2017); Mazzoleni et al. (2021). 

9  Kimmel & Mander (2010); Stammel et al. (2021). 

10 UNEP (2022). 

11 Lininger et al. (2019); Heger et al. (2021).

12 IPCC (2023). 

13 Promny et al. (2014). 

14 Serra-Llobet et al. (2022).

15 BfN (2023).
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Natürliche Auen sind die dynamischsten, komplexesten und vielfältigsten Lebensräu-
me weltweit.16 Sie stellen mit ihren diversen Lebensgemeinschaften vielfältige Ökosys-
temleistungen zur Verfügung.17 Überflutung und Austrocknung schaffen ein Mosaik an 
aquatischen, amphibischen und terrestrischen Lebensräumen und Sukzessionsstadi-
en.18 Daher sind dynamische Auen Hotspots der biologischen Vielfalt und die arten-
reichsten Ökosysteme in Mitteleuropa. Hierzu zwei Beispiele: In der Schweiz kommen 
85 Prozent der Arten von zahlreichen terrestrischen Organismengruppen in Auen vor, 
obwohl diese weniger als 0,5 Prozent der Landesfläche bedecken. In Frankreich finden 
sich allein entlang des Flusses Adour ein Fünftel aller Gefäßpflanzenarten des Landes.19 

Neben den vielen offensichtlichen Vorteilen bergen Wiedervernässungs- und Rena-
turierungsmaßnahmen auch mögliche unerwünschte Auswirkungen. Diese können je 
nach Bezugsgruppe sehr unterschiedlich ausfallen. Zur Risikominimierung steht eine 
breite Palette von Instrumenten zur Verfügung, z. B. die Förderung einer naturnahen 
Entwicklung mit natürlichen Feinden von Stechmücken, der Aufbau von profitablen 
Wertschöpfungsketten für die Nutzung wiedervernässter Moore und renaturierter 
Auen, eine Minimierung von Methanfreisetzung20 und Aufklärungsarbeit zum vielfäl-
tigen Nutzen nasser Moore und naturnaher Auen, z. B. in Zusammenarbeit mit Kunst- 
und Kulturschaffenden sowie mit Kindern und Jugendlichen (siehe Box 1).

Box 1: Risiken der Moorwiedervernässung und Auenrenaturierung

Gesundheitliche und ökologische Risiken 
• Ausbreitung von Stechmücken
• Zoonosen
• Neobiota

Soziale Risiken
• soziale Spannungen in Moorgebieten
• „Heimatverlust“

Betriebswirtschaftliche Risiken
• Einkommensverlust
• Betriebsschließungen
• wirtschaftliche Schwächung von Regionen

Volkswirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Risiken
• erhöhte Methanfreisetzung
• neuartige Ökosysteme
• Scheitern von Umsetzungsvorhaben
• Wassermangel

16 Tockner & Stanford (2002). 

17 Schindler et al. (2014). 

18 Stanford et al. (2005). 

19 Tockner & Ward (1999).

20 GMC (2022). 
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1.3 Moorwiedervernässung und Auenrenaturierung als  
 gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Die internationale Staatengemeinschaft hat zur Begrenzung der Klima- und Biodiver-
sitätskrise ehrgeizige Ziele formuliert. So wurde 2015 im Rahmen der Klimarahmen-
konvention21 mit dem Übereinkommen von Paris 2,0 °C als Limit für die globale Erd-
erwärmung vereinbart, wobei sich die internationale Staatengemeinschaft darüber 
einig ist, dass die Zielmarke eher bei 1,5 °C liegen sollte. Um dies sicherzustellen, soll 
Deutschland nach dem 2021 novellierten Klimaschutzgesetz bis 2045 Netto-Treibhaus-
gasneutralität und nach dem Jahr 2050 negative Treibhausgasemissionen erreichen.

Seit 1992 will die Staatengemeinschaft mit dem Übereinkommen über die biologi-
sche Vielfalt (CBD)22 den Rückgang der Biodiversität stoppen und eine Trendumkehr 
ein leiten. Bisher allerdings mit wenig Erfolg,23 obwohl schon seit den 1970er Jahren 
völker rechtliche Abkommen zum Schutz von Feuchtgebieten und wildlebenden Arten 
existieren.24 Um die Anstrengungen beim Biodiversitätsschutz zu steigern, wurde 2022 
von den CBD-Vertragsstaaten als dritter Strategieplan im Rahmen der CBD das Kun-
ming-Montreal Global Biodiversity Framework25 vereinbart, demzufolge bis 2030 min-
destens 30 Prozent der weltweiten Land-, Süßwasser- und Meeresflächen unter Schutz 
zu stellen oder zu renaturieren sind. Dabei sollten jene Flächen Vorrang haben, die 
überproportional zum Klima- und Biodiversitätsschutz beitragen. Um diese Ziele zu er-
reichen, gilt es sowohl auf nationaler und europäischer als auch auf globaler Ebene sys-
temische und integrierende Lösungsoptionen zu erarbeiten und rasch umzusetzen.26 

Die Europäische Union hat – auch zur Umsetzung der internationalen Verpflichtungen 
– umfangreiche Rechtsakte erlassen, mithilfe derer sich die Mitgliedstaaten verpflich-
tet haben, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den Zustand der Natur zu 
erhalten oder zu verbessern. 

Ein Meilenstein ist hierbei die im Juni 2024 beschlossene Verordnung zur Wieder-
herstellung der Natur.27 Mit der Verordnung will die EU geschädigte Ökosysteme auf 
großer Fläche revitalisieren. Mit ihr werden zum Schutz von Klima und biologischer 
Vielfalt und auch zur Klimaanpassung konkrete Ziele und Maßnahmen festgelegt, die 
gegenüber den Mitgliedstaaten erstmals auch spezifische und zeitlich festgelegte Wie-
derherstellungspflichten für Moore und Auen beinhalten.28 Gemäß Art. 4 Abs. 1 sollen 
bis 2030, 2040 und 2050 Wiederherstellungsmaßnahmen für jeweils mindestens 30, 
60 und 90 Prozent der Gesamtfläche aller in Anhang I aufgeführten Lebensraum typen 

21 UNFCCC (2015). 

22 UNEP (1992). 

23 Leclère et al. (2020). 

24 Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler  
Bedeutung (1971); Bonner Konvention – CMS-Übereinkommen (1979); Berner Übereinkommen über die Erhaltung der  
europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (1979). 

25 UN (2022). 

26 Henn et al. (2024); Hering et al. (2023); Pörtner et al. (2023).

27 Die Verordnung wurde am 17.6.2024 vom Umweltministerrat beschlossen (siehe Pressemitteilung https://www.
consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/06/17/nature-restoration-law-council-gives-final-green-light/). 
Die konsolidierte deutsche Fassung der Verordnung, wie sie vom europäischen Parlament am 27.2024 beschlossen und 
vom Rat am 17.6.2024 angenommen wurde, ist abrufbar unter: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-
9-2024-02-27_DE.html#sdocta9.

28 Hering et al. (2023).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-02-27_DE.html#sdocta9.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-02-27_DE.html#sdocta9.
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in nicht gutem Zustand ergriffen werden, wozu auch Auenlebensraumtypen (u. a. Auen-
wälder und Grünland) gehören. Nach Art. 9 sind die natürliche Vernetzung von Flüs-
sen und die natürlichen Funktionen der damit verbundenen Auen wiederherzustellen. 
Und nach Art. 11 Abs. 4 haben die Mitgliedstaaten bis 2030, 2040 und 2050 bei 30, 
40 und 50 Prozent der landwirtschaftlich genutzten, entwässerten Moorböden Wie-
derherstellungsmaßnahmen zu ergreifen und davon jeweils ein Viertel (2030) bzw. ein 
Drittel (2040 und 2050) wieder zu vernässen. Allerdings sind diese festgelegten Flä-
chenziele in Anbetracht der hohen CO2-Emissionen aus entwässerten Moorböden nicht 
ausreichend, um das Ziel der Klimaneutralität der EU im Jahr 2050 sicherzustellen.29

Weitere wichtige Rechtsakte der EU sind die Treibhausgas-Verordnung, Verordnung 
über Treibhausgase aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirt-
schaft (LULUCF), Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Hochwasserrisiko management-
Richtlinie (HWRM-RL), Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie), Vogel-
schutz richt linie ).30 Im Europäischen Klimagesetz31 hat sich die EU selbst das Ziel 
gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Gleichzeitig wurde die Anpassung an den 
Klimawandel zur Aufgabe der EU und ihrer Mitgliedstaaten erklärt.

Seit der Weltklimakonferenz in Nairobi (COP12) im Jahr 2006 ist die Klimawirksam-
keit von Mooren immer stärker in die öffentliche Diskussion gelangt. Mit der Veröf-
fentlichung des Global Peatlands Assessments (UNEP 2022) während der Weltklima-
konferenz in Sharm El-Sheikh (COP27) wurde erstmals eine globale Übersichtsstudie 
zum Zustand der Moore vorgelegt. In Deutschland wurde im Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung32 und der Bereitstellung von vier Milliarden Euro im „Aktionspro-
gramm Natürlicher Klimaschutz“33 eine Politik eingeleitet, die auf eine klima- und bio-
diversitätsfreundliche Nutzung von Mooren und Auen abzielt. Hierfür hat die Bundes-
regierung eine Nationale Moorschutzstrategie34 und eine Nationale Wasserstrategie35 
verabschiedet. Noch fehlt es aber an konkreten gesetz lichen Aufträgen für die Länder 
und die Bundeswasserstraßenverwaltung zur Wiedervernässung von Mooren und der 
Renaturierung von Auen.

Dabei sieht die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt der Bundesregierung 
schon seit 2007 auch die Wiedervernässung von Mooren und die Renaturierung von 
Auen vor. So sollten bis zum Jahr 2020 wesentliche Teile der heutigen Niedermoor-
nutzung extensiviert, also z. B. in Grünland überführt werden; in allen Hochmooren 
und Moorwäldern sollten bereits eine natürliche Entwicklung eingeleitet und die na-
türlichen Rückhalteflächen entlang von Flüssen um mindestens 10 Prozent vergrößert 
worden sein. Der bisherige Fortschritt bei der Umsetzung nationaler Strategien ist ge-
ring, obwohl Bund und Länder vielfältige Gesetze zum Schutz der Natur, des Wasser-

29 GMC & Wetlands International (2021), S. 30.

30 Treibhausgas-Verordnung 2018/842/EU (2018); LULUCF-Verordnung 2018/841/EU (2018); Wasserrahmenrichtlinie 
2000/60/EG (2000); Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 2007/60/EG (2007); Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
92/43/EWG (1992); Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG (2009).

31 Verordnung (EU) 2021/1119 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität. 

32 Koalitionsvertrag (2021), S. 30. 

33 Bundesregierung (2023a).

34 Bundesregierung (2022). 

35 Bundesregierung (2023b). 
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haushaltes, der Böden und des Klimas erlassen haben. Der Zugewinn überflutbarer 
Auen entlang der 79 betrachteten Flüsse von 1983 bis 2020 betrug lediglich 1,5 Pro-
zent.36 Von den 98 Prozent entwässerten Mooren in Deutschland wurden bisher nur 
rund 4 Pro zent wiedervernässt.37 Selbst hinsichtlich der europäischen Zielvorgaben der 
Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (2000) und der Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie (1992) sind die deutschen Fortschritte unzulänglich.38

Im Jahr 1994 hat sich Deutschland in Art. 20a Grundgesetz auch in Verantwortung 
für die künftigen Generationen verfassungsrechtlich allgemein zum Schutz der na-
türlichen Lebensgrundlagen und der Tiere verpflichtet. Nach dem Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts enthält diese Staatszielbestimmung einen Auftrag an Ge-
setzgebung, Verwaltung und Justiz zum Klimaschutz und zur Herstellung von Klima-
neutralität durch rechtzeitige und effektive Maßnahmen zur Verringerung der natio-
nalen Treibhaus gasemissionen.39 Zugleich ist der Staat dem Bundesverfassungsgericht 
zufolge aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verpflichtet, Leben und körperliche Unversehrtheit 
der Bürger vor Beeinträchtigungen durch Umweltbelastungen zu schützen, zu denen 
auch die Gefahren des Klimawandels gehören.40 

Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist dem Bundesverfassungsgericht zufol-
ge Grundbedingung für die Wahrung der Freiheitsgrundrechte künftiger Generationen:

„Auch der objektivrechtliche Schutzauftrag des Art. 20a GG schließt die Notwendig-
keit ein, mit den natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der 
Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese 
nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren könnten.“41 

Insgesamt sind der Schutz der natürlichen Lebensräume und des Klimas und die hierfür 
erforderliche Erhaltung bzw. Wiederherstellung guter Zustände bei wildlebenden Ar-
ten, Lebensraumtypen und Ökosystemen einschließlich Moore und Auen verfassungs-
rechtlich wie auch völker- und europarechtlich Staatsaufgaben von hervorgehobener 
Bedeutung, deren Erfüllung in Abstufungen bis spätestens 2050 sichergestellt sein 
muss.42 

1.4 Ziele und Aufbau der Stellungnahme

Der fortschreitende Klimawandel, die massiven Veränderungen im Wasserhaushalt 
sowie der ungebremste Verlust der biologischen Vielfalt und von Ökosystemleistungen 
sind eng verwobene und sich gegenseitig verstärkende Krisen, die vom Menschen ver-
ursacht werden. Sie gefährden die natürlichen Lebensgrundlagen und können kurz-, 
mittel- bis langfristig zu weiteren Krisen führen. Mit Mooren und Auen nehmen wir 

36 BMU & BfN (2021). 

37 Trepel et al (2017); Barthelmes et al. (2021); Tegetmeyer et al. (2021).

38 BMU & BfN (2020); BMU & UBA (2022). 

39 BVerfG, Beschl. v. 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18, Leitsätze 2-5 und Rdnr. 197 ff. 

40 BVerfG, Beschl. v. 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18, Leitsatz 1.

41 BVerfG, Beschl. v. 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18, Leitsatz 4.

42 Vgl. SRU, WBBGR, WBW 2024; Köck 2023.
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in dieser Stellungnahme zwei prägende und besonders gefährdete Ökosystemtypen in 
den Fokus. Sie bedecken insgesamt knapp 10 Prozent der Fläche Deutschlands, haben 
jedoch eine überproportionale Bedeutung für den Klima- und Biodiversitätsschutz so-
wie für den Landschaftswasserhaushalt.

Wenn wir in Deutschland die völker- und europarechtlichen Verpflichtungen zum 
Schutz des Klimas sowie der biologischen Vielfalt erfüllen und die selbst gesteckten 
Ziele ernst nehmen wollen, erfordert dies eine konsequente und ambitionierte Vorge-
hensweise sowie die Etablierung innovativer Ansätze und Methoden im Bereich der 
Moore und Auen. Je länger wir die Umsetzung großräumiger Maßnahmen verzögern, 
desto schwieriger und aufwendiger wird es, dem Klimawandel sowie dem Verlust der 
Biodiversität und der Ökosystemleistungen entgegenzusteuern. Somit nehmen die He-
rausforderungen für diese und die zukünftigen Generationen weiter zu.

Eine der größten Hürden besteht wohl darin, wirksame Maßnahmen im Klima- und 
Artenschutz gemeinsam umzusetzen und zugleich die wirtschaftlichen und durch Tra-
dition geprägten Interessen derjenigen zu berücksichtigen, die das Land nutzen oder 
besitzen. So werden verstärkt „hybride“ Lösungsoptionen erwogen, um die Leistungen 
technischer und natürlicher Systeme zu verbinden – ob im Management des Land-
schaftswasserhaushaltes oder in der Nutzung renaturierter Ökosysteme. Der Anspruch 
der vorliegenden Stellungnahme ist es, die vielfältigen Potenziale von Wiedervernäs-
sung und Renaturierung zu benennen und zugleich Handlungsoptionen und Maßnah-
men vorzuschlagen, die einen raschen und effektiven Weg für das umfassende Manage-
ment zweier bedeutender Ökosysteme unter Einbeziehung aller Beteiligten aufzeigen.

Damit uns diese Transformation gelingt, müssen die Aktionsbereiche Klimaschutz, 
Erhaltung von Biodiversität und vielfältigen Ökosystemleistungen sowie nachhaltiges 
Wassermanagement integrierend betrachtet und Synergien geschaffen werden. Ein-
seitig klimaschonende Maßnahmen können erhebliche negative Konsequenzen für die 
Biodiversität nach sich ziehen – etwa durch einen unkontrollierten Ausbau der Was-
serkraft, den übermäßigen Anbau von Energiepflanzen oder den großflächigen Ausbau 
von Photovoltaik- oder Windkraftanlagen in Schutzgebieten. Die Energiewende darf 
nicht zulasten der Biodiversität gehen. Diese Stellungnahme zeigt Wege auf, wie sich 
die ambitionierten Ziele im Klima- und Biodiversitätsschutz gemeinsam erreichen las-
sen – zum nachhaltigen Schutz der Natur und zum Nutzen für den Menschen.

Die Stellungnahme umfasst insgesamt neun Kapitel. Nach einer grundlegenden Kon-
text- und Zielsetzung in Kapitel 1 bietet Kapitel 2 einen Überblick zur Verbreitung und 
zum Zustand der Moore und Auen in Deutschland. Kapitel 3 hebt die Bedeutung von 
Mooren und Auen für das Klima, den Wasserhaushalt und die Biodiversität hervor, in 
Kapitel 4 werden mögliche Maßnahmen zur Wiedervernässung von Mooren und Re-
naturierung von Auen umrissen und schließlich werden in Kapitel 5 eine Priorisierung 
sowie die Bedeutung dieser Maßnahmen diskutiert.
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Die Kapitel 6, 7 und 8 wenden sich den Handlungsoptionen für eine zügige und umfas-
sende Wiedervernässung von Mooren und Renaturierung von Auen zu, indem sie recht-
liche Rahmenbedingungen und Lösungsvorschläge (Kapitel 6), ökonomische Anreize 
(Kapitel 7) sowie partizipative Beteiligungsverfahren zur Steigerung der Akzeptanz (Ka-
pitel 8) in den Blick nehmen. Die Stellungnahme schließt mit konkreten Handlungsemp-
fehlungen (Kapitel 9), wobei die übergeordnete Kernforderung ist, Wasser verstärkt in 
der Landschaft zu halten. Die Empfehlungen sind in fünf Kategorien zusammengefasst 
und gliedern sich nach den jeweiligen Zuständigkeiten (Europäische Union bis Kommu-
nen) und zu betrachtenden Zeitspannen für die Umsetzung.

Die Kapitel weisen damit jeweils spezifische Zugänge zum Management von Moor- und 
Auenstandorten auf, ohne umfassend auf die Prioritäten und Wechselwirkungen ein-
zugehen. Dies ergibt sich daraus, dass zum einen die synergistischen oder sich wider-
sprechenden Wirkungen unterschiedlicher Steuerungsinstrumente im Sinne eines Ge-
samtansatzes bislang nur wenig erforscht sind. Zum anderen liegt dies in den jeweili gen 
Standortbedingungen begründet – die naturbezogenen wie auch gesellschaftlichen 
Vor aussetzungen an wieder zu vernässenden bzw. zu renaturierenden Standorten sind 
sehr unterschiedlich.
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2 Moore und Auen in Deutschland

2.1 Was sind Moore und Auen?
 
Definition von Mooren
Moore sind ausgedehnte Speicher von Wasser und Kohlenstoff sowie Lebensraum be-
drohter Tier- und Pflanzenarten. In einem intakten, nassen Moor wachsen an der Ober-
fläche Torfmoose oder andere Moorpflanzen (Abb. 1), ihre absterbende Biomasse wird 
jedoch nicht vollständig abgebaut. Grund hierfür sind der hohe Wasserstand, der daraus 
resultierende Sauerstoffabschluss und das oft saure Milieu der Moore. Moore speichern 
den Kohlenstoff aus der Biomasse der Pflanzen, indem sie ihn in Torf umwandeln. In 
einem funktionierenden Moor kommt auf diese Weise jedes Jahr eine neue Torfschicht 
hinzu. Ab 30 Zentimeter Torfauflage spricht man von „Moorböden“, wobei „Torf“ mehr 
als 30 Gewichtsprozent organischen Anteil hat.43 Da nicht entwässerte Moore in 
Deutschland seltene und extrem bedrohte Lebensräume sind, sind auch moortypische 
Pflanzen- und Tierarten in Deutschland stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht.44 

Hochmoore beziehen ihr Wasser allein aus dem Niederschlag, sind nährstoffarm, meist 
sauer und von Torfmoosen dominiert.45 Niedermoore werden zusätzlich von Oberflä-
chen-, Grund- oder Meerwasser gespeist, sie sind daher nährstoffreicher und produkti-
ver; sie werden von Gefäßpflanzen dominiert, bspw. Seggen, Schilf oder Erlen. Anmoore 
zeigen ähnliche Umweltbedingungen wie die oben genannten echten Moore, die akku-
mulierte organische Masse ist aber geringer (15–30 Gewichtsprozent organischer Sub-
stanz). Da auch Anmoore große Mengen Kohlenstoff speichern und in ihren Prozessen 
und Funktionen den Mooren sehr ähnlich sind, zählen sie ebenfalls zu den organischen 
Böden und werden im Folgenden unter dem Begriff „Moore“ subsumiert.

43 Ad-hoc-AG Boden (2005). 

44 BfN (2023).

45 Succow & Joosten (2001). 



17Moore und Auen in Deutschland

Moortypen
Hochmoor

Niedermoor

Moortypen

Mudde (Seeschlamm)

Mineralischer Untergrund

Hochmoortorf Übergangsmoortorf

Niedermoortorf

Mudde (Seeschlamm)

Mineralischer Untergrund

Offenes Wasser

Grundwasser

Niedermoortorf

Abbildung 1: Schematische Querschnitte durch ein natürliches Hoch- und Niedermoor46 

Definition von Auen
Naturnahe Fließgewässer mit ihren begleitenden Ufer- und Auenbereichen bilden dy-
namische und eng vernetzte Lebensräume (Abb. 2). Sie sind globale Zentren der Biodi-
versität und vielfältiger Ökosystemleistungen.47 So leisten Auen durch ihre Fähigkeit 
zur Wasserspeicherung einen aktiven Beitrag zur Grundwasserneubildung, aber auch 
zum Hochwasserrückhalt.48 

Flüsse benötigen Raum, ein dynamisches Abfluss- und Sedimentregime sowie eine 
natür liche Vegetation, um ihre vielfältigen Ökosystemfunktionen und -leistungen ent-
falten zu können.49 Erosions- und Sedimentationsprozesse schaffen ein sich rasch än-
derndes, komplexes Mosaik unterschiedlicher Sukzessionsstadien, von vegetations-
freien Pionierstandorten bis hin zu Hartholzauen (Abb. 3). Damit einher geht eine enge 
Verbindung zwischen Grund- und Oberflächenwasser, zwischen stehenden und fließen-
den Oberflächengewässern und zwischen den verschiedenen Lebensräumen.50

46 Nach Mooratlas (2023).

47 Ward & Tockner (2001); Robinson et al. (2002); Schneider et al. (2018); Petsch et al. (2023). 

48 Scholz et al. (2017).

49 Hughes (1997). 

50 Oppermann et al. (2010). 
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Strukturelle Vielfalt einer natürlichen Auenlandschaft

Phreatische Zone

KluftHyporheal

Grundgestein

Paläogerinne

Hinterland

Totholzablagerungen

Parafluviale Zone

Hauptgerinne
Auenbereich/

Überflutungszone
Terrassen

Flussbett

Abbildung 2: Schematischer dreidimensionaler Schnitt durch eine natürliche Auenlandschaft51 

Je nach Gefälle, Abfluss und Sedimentverfügbarkeit bilden sich vielfältige aquatische 
(Seitenarme, Auentümpel), semi-aquatische (Großseggenriede, Röhrichte, Hochstau-
denfluren, Bruchwälder) und terrestrische (Weichholz- und Hartholzauwald) Lebens-
räume aus. 52 Moorböden kommen in den Randzonen von Auen sowie entlang langsam 
fließender Gewässer vor.

Weltweit zählen Flüsse mit ihren begleitenden Auen zu den am stärksten durch den 
Menschen veränderten und bedrohten Ökosystemen.53 In Deutschland wiesen im Jahr 
2021 nur 8 Prozent aller Bäche und Flüsse einen zumindest guten ökologischen Zu-
stand bzw. ein gutes ökologisches Potenzial auf.54 

51 Nach Stanford (1998).

52 Ellenberg & Leuschner (2010).

53 Grill et al. (2019); Reid et al. (2019).

54 UBA (2022a).
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Auenlandschaft bei verschiedenen Wasserständen

Auentümpel
Seiten-
gerinneUferrehne

Mittlerer Wasserspiegel 

Hauptgerinne

Hochwasser

Nach Hochwasserrückgang

natürlicher
Wasserrückhalt

Abbildung 3: Querschnitt einer natürlichen Aue bei unterschiedlichen Wasserständen

2.2 Veränderung von Mooren und Auen seit dem 18. Jahrhundert

Vor allem in den vergangenen beiden Jahrhunderten wurden die Moor- und Auenland-
schaften Mitteleuropas durch Entwässerung, Begradigung und Eindeichung großflä-
chig umgestaltet, sodass das Wasser schneller abfließen konnte und trockenes Land für 
die Besiedlung und land- und forstwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung stand.55 Dazu 
wurden in Deutschland knapp zwei Millionen Hektar Moor entwässert und die Auen 
durch Dämme von den Fließgewässern entkoppelt.

Diese tiefgreifenden Veränderungen der Landschaft wirkten sich zunächst positiv aus: 
Die Schiffbarkeit war verbessert, neue Flächen für die Land- und Forstwirtschaft, Sied-
lungen, Verkehrswege, Industrie- und Gewerbegebiete entstanden und große Mengen 
Heizmaterial wurden als Brenntorf verfügbar. So wurden um 1800 jährlich etwa 250 
Millionen Torfeinheiten aus dem Umland nach Berlin verschifft, um die wachsende 

55 Blackbourn (2007). 
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Stadt zu versorgen.56 Zudem verschwand die Malaria bis Ende des 19. Jahrhunderts 
fast vollständig aus Deutschland.57 Die Entwässerung wurde weiter professionalisiert, 
und die Böden der entwässerten Moore und Auen ermöglichten unter Einsatz von 
Mineral dünger und Pestiziden hohe Erträge in der Land- und Forstwirtschaft. Gleich-
zeitig führten die großflächigen Trockenlegungen zum Schwund der Moorböden, zur 
Anfäl lig keit für Winderosion und damit zu starken Höhenverlusten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Umgestaltung von Mooren und Auen in beiden 
deutschen Staaten fortgesetzt. Kooperative Strukturen wie Wasser- und Bodenverbände 
organisieren bis heute das Wassermanagement in Moor- und Auengebieten, das darauf 
abzielt, mit Hilfe von Drainagen, Gräben, Kanälen und Pumpen das Niederschlags- 
und Oberflächenwasser schnell in die nächstgelegenen Flüsse zu befördern. Allein in 
Mecklenburg-Vorpommern sind ca. 60 Prozent (885.000 ha) der Landwirtschaftsflä-
chen durch Drainagen, Grabensysteme und Schöpfwerke künstlich entwässert. Insge-
samt beträgt die Entwässerungsquote von Ackerland 53 Prozent und die von Grünland 
83 Prozent.58

56 Gudermann (2001).

57 Dalitz (2005). 

58 Koch et al. (2010). 
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Abbildung 4: Verbreitung der Moore und Auen in Deutschland59

2.3 Heutiger Zustand von Mooren und Auen

Die Entwässerung der Moor- und Auenlandschaften wurde lange Zeit durchgeführt, 
um die Fläche nutzbaren Landes zu vergrößern. Sie ist jedoch nicht mehr zeitgemäß, da 
sie zu erheblichen Treibhausgasemissionen führt, zu Biodiversitätsverlusten beiträgt 
und den regionalen Wasserhaushalt verändert. Zudem kann eine entwässerungsba-
sierte Bewirtschaftung aufgrund der damit verbundenen Sackung durch Mineralisa-
tion der Moorböden nicht auf lange Sicht nachhaltig betrieben werden.

59 Nach Wittnebel et al. (2023) und BMU & BfN (2021).
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Zustand und Nutzung der Moore
In Deutschland nehmen Moorböden (inklusive der in Auen gelegenen Teile) eine Ge-
samtfläche von 1,93 Millionen Hektar ein.60 Dies entspricht ungefähr der Landesfläche 
von Sachsen bzw. rund 5,4 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands (Abb. 4). Ihr Vor-
kommen konzentriert sich auf Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Branden-
burg, Bayern und Schleswig-Holstein (Abb. 5).

Moorflächen in den Bundesländern
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Abbildung 5: Flächen organischer Böden der deutschen Bundesländer61

Etwa 1,33 Millionen Hektar der Moorfläche Deutschlands werden landwirtschaftlich 
genutzt, davon 0,97 Millionen Hektar als Grünland und 0,36 Millionen Hektar als 
Ackerland.62 Dies entspricht 7 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland 
(ca. 18 Millionen ha).63 Forstwirtschaft wird auf 0,29 Millionen Hektar Moorfläche be-
trieben64, das entspricht etwa drei Prozent der deutschen Waldfläche (Abb. 6).

60 Wittnebel et al. (2023).

61 Tegetmeyer et al. (2021). 

62 Tiemeyer et al. (2020). 

63 Destatis (2023). 

64 Tiemeyer et al. (2020). 



23Moore und Auen in Deutschland
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Abbildung 6: Landnutzung in den Mooren Deutschlands65

Historisch wurden insgesamt rund 98 Prozent der Moorfläche Deutschlands entwäs-
sert. 94 Prozent sind noch immer in diesem Zustand, vier Prozent wurden wiederver-
nässt und nur zwei Prozent haben naturnahe Wasserstände, wurden also nie entwäs-
sert oder wiedervernässt (Abb. 7).

Zustand der Moorflächen in Deutschland

0% 20% 40% 60% 80% 100%

naturnah

wieder-
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entwässert 94 %94 %

4 %4 %

2 %2 %

Abbildung 7: Aktueller Zustand der Moorflächen in Deutschland66

Die großflächige Entwässerung ist Voraussetzung für die derzeit praktizierte landwirt-
schaftliche Nutzung von Mooren. Sie ermöglicht das Befahren mit Standardtechnik 
und den Anbau von Feldfrüchten einer „trockenen“ Landwirtschaft, die aus dem Nahen 
Osten stammen. Gleichzeitig führen Entwässerung und Bodenbearbeitung zur Minera-
lisierung von Torf und damit zur Freisetzung von Kohlenstoff in die Atmosphäre.

Auf Ackerflächen in entwässerten Moorgebieten werden einige Marktfrüchte aber v. a. 
Mais als hochwertige Futterpflanze oder Einsatzstoff für Biogasanlagen angebaut. Die 
Ackernutzung von Moorflächen erfordert Bodenbearbeitung, Aussaat, Düngung sowie 
Pestizideinsatz, was eine tiefgründige Entwässerung voraussetzt. Das gilt auch für die 
intensive Grünlandnutzung mit 3–5 Ernten pro Jahr.67 Ackernutzung und intensive 

65 UBA (2022b). 

66 Nach Trepel et al. (2017); Barthelmes et al. (2021); Tegetmeyer et al. (2021).

67 Rebhann et al. (2016). 



24 Moore und Auen in Deutschland

Grünlandnutzung auf Moorflächen sind somit stark torfzehrend.68 Extensive Grün-
landnutzung hingegen erfolgt als Weide oder Wiese für die Futterversorgung von Mut-
terkühen, Schafen oder Pferden – bei geringerer Entwässerung, ohne Düngung und 
1–2 Ernten pro Jahr69 und ist somit nur schwach torfzehrend.70

Moore speichern mehr Kohlenstoff als Wälder
In Deutschland speichern die Moore insgesamt eine ebenso große Menge Kohlenstoff
(ca. 1,3 Gigatonnen)71 wie die Biomasse aller Wälder zusammen (ca. 1,26 Gigatonnen in 
lebender Biomasse und Totholz)72, obwohl sie nur ca. fünf Prozent der Landesfläche 
bedecken, Wälder jedoch 30 Prozent.73 Da die Moore in Deutschland größtenteils tro-
cken liegen, sind sie derzeit eine wesentliche Kohlenstoffquelle, aus der jährlich ca. 
55 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente (6,6 Prozent der jährlichen Gesamtemissionen 
Deutschlands) emittiert werden.74 Mit intensiveren und länger andauernden Dürre-
perioden werden sich die Treibhausgasemissionen aus drainierten Moorböden weiter 
verstärken.

Die Entwässerung verändert zudem die Vegetation, sodass viele für Moore typische 
und heute seltene Tier- und Pflanzenarten bundesweit vom Aussterben bedroht sind.75 
Zwar stehen ca. 50 Prozent der Moorfläche in Deutschland unter Schutz76, es handelt sich 
aber überwiegend um entwässerte Moore ohne moortypische Lebensgemeinschaften.

Zustand und Nutzung der Auen und Fließgewässer
Die Auen entlang von 79 großen Flüssen, mit einer Gesamtlänge von 10.297 Flusskilome-
tern, bedecken 16.185 Quadratkilometer und somit 5 Prozent der Fläche Deutschlands. 
Laut Auenzustandsbericht77 gelten jedoch nur etwa neun Prozent dieser Auenflächen 
als (sehr) gering verändert. Etwa zwei Drittel der ursprünglichen Überschwemmungs-
gebiete wurden durch Längsbauwerke abgetrennt; an den drei großen Flüssen Rhein, 
Donau und Elbe sind es sogar über 80 Prozent. Die derzeit noch an das Hauptgerinne 
angebundenen Auenflächen (d. h. aktive Auen) bedecken 5.119 Quadratkilometer und 
sind zu 43 Prozent von Grünland geprägt. Zu 26 Prozent und 7 Prozent werden die 
großen Auen als Ackerflächen bzw. als Siedlungs-, Verkehrs- oder Gewerbeflächen ge-
nutzt; 16 Prozent sind Wälder.78 Werden die gewässernahen Flächen (100 m auf beiden 
Uferseiten) aller Bäche und Flüsse mit mehr als 10 Quadratkilometer Einzugsgebiets-
größe berücksichtigt, verändern sich die Landnutzungen wie folgt (Abb. 8): 43 Prozent 
Grünland, 26 Prozent Acker, 17 Prozent Wald und 7 Prozent Siedlungsflächen. Derzeit 

68 Närmann et al. (2021).

69 Rebhann et al. (2016).

70 Närmann et al. (2021).

71 Roßkopf et al. (2015). 

72 Schmitz (2019). 

73 Freibauer et al. (2009). 

74 Tiemeyer et al. (2020).

75 Görn & Fischer (2011); Hammerich et al. (2022).

76 Tanneberger et al. (2021b).

77 BMU & BfN (2021). 

78 Ebd. 
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sind mehr als 60 Prozent der noch erhaltenen Auen entlang der Bundeswasserstraßen 
in das europäische Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000 eingegliedert, wovon die meis-
ten Flächen jedoch einen moderaten oder schlechten ökologischen Zustand aufweisen.

Wie Auen in Deutschland genutzt werden
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26,3 %

Gewässer
4,0 %

Sonstige
1,3 %

Siedlungen
6,7 %
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Abbildung 8: Landnutzung in den Auen Deutschlands79

Die morphologische und hydrologische Beeinträchtigung der Bäche und Flüsse und 
ihrer begleitenden Auen spiegelt sich auch in der Gewässerstrukturgüte und im ökolo-
gischen Zustand wider. Die Geomorphologie der Fließgewässer, ihrer Ufer und des un-
mittelbaren Umfeldes wurde letztmals vor 20 Jahren für 76.000 Flusskilometer kar-
tiert.80 Demnach waren nur etwa 1.200 Kilometer (d. h. 2 Prozent) aller kartierten 
Gewässerstrecken hydromorphologisch intakt, während über 60.000 Kilometer (d. h. 
79 Prozent) strukturell deutlich bis vollständig verändert sind. Die bundesweite Auen-
zustandsbewertung zeigte 2021, dass nur rund 1 Prozent der rezenten (überflutbaren) 
Flussauen sehr gering verändert und 8 Prozent gering verändert und somit noch weit-
gehend ökologisch funktionsfähig sind. Ein Drittel der Flussauen sind deutlich verän-
dert (33 Prozent), wobei das Überflutungspotenzial zwar noch vorhanden, aber durch 
Gewässerausbau eingeschränkt ist. Mehr als die Hälfte der Auen ist stark (32 Prozent) 
und sehr stark (26 Prozent) verändert, wobei der ursprüngliche Auencharakter durch 
intensive Nutzung der Flusslandschaften verloren ist.

79 D. Hering, Universität Duisburg-Essen (unveröffentlicht).

80 BMU & UBA (2022).
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Zustand der Auen in Deutschland
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Abbildung 9: Verteilung der Auenzustandsklassen in Deutschland im Jahr 2021 und im Vergleich zu 200981 

Somit stehen wir heute kaum besser da als bei der Implementierung der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) im Jahr 2000; als Ziel wurde ein zumindest guter ökologischer 
Zustand bzw. ein gutes ökologisches Potenzial für alle Wasserkörper bis 2027 formu-
liert. Ein so ernüchterndes Scheitern darf nicht (mehr) passieren.

Insgesamt sind in den Böden von 3.551 Quadratkilometern Auenfläche in Deutschland 
geschätzte 157 Millionen Tonnen Kohlenstoff gespeichert82; der größte Anteil davon in 
Moorböden in Auen. Auenwälder sind ausgesprochen produktiv, wobei alte Hart-
holz-Auenwälder bis zu 800 Tonnen oberirdische Biomasse pro Hektar speichern.83  
Durch die weitgehende Entwaldung der Flussauen gingen auch mehr als 80 Prozent 
des Potenzials für oberirdische Biomassespeicherung verloren. Die Bedeutung von 
Auen für den regionalen und globalen Kohlenstoffhaushalt ist noch nicht ausreichend 
klar, nicht zuletzt, weil deren Dynamik und mosaikartige Struktur eine Quantifizierung 
erschweren. Empirische Daten für Auen weltweit ergeben einen mittleren Wert von 
100 bis 300 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar, wovon der Großteil in den Auenböden 
gespeichert ist.84 Somit ist zu erwarten, dass Auen überproportional zur globalen 
Kohlen stoffspeicherung beitragen.

81 BMU & BfN (2021).

82 Scholz et al. (2017).

83 Cierjacks et al. (2010).

84 Sutfin et al. (2016).
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3 Bedeutung von Mooren und Auen für Klima,  
Wasserhaushalt und Biodiversität

3.1 Ökosystemfunktionen von Mooren und Auen

Moore und Auen sind Feuchtgebiete von zentraler ökologischer, ökonomischer und 
gesellschaftlicher Bedeutung, v. a. für den Klimaschutz, den Landschaftswasserhaushalt 
und die Biodiversität. Zu den wichtigsten Ökosystemleistungen der Moore und Auen 
zählen die Kohlenstoffspeicherung, die Regulation des Wasserhaushalts durch Niedrig-
wassererhöhung und Reduzierung von Hochwasserspitzen, die Verbesserung der 
Wasser qualität durch Schadstoff- und Nährstoffregulation sowie die Bereitstellung von 
Lebensräumen für die biologische Vielfalt.85 Hinzu kommt die Bedeutung von Mooren 
und Auen als Produktionsstandorte vornehmlich für die Forst- und Landwirtschaft, 
aber auch als Erholungsraum.

Hinsichtlich ihrer Funktionen für Klima, Wasser und Biodiversität gibt es wichtige Ge-
meinsamkeiten zwischen Mooren und Auen (Tab. 1). Beide Landschaftstypen haben als 
Verdunstungsflächen kühlende Wirkung und steigern die Luftfeuchte; Moore und 
Auen puffern Extremniederschläge und Hochwasserspitzen ab und halten Wasser für 
Trockenperioden in der Landschaft. Ein funktionierender Wasserhaushalt ist damit die 
wichtigste Voraussetzung für einen naturbasierten Klima- und Biodiversitätsschutz 
durch Moore und Auen.86 Beide Ökosystemtypen sind durch teils extreme Umwelt-
bedingungen charakterisiert, wenngleich sich die ökologischen Störungsdynamiken 
deutlich unterscheiden. Dies führt bei Tieren und Pflanzen zu besonderen Anpassun-
gen bzw. einer ausgeprägten phäno- und genotypischen Plastizität und fördert hoch-
spezialisierte Arten wie die Moosbeere oder die Deutsche Tamariske, die in anderen 
Lebensräumen nicht vorkommen. Zudem sind Moore und Auen Speicher für Kohlen-
stoff, Nähr- und Schadstoffe.

85 Bonn et al. (2016); Petsch et al. (2023).

86 Seddon et al. (2020); Tanneberger et al. (2021a).
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Tabelle 1: Vergleich der Ökosystemeigenschaften und -funktionen natürlicher Moore und Auen

Eigenschaften und Funktionen Moore Auen

Fläche in Deutschland Gesamtfläche 19.300 km2  Gesamtfläche 9.973 km2

     davon rezente Moore 6 % davon rezente Auen 51 % 
     (nicht entwässert oder wiedervernässt) 

Landschaftsform   meist flächig meist linear

Ökologischer Stress  Ressourcenknappheit  Ressourcenfluktuation 
      (Nährstoffe, Sauerstoff) oder  (Wasser, Nährstoffe, Licht) 
     Ressourcenüberschuss (Wasser, Licht)  

Störungsdynamik  gering; langlebige Habitate ausgeprägt; kurzlebige Habitate

Wasserhaushalt   hohe Verdunstung, Wasserspeicherung, Wasserreinigung und  
     Grundwasserbildung

Kohlenstoff- und   Senke  wechselnd Quelle und Senke  
Nährstoffhaushalt  

Biodiversität    Hochmoore relativ artenarm und  besonders artenreich, u. a. an 
(Pflanzen- und Wirbeltierarten) Niedermoore artenreich an  Gefäßpflanzen; viele Generalisten,  
     Gefäßpflanzen; viele Spezialisten,  schneller Artenumsatz 
     langsamer Artenumsatz 

Flächenanteile der   52 % Grünland, 18 % Ackerfläche, 43 % Grünland, 26 % Ackerflächen, 
aktuellen Landnutzung87  15 % Wald, 5 % Siedlungs-, Verkehrs-  17 % Wald, 7 % Siedlungs-, Verkehrs-
     und Gewerbeflächen, Restnatur <10 % und Gewerbeflächen, Restnatur <10 %

Fragmentierung und  in beiden Systemen seit 100 bis 200 Jahren sehr hoch
Anteil Privateigentum 

Renaturierungspotenzial  naturnahe oder neuartige Ökosysteme;  naturnahe oder neuartige  
     je nach Intensität, Ausdehnun Ökosysteme; je nach Intensität,   
     und Dauer der Entwässerung,  Ausdehnung und Dauer der 
     Torfzersetzung und Aufdüngung geohydromorphologischen Eingriffe  
      und resultierenden Landnutzung

3.2 Klimawirkung von Mooren und Auen

Die tiefgreifenden und großflächigen Entwässerungen von Mooren und Auen führen zu 
einem kontinuierlichen Abbau organischen Materials.88 Mit dem Zutritt von Sauerstoff 
setzen aerobe (sauerstoffabhängige) Abbauprozesse in Moor- und Auenböden ein, und 
organisches Material wird mineralisiert. Aus Kohlenstoffsenken werden Kohlenstoff-
quellen.

Durch die offenen Wasserflächen und oberflächennahen Wasserstände von Boden- 
oder Grundwasser in Moor- und Auengebieten kommt es zu erhöhter Verdunstung. Die 
dabei entstehenden Kühlungseffekte verbessern das Mikroklima, v. a. in heißen, tro-
ckenen Perioden.

87 Tiemeyer et al. (2020).

88 Succow & Joosten (2001). 
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Moore und Treibhausgase
Moore bilden Torf durch Akkumulation organischer Substanz unter Luftabschluss 
infolge hoher Wasserstände.89 Die aufwachsende, absterbende und nur teilweise zer-
setzte Biomasse bildet im Laufe von Jahrhunderten und Jahrtausenden mächtige 
Torfschichten, in denen große Mengen an Kohlenstoff und Stickstoff gespeichert 
sind. Auf knapp 4 Prozent der globalen Landfläche speichern Moore ca. 30 Prozent 
(d. h. 550 Gigatonnen) des globalen Bodenkohlenstoffs.90 Unter Sauerstoffabschluss 
wird das organische Material unvollständig und sehr langsam abgebaut und Methan 
(CH4) und Kohlendioxid (CO2) entstehen. Obwohl Methan auf einen Zeitraum von 
100 Jahren bezogen die 28-fache Klimawirkung von CO2 hat91, überwiegt die Festle-
gung von CO2 aus der Atmosphäre durch die Vegetation, sodass wachsende Moore 
eine CO2-Nettosenke darstellen.92

Die Emissionen von CO2, Methan und Lachgas (N2O) sind von mehreren Standortfakto-
ren abhängig. Dazu gehören klimatische Bedingungen, Bodenzustand, Wasserstand, 
pH-Wert, Redoxpotenzial und das Verhältnis der Gewichtsanteile von Kohlenstoff (C) 
zu Stickstoff (N) im Boden (C/N-Verhältnis), Vegetation, Nährstoffverfügbarkeit, 
Nut zungsart und -intensität.93

Die zahlreichen Messungen von Treibhausgasflüssen auf Moorstandorten ermögli-
chen eine großskalige quantitative Abschätzung der Netto-Treibhausgasemissionen 
mit zunehmender Differenzierung und Genauigkeit sowie eine Identifikation der 
relativen Haupteinflussfaktoren.94 Dabei bestätigt sich, dass der Wasserstand der do-
minierende Faktor für die CO2- und Methanemissionen und deren Bilanz darstellt. 
Weiterhin wird deutlich, dass CO2 bei Weitem den größten Anteil an den Gesamt-
emissionen hat und die Netto-Treibhausgasemissionen mit abnehmendem Wasser-
stand steigen.95 Extrem hohe mittlere jährliche Treibhausgasemissionen verursachen 
Ackerland auf Moorstandorten mit 40,4 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Hektar und 
Grünland auf Moorstandorten mit 31,7 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Hektar in 
Deutschland (Abb. 10). In Deutschland emittieren organische Böden jährlich ca. 55 Mil-
lionen Tonnen CO2-Äquivalente und damit 6,6 Prozent der nationalen Gesamt-
emissionen.96 

89 Ebd.

90 UNEP (2022).

91 Myhre et al. (2013).

92 Succow & Joosten (2001).

93 Abdalla et al. (2016); Wilson et al. (2016a); Hemes et al. (2018); Bianchi et al. (2021); Valach et al. (2021).

94 Couwenberg et al. (2011); Darusman et al. (2023).

95 Tiemeyer et al. (2020); Evans et al. (2021).

96 Tiemeyer et al. (2020).
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Treibhausgasemissionen aus Moorböden
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Abbildung 10: Treibhausgasemissionen aus Moorböden je nach Nutzungstyp. Angaben in Tonnen (t) CO2-Äquivalent 
(CO2eq) pro Hektar (ha) und Jahr (a)97 

Die Treibhausgasemissionen aus organischen Böden (51,2 Millionen Tonnen CO2-Äqui-
valente, 2020) erreichen eine ähnliche Größenordnung wie die gesamte CO2-Senken-
leistung aller Wälder Deutschlands (57,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, 2021).98  
In den fünf moorreichsten Bundesländern emittierten (entwässerte) organische Böden 
im Jahr 2020 ca. 87 Prozent (45 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente) der gesamten 
Mooremissionen in Deutschland, was ca. 6 Prozent der gesamten Treibhausgasemissi-
onen Deutschlands entspricht.99 Die Rolle der moorreichen Bundesländer beim Errei-
chen der nationalen und internationalen Klimaziele in den Sektoren Landwirtschaft 
und LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry; Landnutzung, Landnut-
zungsänderung und Forstwirtschaft) ist somit besonders bedeutsam. Niedersachsen ist 
das Bundesland mit der größten Fläche organischer Böden und hat mit 17,8 Millionen 
Tonnen CO2-Äquivalenten pro Jahr die höchsten Treibhausgasemissionen aus organi-
schen Böden, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Schleswig-Hol-
stein und Bayern. Die Emissionen aus Mooren in diesen Bundesländern übersteigen 
außer in Bayern überall die Kohlenstoff-Festlegung in ihren Wäldern.100 Zudem wird 
die relative Bedeutung der Emissionen aus Mooren im Vergleich zur Senkenleistung 
der Wälder zunehmen. Dies liegt an einem abnehmenden Zuwachs in alten Wäldern, 
mehr Eingriffen in die Bestände für Verjüngung und Anpassung an den Klimawandel 
sowie Emissionen aus verstärkter Holzentnahme. Die Senkenleistung der Wälder redu-
ziert sich daher von 76 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2018 auf voraussichtlich 26 Mil-
lionen Tonnen CO2 im Jahr 2025, sodass der Landnutzungssektor ab 2025 bundesweit 
zu einer Quelle von Treibhausgasen wird.101

97  Ebd.

98  Uellendahl et al. (2023).

99  Ebd.

100 Ebd.

101 UBA (2022b).
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Die mit der Entwässerung einsetzende Torfmineralisierung bewirkt zugleich die Frei-
setzung von Stickstoff und verursacht in der Folge die Entstehung von Lachgas,102 das 
bezogen auf einen Zeitraum von 100 Jahren die 273-fache Klimawirkung von CO2 be-
sitzt.103 Nutzungsbedingte Stickstoffdüngung erhöht die Lachgasemissionen zusätz-
lich.104 Neben der Düngung werden die Lachgasemissionen von Stickstoffkonzentrati-
on, Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis, Lagerungsdichte und pH-Wert beeinflusst.105 In 
was sergesättigten organischen Böden sind die Lachgasemissionen aufgrund der gerin-
gen Sauerstoff- und Stickstoffverfügbarkeit allgemein niedrig.106 In den Treibhausgas-
inventaren für vernässte organische Böden werden sie daher mit Null bzw. nahezu Null 
angesetzt.107 Bei erfolgreicher Wiedervernässung mit Wasserständen in Höhe der Bo-
denoberfläche ist demnach mit keinen bzw. mit äußerst geringen Lachgasemissionen 
zu rechnen. Problematisch können Lachgasemissionen aber v. a. in stark degradierten 
Torfen mit entsprechend hoher Lagerungsdichte und nicht erfolgreicher Wiederver-
nässung bleiben.108 Es wird daher empfohlen, diese Standorte prioritär wieder zu ver-
nässen.109

Auen und Treibhausgase
Fließgewässer spielen eine bedeutende, wenngleich unterschätzte Rolle im regionalen 
und globalen Kohlenstoffhaushalt. Im Active Pipe Model,110 das den Kohlenstoffumsatz 
in Fließgewässern quantifiziert, bleiben die begleitenden Auen weitgehend unberück-
sichtigt.111 Andererseits gibt es zahlreiche Untersuchungen zu Treibhausgasemissionen 
von Auenwäldern.112 Dabei wird die standörtliche Heterogenität der Auenstandorte 
deutlich, die sowohl organische als auch mineralische Böden aufweisen.113 Vor allem 
die im Nordosten Deutschlands vorkommenden Auen der Talmoorflüsse (Moorböden) 
besitzen eine hohe Klimarelevanz. Für mineralisch geprägte Flussauen, die insgesamt 
ca. drei Viertel der deutschen Flussauen ausmachen, gibt es kaum umfassende Unter-
suchungen zu Kohlenstoffvorräten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Kohlen-
stoffvorräte in Auen sowohl in Böden als auch in der Vegetation höher sind als in ande-
ren terrestrischen Ökosystemen. Ursachen sind u. a. die Ablagerung kohlenstoffreicher 
Sedimente und die hohe Nettoprimärproduktion der Gehölzvegetation.114

102 Liu et al. (2020).

103 Forster et al. (2021).

104 Leppelt et al. (2014).

105 He et al. (2024); Leppelt et al. (2014); Liu et al. (2019); Tiemeyer et al. (2020).

106 Couwenberg et al. (2011); Liu et al. (2020); Tiemeyer et al. (2020).

107 IPCC (2014); Tiemeyer et al. (2020).

108 Lin et al. (2022); Liu et al. (2019).

109 Lin et al. (2022); Liu et al. (2020).

110 Cole et al. (2007); Battin et al. (2008).

111  Wohl et al. (2017).

112 Pangala et al. (2017).

113  Mori et al. (2017).

114 Scholz et al. (2012).
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Auenböden sind überwiegend Methan- und Lachgassenken unabhängig von der Über-
flutungsfrequenz, während CO2-Emissionen bei Überflutung deutlich erhöht sind.115 
Auenwälder unterscheiden sich daher nicht grundlegend von anderen Wäldern, es 
kann aber – wie in Mooren – bei niedrigem Wasserstand zu verstärkter Freisetzung 
von Treibhausgasen kommen. Die Rolle von Auen für die Kohlenstoffbilanz hängt zu-
dem vom Vorhandensein anmooriger Standorte und von Bruchwäldern ab. Insgesamt 
erhöhen Überflutungsdauer und morphologische Dynamik die Speicherkapazität der 
Auenböden, befördern die biologische Vielfalt und steigern die natürliche Rückhalte-
kapazität für Wasser während Hochwasserereignissen.

Staudämme, Begradigungen und Veränderungen in der Abflussdynamik verändern die 
Kohlenstoffflüsse von Bächen und Flüssen. So speichern Hartholzauen entlang der un-
teren Mittleren Elbe zwischen 99 und 149 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar in den Bö-
den, wobei die Speicherfähigkeit in abgetrennten Auen deutlich geringer ist.116 Eine 
Revitalisierung der Auen kann dieser Entwicklung entgegensteuern. Bekannt ist in die-
sem Zusammenhang der Einfluss des Bibers auf die Treibhausgasemission, v. a. in klei-
nen Auen. Dabei kommt es zu erhöhten CO2- und Methanemissionen nach Aufstau117, 
während sich nach Aufgabe der Biberteiche nährstoffreiche Feuchtwiesen entwickeln, 
deren Böden doppelt so viel Kohlenstoff enthalten können wie benachbarte Wald-
standorte.118

Insgesamt weiß man weniger über die Klimawirksamkeit von Auen als von Mooren, 
wobei für beide Lebensraumtypen von einer deutlichen Reduzierung der Treibhausga-
semissionen durch Wiedervernässung ausgegangen wird.119 Die Emissionen entwässer-
ter Moorböden innerhalb der morphologischen Auen liegen bei ca. 2,5 Millionen Ton-
nen CO2-Äquivalenten.120 Entsprechende Angaben fehlen zu entwässerten Mineralböden 
der Auen, deren Klimarelevanz allerdings als deutlich geringer eingeschätzt wird.121

Effekte der Wiederherstellung auf die Klimawirkung
Die Wiedervernässung von Mooren führt nicht zu einem natürlichen Referenzzu-
stand122 , reduziert jedoch die Gesamt-Treibhausgasemissionen (Abb. 11) und bildet 
somit neue CO2-Senken aus. Wiedervernässte Moore und renaturierte Auen leisten da-
mit bedeutende Beiträge zur Verminderung des Klimawandels und zur Anpassung des 
Landschaftswasserhaushaltes an die negativen Effekte desselben. Beide Feuchtge-
bietstypen nehmen überschüssiges Wasser bei Starkregen und Hochwasserereignissen 
auf. Sie füllen das Grundwasser auf, speichern Wasser für Dürreperioden und tragen 
zur landschaftlichen Kühlung und Luftfeuchte bei.

115  Schindlbacher et al. (2022).

116 Heger et al. (2021).

117  Roulet et al. (1997).

118 Johnston (2014).

119 Zou et al. (2022).

120 Mehl et al. (2012).

121 Scholz et al. (2012).

122 Kreyling et al. (2021).
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Transformationspfad der Wiedervernässung
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Abbildung 11: Reduktion der CO2-Emissionen aus der Landnutzung auf organischen Böden in Deutschland  
in Millionen Tonnen CO2 pro Jahr123

Die CO2-Emissionen steigen mit der Absenkung des Wasserstandes deutlich an. Dieser 
Zusammenhang ist bei Mooren der gemäßigten Breiten weitgehend linear.124 Entspre-
chende Informationen fehlen zu entwässerten Mineralböden in den Auen, dürften dort 
aber prinzipiell ähnlich sein wie bei den Moorböden.

Die Methanemissionen liegen auf tief entwässerten Böden bei Wasserständen unter-
halb 20 Zentimeter unter Flur nahezu bei Null und steigen bei Wasserständen oberhalb 
von 20 Zentimeter unter Flur stark an.125

Methanemissionen aus wiedervernässten Mooren sind in ihrer Höhe meist vergleich-
bar mit jenen aus natürlichen, nicht entwässerten Mooren. Allerdings kann es direkt 
nach Wiedervernässung zu höheren Methanemissionen kommen, insbesondere bei 
Überstau. Diese Emissionen sinken in den Folgejahren in der Regel jedoch rasch auf 
ein für nasse Standorte übliches Niveau. Sobald sich nach 5–10 Jahren eine geschlos-
sene moortypische Vegetationsdecke gebildet hat, gleichen sich die Emissionen von 
wiedervernässten Mooren denen natürlicher Moore an. Mit Methan emittiert ein wie-
dervernässtes Moor weiterhin Treibhausgase, trägt insgesamt aber viel weniger zur Kli-
maerwärmung bei als im entwässerten Zustand.126

Die Gesamt-Treibhausgasbilanz der Wiedervernässung organischer Böden ist eindeutig: 
Meta-Analysen für Moore der gemäßigten Breiten zeigen übereinstimmend, dass die 
drastische Reduzierung der CO2-Emissionen den Effekt des Anstiegs der Methan-
emissionen bei Weitem überwiegt.127 Die mittleren Treibhausgasemissionen von ver-
nässten Mooren in Deutschland betragen mit 5,5 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Hektar 
und Jahr nur 14 Prozent der Emissionen von Ackerland und 17 Prozent der Emissionen 

123 Nach Tanneberger et al. (2021a).

124 Couwenberg et al. (2011); Wilson et al. (2016a); Evans et al. (2021); Tiemeyer et al. (2020). 

125 Couwenberg et al. (2011); Evans et al. (2021); Tiemeyer et al. (2020). 

126 Joosten et al. (2016); Wilson et al. (2016a); Günther et al. (2020).

127 Couwenberg et al. (2011); Wilson et al. (2016a); Evans et al. (2021); Tiemeyer et al. (2020).



34 Bedeutung von Mooren und Auen für Klima, Wasserhaushalt und Biodiversität

von Grünland auf organischen Standorten.128 Jüngste Ergebnisse zeigen, dass vernäss-
te Moore auch in trockenen Jahren als Senke für Treibhausgase fungieren können.129

Grundsätzlich führen steigende Wasserstände zu sinkenden Treibhausgasemissionen 
(s. Box 2). Wie stark diese Reduktion ausfällt, hängt von Standortfaktoren wie Wasser-
stufe, Vegeta tion und Nutzung ab.130 Entsprechende Untersuchungen sind auch für 
Auen standorte nötig.

Box 2: Quantifizierung der Ökosystemleistungen eines wiedervernässten Moores

MoorFutures® wurden 2011 als weltweit erste Kohlenstoffzertifikate für Moorwiedervernässung einge-

führt. Am Beispiel des wiedervernässten Polders Kieve an der Elde (Mecklenburg-Vorpommern) wur-

den Ökosystemleistungen und die Erhöhung der moortypischen Biodiversität, die als Co-Benefit zu den 

Treibhausgas-Emissionsreduktionen auftreten können, quantifiziert. Dies kann mit einem einfachen Nor-

malverfahren oder einem aufwendigeren Premiumverfahren erfolgen.131 Mittlerweile liegen auch Moni-

toringdaten zum Gebiet vor: Die Emissionen betragen 1,306 t CO2eq im Referenzszenario und 532 t CO2eq 

im Projektszenario, und lagen fünf Jahre nach der Wiedervernässung bei 543 t CO2eq pro Jahr. Die Nitrat-

freisetzung lag bei 1,088 kg N im Referenzszenario und 359 kg N im Projektszenario und betrug fünf Jahre 

nach der Wiedervernässung 309 kg N pro Jahr. Der Wärmestrom betrug 6,691 kW im Referenz szenario, 

1,926 kW im Projektszenario und lag fünf Jahre nach Wiedervernässung bei 2,250 kW pro Jahr. Die 

moorspezifische Biodiversität wurde als „sehr gering“ (Referenzszenario) bzw. „hoch“ (Projektszenario) 

geschätzt; sie war fünf Jahre nach der Wiedervernässung noch „gering“.132 Zudem weisen die wiederver-

nässten Flächen durch die veränderte Landnutzung ein reduziertes Schadenspotenzial bei Hochwasser 

auf und wirken als Wasserrückhalteraum. Außerdem wird der Abstrom von Wasser aus der Landschaft 

verzögert und die Grundwasservorräte vergrößern sich gegenüber dem entwässerten Zustand.133

3.3 Wasserhaushalt von Mooren und Auen

Wasserhaushalt der Moore
Moore speichern ca. 10 Prozent des globalen Süßwassers.134 Sie besitzen Selbstregula-
tionsmechanismen, um sich selbst günstige (nasse) Bedingungen zu schaffen – „Moor-
atmung“ ist ein Beispiel für diese Mechanismen.135 Hier hebt sich bei großem Wasser-
dargebot die Mooroberfläche, d. h. der Torf quillt; bei wenig Wasser senkt sie sich, d. h. 
der Torf schrumpft wieder und wird dichter gelagert. Dadurch werden Wasserspiegel-
schwankungen relativ zur Torfoberfläche ausgeglichen – die Torfe bleiben auch bei 
geringeren Wasserständen nass und werden auch bei hohem Wasserangebot nicht 
überflutet: Beides sind sehr wichtige Prozesse in der Regulierung des Wasserspeiche-
rungsvermögens von Landschaften. Gering zersetzte Torfe mit großem Porenvolumen 

128 Tiemeyer et al. (2020).

129 Beyer et al. (2021); Schwieger et al. (2021).

130 Couwenberg et al. (2011); IPCC (2014); Tiemeyer et al. (2021); Wilson et al. (2016b).

131  Joosten et al. (2015). 

132 Tanneberger et al. (2024).

133 Joosten et al. (2015).

134 Joosten & Clarke (2002); Limpens et al. (2008). 

135 Becker (2022).
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können besonders stark zwischen verschiedenen Zuständen wechseln. Diese finden 
sich z. B. in Durchströmungsmooren. Die Fähigkeit zur Mooratmung ist in degradierten 
Torfen stark herabgesetzt.136 Eine wichtige und bislang ungeklärte Frage ist deshalb, ob 
überhaupt und wann nach Wiedervernässung auch die Fähigkeit zur Mooratmung wie-
der erreicht wird und ob eine aktive Beseitigung der degradierten Torfschicht sinnvoll ist.

Gerade im Hinblick auf die zunehmende Sommertrockenheit in weiten Teilen Deutsch-
lands ist es relevant, das zur Verfügung stehende Wasser (z. B. aus konvektiven Starkre-
genereignissen) möglichst schnell aufzunehmen und lange in der Landschaft zu halten. 
Mit der Trockenlegung der Moore gingen in Deutschland Wasserspeicher im Umfang 
von 27 Kubikkilometern verloren, was dem neunfachen Volumen des Starnberger Sees 
entspricht, wenn man zugrunde legt, dass 92 Prozent von 18.200 Quadratkilometern 
Moorfläche trockengelegt wurden und somit die Bodenfeuchte der obersten 50 Zenti-
meter im Mittel von 95 Prozent auf 80 Prozent reduziert wurde.137

Intakte Moore beeinflussen nicht nur die Wassermenge, sondern auch die Wasserqua-
lität. So werden Stickstoff und Phosphor effektiv zurückgehalten und damit wird die 
Eutrophierung von Gewässern bis hin zu den Meeresküsten reduziert.138 Im entwässer-
ten Zustand werden Moore allerdings zu bedeutenden Nährstoffquellen. Global spei-
chern Moore ca. 10 Prozent des bodengebundenen Stickstoffs.139 Bei der Mineralisation 
des Torfes wird Stickstoff freigesetzt.

Mit der Entwässerung einher geht ein Verlust an Torfsubstanz, der zu einem Höhen-
verlust von 1–2 Zentimetern pro Jahr führt.140 Diese Absackung des Bodens führt oft-
mals zu Schäden an Infrastrukturen wie z. B. Straßen, Versorgungsleitungen oder Ge-
bäuden.141 Für die Wiedervernässung degradierter Moore ist diese Sackung zusammen 
mit dem Verlust der Mooratmung kritisch, da Überstauung häufiger eintritt, was für 
viele intakte Moore untypisch ist. Hier besteht Forschungsbedarf zur optimalen Form 
der Wiedervernässung, z. B. über kontrollierte und schrittweise Vernässung statt ein-
maliger Flutung.142

Wasserhaushalt der Auen
Die Hydrologie naturnaher Fließgewässer wird durch das Zusammenwirken von Nie-
derschlag, Verdunstung, Oberflächenabfluss, Versickerung und Grundwasserdynamik 
im Einzugsgebiet bestimmt.143 Für die Biodiversität und Ökosystemprozesse besonders 
wichtige Kenngrößen sind das Niedrig- und Mittelwasser, der bordvolle Abfluss und 
das Hochwasser sowie die damit verbundene Feststoffdynamik. Bei Niedrigwasser 
kommt es in Teilen der Aue zu Wassermangel, starker Erwärmung und Sauerstoff-
schwund, oft verbunden mit zeitweiser Fragmentierung des Fließgewässers und dem 
Verlust der Vernetzung von Fließgewässer und Aue.144 Das Mittelwasser bestimmt den 

136 Liu & Lennartz (2019).

137 Berechnung basierend auf Boelter (1964) und Ivanov (1981).

138 Walton et al. (2020).

139 Joosten & Clarke (2002); Limpens et al. (2008).

140 Erkens et al. (2016).

141 Abidin et al. (2011); Saputra et al. (2019).

142 Lamers et al. (2015).

143 Kollmann (2019).

144 Zheng et al. (2024).
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Grundwasserstand im Boden. Als bordvoller Abfluss wird der Wasserstand bezeichnet, 
bei dem man gerade noch nicht von einer Überflutung sprechen kann. Bei Hochwasser 
gestalten hoher Wasserstand und starke Strömung die gesamte Aue um. Dabei kommt 
es zu massiver Erosion von Vegetation, zur Verlagerung des Flussbetts sowie zur Neu-
bildung von Sand- und Kiesbänken. Der Transport von Sedimenten, Nährstoffen und 
Ausbreitungseinheiten bestimmt die Längs- und Querdynamik der Aue. Für die Biozö-
nosen der Aue, d. h. die dort vorkommenden Tier- und Pflanzenarten, sind die Spanne 
zwischen Niedrig- und Hochwasser, die Frequenz und der Zeitpunkt der Überflutun-
gen sowie die das Flussbett verändernden Prozesse entscheidend. Aktuell auch von 
Hochwasserspitzen nicht mehr überflutete Bereiche werden als fossile Aue bezeichnet. 
Dieser Anteil hat an degradierten Flüssen sehr stark zugenommen. Degradierte Auen 
weisen eine reduzierte Quer- und Längsdurchgängigkeit auf und die oben beschriebe-
nen Stufen des Wasserstands sind nicht mehr so ausgeprägt. Das führt zu deutlichen 
Verlusten auentypischer Lebensräume, deren Biodiversität und ihrer charakteristi-
schen Ökosystemleistungen. Besonders markant sind die Veränderungen der Abfluss-
ganglinien, mit historisch ungewöhnlich hohen und häufigen Flutereignissen.145 Aktuelle 
Herausforderungen der Auenhydrologie umfassen daher eine Abschätzung des Poten-
zials für Hochwasserrückhalt und für Niedrigwasseraufhöhung; notwendig sind dafür 
auf Einzugsgebiete bezogene Analysen auf größerer Skalenebene, vor allem in urbanen 
Auenlandschaften.146

Effekte der Wiederherstellung auf den Wasserhaushalt
Wiedervernässte Moore und renaturierte Auen leisten bedeutende Beiträge zur Anpas-
sung des Landschaftswasserhaushalts an die Effekte des Klimawandels. Beide Feucht-
gebietstypen nehmen überschüssiges Wasser bei Starkregen und Hochwasserereignis-
sen auf, sie speisen das Grundwasser, speichern Wasser für Dürreperioden und tragen 
zur landschaftlichen Kühlung und Luftfeuchte bei. Gerade im Hinblick auf die durch 
den Klimawandel zunehmenden Starkregenereignisse müssen die bisherigen Leitlinien 
und Gesetze zum Landschaftswasserhaushalt überarbeitet werden. Die Herausforde-
rung besteht darin, eine Wende einzuleiten: weg von der herkömmlichen Bewirtschaf-
tung mit dem Ziel, Wasser möglichst schnell und schadlos abzuleiten, hin zu einer neuen 
Bewirtschaftung, die Wasser möglichst effektiv in der Landschaft hält.

145 Blöschl et al. (2020).

146 Z. B. Wirth et al. (2021).
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3.4 Biodiversität in Mooren und Auen

Treiber der Biodiversität
Moore werden v. a. von Spezialisten besiedelt. Diese zeigen hohe Anpassungen an die 
nassen und sauerstoffarmen Standortbedingungen, mit einem extremen Kleinklima 
und sehr variablen Nährstoffbedingungen von Mangel (in Hochmooren) bis Reichtum 
(in manchen Niedermooren).147 Das Wissen über die Biodiversität natürlicher Moore in 
Deutschland ist aufgrund der jahrhundertelangen Entwässerung lückenhaft. In ihrer 
Gesamtheit weisen die Hoch- und Niedermoore aber eine hohe Biodiversität auf allen 
Ebenen auf. Für die Moore in Berlin/Brandenburg wurden 20 landschaftsökologische 
Moortypen, 99 verschiedene Vegetationstypen, 261 Arten der Gefäßpflanzen (15 Pro-
zent des Arteninventars), 106 Moosarten (18 Prozent), 90 Laufkäferarten (27 Prozent), 
157 Wasserkäferarten (67 Prozent), 20 Heuschreckenarten (36 Prozent), 11 Libellen-
arten (34 Prozent), 100 Spinnenarten (16 Prozent) und 340 Schmetterlingsarten  
(34 Prozent) ermittelt.148 Gründe für sinkende Artenvielfalt sind vor allem der massive 
Biotopverlust, aber auch die Eutrophierung vormals nährstoffarmer Standorte.

Natürliche Flussauen zählen zu den dynamischsten und komplexesten Ökosystemen 
weltweit und sind somit Zentren der Biodiversität und vielfältiger Ökosystemleistun-
gen.149 Voraussetzung für diese hohe Vielfalt sind ein natürliches Abfluss-, Sediment- 
und Temperaturregime sowie ausreichend Raum für die Entwicklung eines Mosaiks 
unterschiedlicher ökologischer Habitate und Sukzessionsstadien; Erosion und Anlan-
dung von Material befinden sich in einem stetigen Wechsel. Diese Dynamik führt zu 
einer ungewöhnlich hohen Vielfalt z. B. an Arthropoden, Vögeln, Bäumen und Sträu-
chern in Auenlandschaften.150 Hinsichtlich der Biodiversität sind die Auen die weitaus 
bedeutendsten Ökosysteme in Mitteleuropa.151

Geschützte Auenbereiche, z. B. des Rheins und der Elbe sowie des einzigen Fluss auen-
Nationalparks Deutschlands an der Unteren Oder, sind Hotspots der Biodiversität. Im 
Naturschutzgebiet „Rastatter Rheinaue“ wurden ca. 2.650 Tier- und Pflanzenarten auf 
einer Fläche von 850 Hektar nachgewiesen, im Naturschutzgebiet „Kühkopf-Knob-
lochsaue“ mit einer Fläche von 2.200 Hektar sind es 2.400 Arten.152 Da nur 9 Prozent 
der Auen ökologisch noch weitgehend funktionsfähig sind, sind Auenorganismen über-
proportional bedroht. Insbesondere die Hartholzauwälder gehören zu den besonders 
gefährdeten Pflanzengesellschaften: In Mitteleuropa hat ihre Fläche seit dem Mittel-
alter aufgrund von Flussbegradigungen und intensiver Forstwirtschaft um 90 Prozent 

147 Minayeva et al. (2016); Tanneberger (2011).

148 Luthardt (2014); Schwarzer et al. (2013); Hinzke et al. (2022); BfN (2023).

149 Ward et al. (1999); Petsch et al. (2023).

150 Ward & Tockner (2001); Stanford et al. (2005); Schnitzler et al. (2007); Karpowicz (2017).

151  Tockner et al. (2022).

152 Scholz et al. (2017).
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abgenommen.153 Am Beispiel des Leipziger Auwalds konnten für den Zeitraum 1870–
2020 langfristige negative Veränderungen gezeigt werden.154 Die Gründe umfassen die 
Entwässerung der Auen durch Flussregulierung und Deichbau, den Klimawandel und 
den damit einhergehenden Trockenstress.

Möglichkeiten der Wiederherstellung der Biodiversität
Aufgrund der tiefgreifenden Effekte der Trockenlegung, z. B. auf die chemisch-physika-
lischen Eigenschaften der Böden, ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands 
bei den stark degradierten Mooren und Auen nicht oder nur teilweise möglich. Wieder-
vernässung versetzt die Feuchtgebiete nicht aus jedem Ausgangszustand heraus in ihren 
natürlichen Zustand vor der Entwässerung zurück.155 Landschaftsstruktur, Ökosystem-
funktionen und Biodiversität unterscheiden sich daher auch nach der Wiedervernäs-
sung und anderen Maßnahmen deutlich von intakten Mooren und Auen. In vielen Fällen 
entstehen „neuartige Ökosysteme“ aufgrund irreversibler Veränderungen der Hydro-
logie und der Bodeneigenschaften.156 Auen- und moorspezifische Arten siedeln sich wie-
der an, aber auch Neobiota, d. h. neu eingewanderte Arten können auftreten.157

Die Effekte von Auenrenaturierungen auf die Biodiversität sind im Hauptgerinne oft 
gering, in den Auen dagegen ausgeprägt.158 Fallstudien unterstreichen den verhaltenen 
Optimismus hinsichtlich der Auswirkungen von Renaturierungsmaßnahmen auf die 
Biodiversität, da die räumliche Dimension der Maßnahme, der landschaftliche Kontext 
und die Dauer seit der Maßnahme wesentliche Einflussfaktoren darstellen.159 Für grö-
ßere Erfolge ist ein prozessorientiertes Management und eine Flussgebietsbetrachtung 
unabdingbar, wenngleich herausfordernd.

153 Härdtle et al. (2020). 

154 Wirth et al. (2021).

155 Kreyling et al. (2021).

156 Collier (2014); Thorel et al. (2018).

157 Woellner et al. (2019); Strobl et al. (2020); Emsens et al. (2020); Hammerich et al. (2022).

158 Pilotto et al. (2018).

159 Z. B. Jähnig et al. (2010); Brettschneider et al. (2023).
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4 Maßnahmen zur Wiederherstellung  
von Mooren und Auen

Die Wiedervernässung von Mooren und Renaturierung von Auen werden international 
und national zu den wirksamsten Klimaschutzmaßnahmen im Bereich angepasster 
Landnutzung gezählt.160 Die Wiederherstellung eines naturnahen Wasserhaushalts in 
den Mooren und Auen ist entscheidend für den Landschaftswasserhaushalt, sowohl 
zur Abpufferung von Hochwasserspitzen als auch zur Haltung von Wasser in der Land-
schaft.161 Außerdem sind moor- und auentypische Pflanzen und Tiere in vielen Fällen 
stark gefährdet,162 und die Wiederherstellung ihrer Lebensräume ist die effektivste 
Maßnahme für erfolgreichen Artenschutz.

4.1 Moorwiedervernässung

Die aktuelle landwirtschaftliche Moornutzung unter großflächiger Entwässerung ist 
nicht nachhaltig wegen der enormen Treibhausgasemissionen, des Verlustes der Was-
serspeicherwirkung, des Rückgangs der Biodiversität und wegen der Beeinträchtigung 
der Produktionsfunktion selbst. Die entwässerungsbedingte Setzung, Verdichtung, 
Schrumpfung und Mineralisierung des Moorkörpers führt zu Substanz- und Höhen-
verlusten von 1 bis 2 Zentimetern pro Jahr163 sowie zur Ausbildung eines Mikroreliefs 
auf den Flächen; deren landwirtschaftliche Nutzung ist damit mittel- bis langfristig 
durch Landverlust infolge Moorschwund und durch partielle Überflutung gefährdet.164 
Daher ist die Transformation der Moornutzung sowohl zum Erhalt ihrer Funktion als 
Wasserspeicher, Kohlenstoff- und Stickstoffsenke und als Habitat, als auch zu ihrer 
Bewahrung als Grundlage für Produktion, Wertschöpfung und Arbeitsplätze in ländli-
chen Räumen unabdingbar.

Die entscheidende Maßnahme zur funktionalen Wiederherstellung der Moore ist ihre 
Wiedervernässung. Ein Wasserspiegel bis knapp unter Geländeoberkante stoppt effek-
tiv die Mineralisierung des Torfes und beendet die Ausgasung von CO2 sowie die weitere 
Setzung und Sackung.165 Torfbildung wird häufig schon nach wenigen Jahren beobach-
tet166 und die in manchen Fällen auftretenden Methanausgasungen sind nur temporä-
rer Natur und langfristig weniger klimawirksam als die Freisetzung von CO2.167 Die 

160 Z. B. Scholz et al. (2017); Harms et al. (2018); Leifeld & Menichetti (2018); Günther et al. (2020); Humpenöder et al.  
 (2020); Tiemeyer et al. (2020); Evans et al. (2021); Tanneberger et al. (2021a, b).

161 Allot et al. (2019); Serra-Llobet et al. (2022).

162 Minayeva et al. (2016).

163 Erkens et al. (2016).

164 Närmann et al. (2021).

165 Günther et al. (2020); Loisel & Gallego-Sala (2022). 

166 Loisel & Gallego-Sala (2022); Mrotzek et al. (2020). 

167 Günther et al. (2020). 



40 Maßnahmen zur Wiederherstellung von Mooren und Auen

Wasserleitfähigkeit und Speicherwirkung sind in wiedervernässten Mooren wegen der 
höheren Dichte und geringen Porosität von degradiertem Torf reduziert.168 Die Regene-
ration der Ökosystemfunktionen über Torfbildung nach Anhebung des Wasserstands 
benötigt daher Zeit.169 Allerdings sind die Anzahl der wiederhergestellten Funktionen 
und der Grad ihrer Wiederherstellung negativ korreliert.170 Es können also entweder 
wenige Funktionen auf hohem Niveau oder viele Funktionen auf geringem Niveau er-
reicht werden.

Ähnliches gilt für die moortypische Biodiversität, welche sich nach Wiedervernässung 
nur teilweise und erst nach mehreren Jahrzehnten wieder einstellt, wobei sich große 
Unterschiede je nach Spezialisierung und Mobilität der Artengruppen ergeben.171 Weite-
re Herausforderungen sind höhere Wasserstandsschwankungen wegen der veränder-
ten Wasserleitfähigkeit und höhere Nährstoffverfügbarkeit.172 Eine Nutzung der ober-
irdischen Biomasse (Details zur Paludikultur s. Abschnitt 7.2) kann die Eutrophierung 
effektiv reduzieren173 und die Biodiversität sowie manche Ökosystemfunktionen stei-
gern.174 Zudem führt eine landschaftliche Vielfalt der Nutzung wiedervernässter Moore 
zu hoher Vielfalt unspezifischer Arten sowie zur Wiederansiedlung moortypischer, ge-
schützter und seltener Pflanzen- und Tierarten.175

Die ökologischen Effekte von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) in wiedervernässten 
Mooren sind noch unzureichend bekannt und werden in Forschungsprojekten unter-
sucht. Zumindest für die Klimaschutz- und Wasserspeicherwirkung der Moore sind 
mögliche Synergien zu erwarten. Eine intensive PV-Nutzung würde v. a. auf stark degra-
dierten, also im entwässerten Zustand über lange Zeiten intensiv genutzten Flächen, 
Sinn machen, während bei schwach degradierten Flächen in Schutzgebieten Biodiver-
sitätseffekte wichtiger sind.

Zwischen Wasserstand und Treibhausgasemissionen besteht unterhalb eines Wasser-
standes in Flurhöhe (der Geländeoberkante) ein weitgehend linearer Zusammen-
hang.176 Jegliche Anhebung des Wasserstandes verringert daher die Emissionen der 
Treibhausgase. Auch eine Anhebung des Wasserstandes von tiefer Entwässerung auf 
ca. 30 Zentimeter unter Flur (schwach torfzehrend) ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung einer verbesserten Klimawirkung.177 Diese Option würde eine Fortführung man-
cher entwässerungsbasierter Landnutzungen erlauben, wie z. B. Mutterkuhhaltung. Es 
muss aber betont werden, dass damit die CO2-Quelle aus der Torfmineralisierung nur 
gebremst und nicht gestoppt werden kann und dass sich keine moortypische Vegetati-
on mit möglicher neuer Torfbildung einstellen kann. Wenn eine solche Anhebung des 
Wasserstandes als Zwischenschritt zur vollständigen Wiedervernässung gesehen wird, 
dann muss beachtet werden, dass in der Landnutzung damit mittel- bis langfristige 

168 Liu & Lennartz (2019); McCarter et al. (2020); Loisel & Gallego-Sala (2022).

169 Ahmad et al. (2020).

170 Strobl et al. (2019).

171  Strobl et al. (2020); Kreyling et al. (2021); Loisel & Gallego-Sala (2022).

172 Strobl et al. (2018); Kreyling et al. (2021).

173 Hinzke et al. (2021).

174 Tanneberger et al. (2022).

175 Tanneberger et al. (2022); Martens et al. (2023).

176 Evans et al. (2021); Couwenberg et al. (2011).

177 Boonman et al. (2022).
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Pfadabhängigkeiten geschaffen werden, welche die weitere Anhebung des Wasserstan-
des erschweren, die zur Erreichung der Klimaschutzziele 2045/2050 nötig sind. Daher 
sollten für feuchte Moore keine zusätzlichen Investitionen in solche Nutzungen erfol-
gen, die in nassen Mooren nicht möglich sind.

Die Wiedervernässung von Mooren führt zu gravierenden Veränderungen ihrer wirt-
schaftlichen Nutzung, insbesondere was die Befahrbarkeit als auch die Verwertbarkeit 
der Biomasse angeht. Dauerhaft bewachsene organische Böden besitzen an der Ober-
fläche eine durchwurzelte Schicht mit hoher Festigkeit, während der darunterliegende 
organische Boden weniger fest ist.178 Das vertikale oder horizontale Abscheren dieser 
Wurzelschicht ist daher zu vermeiden.179 Ackernutzung auf nassen Moorstandorten 
scheidet u. a. aus diesem Grund aus. Die Nutzung von ganzjährig nassen Mooren durch 
sogenannte Paludikulturen erfordert eine Anpassung der Landwirtschaftstechnik, um 
Radlasten, Kontaktflächendrücke, Überrollhäufigkeiten und Zugkräfte zu verringern 
und so die mechanische Belastung beim Befahren zu senken; diese Technikanpassung 
steigert die Verfahrenskosten.180

Folgende Maßnahmen zur Erreichung der Klima-, Wasser- und Biodiversitätsschutz-
ziele bei nachhaltiger Nutzung lassen sich für Moore ableiten:

• Schutz aller noch existierenden naturnahen Moore, wobei jeweils die Einbeziehung 
des gesamten Einzugsgebiets erforderlich ist, z. B. was Nährstofffrachten angeht;

• Beendigung der Entwässerung aller Moore (außer Siedlungsflächen), dabei aber 
Vermeidung von dauerhafter Überstauung;

• aktive Wiedervernässung, wo die Beendigung der Entwässerung nicht ausreichend 
für das Anheben des Wasserstandes ist;

• nasse Nutzung v. a. auf stark degradierten Flächen, Paludi-PV als maximaler Klima-
schutz (Stopp des CO2-Ausstoßes, Biomassenutzung inklusive Nährstoffreduk-
tion, direkte Energiegewinnung), aber eingeschränkt durch Biodiversitätsziele in 
Schutzgebieten;

• Förderung wirtschaftlicher Optionen und Aufbau hochwertiger Verwertungsketten 
für Paludikultur;

• Unterschutzstellung von Flächen mit hoher Selbstregulation nach Wiedervernässung, 
also standortangepasster Vegetation mit Torfbildung und sich stabilisierendem 
Wasserhaushalt.

Dabei ist zu beachten, dass die Genehmigungsverfahren für Maßnahmen zur Wasser-
standsanhebung in Mooren zumeist durch Landkreise durchgeführt werden. Aufgrund 
der gegebenen Ermessensspielräume können der Ablauf der Verfahren und der Um-
fang der zu erbringenden Gutachten je nach Projekt und zuständiger Behörde unter-
schiedlich sein. Zielkonflikte mit dem Artenschutz, der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
und (bei Anlage von Anbau-Paludikulturen) mit dem Grünlandumbruchsverbot kön-
nen zusätzliche Hindernisse darstellen. Hier sollte der Schutz der moortypischen Arten 
priorisiert werden, die Grundintention des Gewässerschutzes verfolgt und der Vorteil 
von Dauerkulturen anerkannt werden.181 Das bestmögliche Verfahren ist für Mecklen-

178 Wong et al. (1979); Schmidt & Rohde (1986); Kraschinski et al. (2001).

179 Kraschinski et al. (2001).

180 Ebd.

181 Närmann et al. (2021); Hirschelmann et al. (2023); GMC & DVL (2021). 
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burg-Vorpommern in Lechtape et al.182 dargestellt. Derzeit erarbeitet die Arbeitsgruppe 
„Moor-Wiedervernässung“ der Deutschen Gesellschaft für Wasserwirtschaft (DWA) 
ein Regelwerk für die Moorwiedervernässung.183

4.2 Auenrenaturierung

Auen unterscheiden sich von Mooren durch eine ausgeprägte Hochwasser- und Sedi-
mentdynamik. Der Zustand der Auen ist eng mit dem hydromorphologischen Zustand 
der Flüsse verbunden, da Auenmorphologie und Hydrologie maßgeblich durch das 
Ausuferungsvermögen der Flüsse, regelmäßige Überschwemmungen und Grundwas-
seranbindung bestimmt werden. Die Maßnahmen zur Renaturierung von Auen verfol-
gen daher das primäre Ziel, die Hydrologie und Morphologie der Auen naturnäher zu 
gestalten und Gewässer und Aue enger zu vernetzen.184 In der Folge können sich mittel-
fristig Biodiversität, Böden und Ökosystemfunktionen regenerieren. Renaturierungs-
maßnahmen in Auen sind oftmals, aber nicht ausschließlich, an die Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (WRRL) oder der Hochwasserrisikomanage-
ment-Richtlinie 2007/60/EG (HWRM-RL) gebunden. Viele Maßnahmen nach dem 
LAWA-BLANO-Maßnahmenkatalog185, die für Fließgewässer im Zuge der Umsetzung 
der WRRL durchgeführt werden, sind auch für Auen relevant, v. a. die Regulierung von 
Wasserhaushalt und Abfluss sowie die Verbesserung von Habitaten. Maßnahmen der 
HWRM-RL zielen meist auf die Schaffung von Überflutungsräumen, z. B. durch die 
Rückverlegung von Deichen. Die wichtigsten auenrelevanten Maßnahmen der WRRL 
umfassen:

• Gewährleistung eines Mindestabflusses sowie Förderung des natürlichen Wasser-
haushaltes, z. B. durch Bereitstellung von Überflutungsräumen (Rückverlegung von 
Deichen) und Wiedervernässung von Feuchtgebieten;

• Habitatverbesserung durch eigendynamische Gewässerentwicklung (z. B. Entfer-
nung von Uferverbau), Habitatverbesserung im vorhandenen Profil (z. B. Störsteine, 
Totholz), Laufveränderung (z. B. Re-Mäandrierung, Aufweitung) und Habitatver-
besserung im Uferbereich (z. B. Förderung von Ufergehölzen);

• Auenentwicklung (z. B. Reaktivierung der Primäraue und eigendynamische Ent-
wicklung einer Sekundäraue): Diese Maßnahmen können eine quasi-natürliche 
hydrologische und morphologische Auendynamik wiederherstellen, mit potenziell 
umfassend positiven Auswirkungen auf die Herstellung von (auch uferfernen) Auen-
habitaten;

• Anschluss von Seitengewässern (Reaktivierung von Altarmen oder Anschluss 
sekundärer Auengewässer);

• Reduzierung von Belastungen infolge von Freizeit- und Erholungsaktivitäten (Be-
sucherlenkung, Betretungs- und Befahrungsverbote);

• Reduzierung von Nährstoffeinträgen durch besondere Anforderungen in Über-
schwemmungsgebieten (u. a. Nutzungsbeschränkungen und vertragliche Vereinba-
rungen dienen der Entwicklung von Standortbedingungen mit mittlerem gelöstem 
Nährstoffgehalt).

182 Lechtape et al. (2023).

183 DWA (2023).

184 Kollmann (2019).

185 LAWA (2020).
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Die HWRM-RL ermöglicht zudem folgende auenrelevanten Maßnahmentypen:

• Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in den Raumordnungs- und Re-
gionalplänen sowie die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten mit Nutzungs-
beschränkungen der lateralen hydrologischen Verbindung von Fluss und Aue;

• Gewässerentwicklung und Auenrenaturierung, Aktivierung ehemaliger Feuchtgebie-
te als breites Maßnahmenspektrum zur Förderung des Wasserspeicherpotenzials der 
Böden und der Ökosysteme.

Zwischen 1981 und 2020 wurden bundesweit etwa 220 große Renaturierungsprojekte 
in Flussauen umgesetzt.186 Diese Maßnahmen umfassen Wiederanbindungen von Alt-
armen und Flutrinnen auf einer Strecke von einigen 100 Metern bis hin zur Wiederher-
stellung auentypischer Überflutungsverhältnisse, z. B. durch umfangreiche Deichrück-
verlegungen (d. h. jeweils über 100 ha) und eine entsprechende Anpassung der Nutzung. 
Entlang von 79 großen Flüssen wurden in Deutschland von 1983 bis 2020 insgesamt 65 
Deichrückverlegungen mit einer Gesamtfläche von 7.100 Hektar umgesetzt, das ent-
spricht einer Zunahme der überflutbaren Flussauen um 1,5 Prozent.187 Rund ein Viertel 
der noch vorhandenen Flussauen besitzt ein hohes oder sehr hohes Potenzial für eine 
naturnahe Auenentwicklung durch Nutzungsänderung; die grundsätzliche Möglichkeit 
einer Wiederanbindung der Altaue an die Überflutungsdynamik besteht für Flächen 
von insgesamt 189.000 Hektar, d. h. einem Fünftel der verlorengegangenen Überflu-
tungsfläche.188 Das Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“ zielt darauf ab, den 
Auenzustand von 20 Prozent der Abschnitte an Bundeswasserstraßen bis 2035 um 
mindestens eine Zustandsklasse zu verbessern (im Vergleich zum Auenzustandsbe-
richt 2009189). Dieses Ziel ist angesichts der wenigen bislang begonnenen Projekte je-
doch heute schon unrealistisch.

Die Auen großer Fließgewässer standen bislang im Mittelpunkt der Betrachtungen zum 
Auenschutz. Die Handlungsmöglichkeiten sind dort aber begrenzt, denn viele große 
Flüsse sind so stark eingetieft, dass sie sich hydrologisch von ihrer Aue entkoppelt ha-
ben. Der Grund hierfür sind oftmals Längsbauwerke und Buhnen, die eine Ausbreitung 
von Hochwasserwellen in die Aue verhindern und die Fließgeschwindigkeit im Haupt-
gerinne erhöhen. Eintiefung führt zu einem Absinken des Grundwasserstandes in der 
Aue, zudem wird in fast allen landwirtschaftlich genutzten Auen die Entwässerung 
durch Drainagen verstärkt. Kleinere Fließgewässer, insbesondere im Mittelgebirgs-
raum, sind oft weniger eingetieft und ihre Auen unterliegen keinem so starken Nut-
zungsdruck, sodass dort mehr Handlungsoptionen bestehen.

186 BMU & BfN (2015); BMU & BfN (2021).

187 BMU & BfN (2021).

188 Harms et al. (2018).

189 BMU & BfN (2009).
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5 Priorisierung und Bewertung der Maßnahmen

5.1 Systemische Verknüpfung von Klima- und Biodiversitätszielen

Für die Priorisierung von Maßnahmen, Ökosystemtypen und Flächen braucht es einen 
systemischen Ansatz, der Klima- und Biodiversitätsziele mit der nachhaltigen Nutzung 
natürlicher Ressourcen in Einklang bringt. Hierfür sind jedoch nicht nur ambitionierte 
Ziele und ein Ordnungsrahmen notwendig, sondern auch ein begleitendes Monitoring 
und robuste Szenarien auf Basis entsprechender Erfolgsindikatoren.

Die Klima- und Biodiversitätskrise erfordern rasches Handeln und damit einen kon-
kreten Zeitrahmen für die Maßnahmen. Insbesondere die Umsetzung großflächiger, 
komplexer Maßnahmen muss nach Dauer und Aufwand bewertet und rechtzeitig ein-
geleitet werden. Hierzu braucht es einen klaren politischen Willen, Prioritäten evidenz-
basiert zu setzen, auch um Widersprüche in den bisherigen bestehenden Vorgaben auf-
zulösen und den formalen Rahmen der Ermöglichung zu schaffen.

5.2 Priorisierung

Eine naturnahe Auen- und Moorentwicklung auf großer Fläche in die Wege zu leiten, 
ist ein komplexes Unterfangen. Es gilt klare Managementziele zu formulieren, dabei 
teils konkurrierende Interessen abzuwägen und umfangreiche Gesetzesvorgaben zu be-
rücksichtigen. Ein strukturiertes Planungsmanagement unterstützt die Erarbeitung 
ausgewogener Lösungsoptionen, eine effiziente Maßnahmenumsetzung und eine evi-
denzbasierte Erfolgskontrolle anhand gemeinsam erarbeiteter Kriterien und Indikato-
ren.190 Verschiedene bundesweit anwendbare Handbücher geben Hinweise zur Planung, 
Durchführung und Erfolgskontrolle.191 Daneben gibt es umfangreiche Hand bücher auf 
Landesebene, z. B. zur Hochmoorrenaturierung in Bayern192, oder auf regionaler Ebene, 
z. B. zur Moorrevitalisierung im Erzgebirge.193

Effektive Renaturierungsmaßnahmen erfordern ein grundlegendes Verständnis der 
komplexen Wechselwirkungen zwischen Natur und Mensch und die Erarbeitung alter-
nativer Lösungsoptionen. Viele Projekte scheitern bzw. verfehlen ihr Ziel, weil entweder 
Teilziele isoliert herausgegriffen und dann optimiert oder bei Zielabwägungen erfor-

190 UBA (2019).

191 Vischer-Leopold et al. (2015); Tiemeyer et al. (2017); BfN (2020); Steenken et al. (2021); Närmann et al. (2021).

192 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2002, 2005).

193 Staatsbetrieb Sachsenforst (2014).
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derliche Kompromisse nicht getroffen werden. So kann es zu Fehlanpassungen und zur 
Auswahl von Lösungsoptionen kommen, die auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen, 
aber mit gravierenden Neben- und Langzeitwirkungen einhergehen. Zudem müssen, 
wie in Kapitel 3 betont, Maßnahmen prozessorientiert angelegt und der Landschafts-
kontext berücksichtigt werden (z. B. Einzugsgebietsmanagement), was eine Abkehr 
von gängigen kleinräumigen und rein strukturverbessernden Maßnahmen erforderlich 
macht.

Als Basis für die Entscheidungsfindung über die Durchführung von Maßnahmen in den 
jeweiligen Gebieten müssen ökologische und sozioökonomische Kriterien festgelegt 
werden, die Bedingung für die Zielerreichung sind und die im Einzelfall die lokalen 
Besonderheiten berücksichtigen. Ökologische und sozioökonomische Aspekte müssen 
sowohl bei der Priorisierung der Ziele als auch bei der Festlegung von Indikatoren der 
Zielerreichung gemeinsam betrachtet werden, um Zielkonflikte frühzeitig zu erkennen, 
zu analysieren, Handlungsalternativen und ihre Auswirkungen aufzuzeigen sowie Ab-
wägungen und Interessenausgleiche vorzunehmen. Auf der Basis der gesetzten Ziele 
muss ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess konzipiert und durchgeführt werden 
(Abb. 13).

Oberste Priorität gebührt der Erhaltung der wenigen noch vorhandenen naturnahen 
Moore und Auen. Das heißt, das Verschlechterungsverbot ist deutlich höher zu gewich-
ten als das Verbesserungsgebot. Zugleich besteht etwa für die Hälfte der Moore194 und 
für 60 Prozent der Auen ein Schutzstatus. Das bedeutet, dass viele degradierte Moore 
sowie abgetrennte und massiv überformte Auen derzeit als schützenswert eingestuft 
sind. Für diese Flächen reicht jedoch der gegenwärtige Schutzstatus keinesfalls aus, 
vielmehr sind bestehende Schutz- und Managementstrategien zu überprüfen und 
gegeben enfalls anzupassen, da die „Schutzziele“ oftmals nicht mit den übergeordneten 
Klima- und Biodiversitätszielen im Einklang stehen.

Der „No Net Loss“-Ansatz, der vorsieht, Biodiversitäts- und Flächenverluste an einem 
Ort durch Renaturierungsmaßnahmen an anderen Orten kompensieren zu können, ist 
aus wissenschaftlicher Sicht nicht haltbar.195 Durch Renaturierungsmaßnahmen lassen 
sich im Vergleich zu einem Referenzzustand nur Teilerfolge erreichen oder es entste-
hen neuartige Ökosysteme, wie Flachseen nach Wiedervernässung von Mooren. Eine 
aktuelle Studie zeigt, dass sich die Situation in Bächen und Flüssen nur in Teilberei-
chen und auch nicht dauerhaft verbessert, da sie vielfältigen Stressoren wie Verschmut-
zung, Einschleppung invasiver gebietsfremder Arten und Veränderungen des Abfluss-, 
Temperatur- und Sedimentregimes ausgesetzt sind.196 Zudem sind viele Maßnahmen 
zu kleinräumig angelegt und somit weitgehend wirkungslos. Das gilt insbesondere für 
Flüsse und die mit ihnen verbundenen Auen.

194 Tanneberger et al. (2021b).

195 Hilderbrand et al. (2005); Palmer & Stewart (2020).

196 Haase et al. (2023).
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Maßnahmen in Mooren
Für die Wiedervernässung der Moore müssen umfangreiche Kapazitäten mobilisiert 
werden. Schließlich besteht die Notwendigkeit, jährlich rund 50.000 Hektar Fläche 
umzusetzen, damit das Netto-Null-Ziel 2045 erreicht wird.197 Derzeit liegen wir bei we-
niger als einem Zehntel davon. Grabenverschlüsse sind bspw. eine erprobte und güns-
tige Methode zur Wiedervernässung von Mooren; sie erhöhen den Austausch mit den 
umgebenden Böden und dem Grundwasser.198 Um in Moorflächen großflächig mit  
einer systematischen Umsetzung beginnen zu können, sind entsprechende Entschei-
dungen in vielen Politik- und Rechtsbereichen nötig.199

Es besteht die Gefahr, im „Business as usual“ zu verharren und aus Zögerlichkeit oder 
zur Vermeidung von politischen oder gesellschaftlichen Diskursen die angestrebten 
Ziele nicht ausreichend konsequent zu definieren. Wege zur Umsetzung sind auszu-
handeln und diese schließlich zu gehen. Wie in dieser Stellungnahme dargelegt, ist bei 
Mooren der Handlungsdruck enorm, und die politischen und sozioökonomischen Rah-
menbedingungen sind komplex und oft widersprüchlich. Daher müssen möglichst 
gleichzeitig auf den derzeit immer noch entwässerten 94 Prozent der Moorfläche 
Deutschlands die notwendigen Schritte in Richtung Wiedervernässung begonnen wer-
den. Dazu gehören das Herunterbrechen übergeordneter Klima- und Biodiversitätsziele 
auf die regionale und kommunale Ebene200, die frühzeitige Information der Beteiligten, 
Ehrlichkeit und Offenheit von Politik und staatlicher Verwaltung, Unterstützung 
durch „Kümmerer“ und ernsthafte attraktive Angebote für Flächeneigentümer und 
-eigentümerinnen.

Während von 1876 bis etwa 1930 eine „Central-Kommission für das Moorwesen“ als 
preußische Zentralbehörde eine effektivere Kultivierung und Nutzung der Moore in 
weiten Teilen Norddeutschlands förderte, erscheint es heute sinnvoller, die schon eta-
blierten dezentralen Strukturen der Bundesländer und Kommunen zu nutzen. Erste 
„Moor-Manager“ gibt es schon in einzelnen Landkreisen und Städten. Hier setzt auch 
das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz des Bundesumweltministeriums 
(BMUV) an, indem regionale Agenturen für Natürlichen Klimaschutz etabliert werden 
sollen. Bisher ist dies allerdings bis auf eine erste Mooragentur in Mecklenburg-Vor-
pommern nicht umgesetzt worden.

Mit engagierten kommunalen und regionalen Ansprechpersonen in ausreichender 
Zahl und mit den notwendigen fachlichen und sozialen Kompetenzen kann eine zügige 
Umsetzung und Priorisierung mit Berücksichtigung des ökologischen Zustands, der Ei-
gentumsverhältnisse, geografischen Lage, Anbindung an Wasserkörper sowie ökologi-
schen und ökonomischen Potenziale gelingen. Die Entwicklung von Flächenkulissen 
für die Wiedervernässung im Sinne einer Identifizierung nicht wiederzuvernässender 
Flächen ist dagegen nicht sinnvoll, da sich technische Herausforderungen und Kosten 

197 Günther et al. (2020); Tanneberger et al. (2021a).

198 Bretschneider (2015).

199 Lemke & Hirschelmann (2024).

200 Z. B. durch regionale Treibhausgasinventare und Netto-Null-Strategien.
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in der Regel erst in einer detaillierten Umsetzungsplanung identifizieren lassen. Keine 
Flächen – außer Siedlungen – sollten von einer Wiedervernässung ausgenommen wer-
den, da sie andernfalls eine dauerhaft weiter emittierende CO2-Quelle darstellen und 
diese Emissionen durch eine CO2-Senke ausgeglichen werden müssten.201

Maßnahmen in Auen
Es ist höchste Zeit, die WRRL der EU und das 2017 aufgelegte Bundesprogramms 
„Blaues Band Deutschland“ entschieden umzusetzen und mit Leben zu füllen, Schutz-
gebiete entsprechend zu managen und wo möglich auf Unterhaltungsmaßnahmen zu 
verzichten. Sieben Jahre sind nach dem Projektstart des Blauen Bandes vergangen und 
man steht noch immer am Anfang. Die Frage stellt sich, warum die Umsetzung nicht 
vorangeht. Die Handlungsmöglichkeiten in den Auen der großen Fließgewässer sind 
begrenzt, denn viele Flussabschnitte sind so stark eingetieft, dass sie sich hydrologisch 
von ihren Auen entkoppelt haben (s. Abschnitt 3.3). Eine Anhebung der Sohle in gro-
ßen Flüssen ist aufwendig und kostspielig. Das gilt auch für die Rückverlegung von 
Deichen und für die Reaktivierung eines naturnahen Abfluss- und Sedimentregimes.

Bäche und Flüsse benötigen Raum. Dieser ist oft nicht verfügbar oder schwer zu gewin-
nen. Ein grundlegendes Umdenken im Hochwasserschutz kann Abhilfe leisten, wie das 
Beispiel Schweiz zeigt. Dort versucht man auf dem Weg der Prävention den weiteren 
Anstieg der Hochwasserschäden einzudämmen. Dabei werden Hochwasserschutz- und 
Renaturierungsmaßnahmen mit einer klugen Raumplanung verbunden, Gewässer als 
bedeutende und verbindende Elemente von Natur und Landschaft gesehen und die 
hierfür nötigen Räume zur Verfügung gestellt.202

Eine Basis für eine Priorisierung bilden die Zustandsklassen der Auen, die für die 
großen Fließgewässer vorliegen.203 Erfolgreiche Pilotprojekte, besonders auch in an-
deren Staaten, können als Quelle für die Entwicklung eines passenden Kriterienkata-
loges und als Referenz herangezogen werden. Zugleich sind entlang von Bächen und 
Zuflüssen jene Abschnitte zu identifizieren, an denen keine Unterhaltungsmaßnah-
men, wie das Entfernen von Totholz oder die Reparatur von „Uferschäden“, zwingend 
notwendig sind.

Eine systemische Herangehensweise erfordert übergreifende Kooperationen zwischen 
Wissenschaft, Behörden und umsetzenden Körperschaften. Klima- und Biodiversitäts-
forschung sind noch immer weitgehend getrennt. Für das Flussgerinne ist das Umwelt-
bundesamt (UBA), für die angrenzenden Auen das Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
zuständig. Auch die Wasser- und Naturschutzbehörden kooperieren nicht so, wie es für 
eine erfolgreiche Umsetzung von Renaturierungs- und Wiedervernässungsmaßnah-
men nötig wäre.

201 Tanneberger et al. (2021a).

202 Haubrock et al. (2022).

203 BMU & BfN (2009).
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5.3 Erfolgsindikatoren und Monitoring

Zu den gesetzten Zielen der Wiedervernässung von Mooren und der Renaturierung von 
Auen müssen Indikatoren formuliert werden, anhand derer sich die Fortschritte bei 
Umsetzung der Maßnahmen messen lassen. Sie müssen robust, übergreifend, einfach 
zu messen und prozessbasiert sein. Um die Wirksamkeit von Wiedervernässungs- bzw. 
Renaturierungsmaßnahmen messbar zu machen, sind eine standardisierte Bewertung 
und Erfolgskontrolle notwendig. So fehlt bislang ein nationales Monitoring von Moo-
ren und Auen, wie es etwa in der Schweiz seit Jahren existiert.204 Das Bundesamt für 
Naturschutz hat im Jahr 2023 eine entsprechende Richtlinie für Gewässerufer und 
Auen entwickelt.205 Dies ist ein erfolgversprechender Ansatz, wenngleich eine funk-
tions- und prozessorientierte Bewertung erforderlich wäre, die auch sozioökonomische 
Aspekte berücksichtigt. Im Projekt River Ecosystem Service Index (RESI) wurde ein 
vielversprechender und innovativer Ansatz verfolgt, um die Ökosystemleistungen von 
Fluss-Auen-Systemen in die Bewertung von Managementmaßnahmen einzubezie-
hen.206 Ein besonders relevanter Indikator ist die Emission bzw. die Festlegung von 
Treibhausgasen. Hier ist die Verknüpfung mit der Nationalen Treibhausgas-Bericht-
erstattung für die Klimarahmenkonvention wichtig, wie im Aktionsprogramm Natürli-
cher Klimaschutz vorgesehen.

Bei Bewertung, Monitoring und Erfolgskontrolle von Wiedervernässungs- und Renatu-
rierungsprojekten wird man neben den etablierten ökologischen Ansätzen vermehrt 
innovative Methoden der Fernerkundung, der Umwelt-DNA-Biodiversitätsforschung 
sowie der künstlichen Intelligenz einsetzen.207 Die so gewonnenen Daten und Informa-
tionen müssen kuratiert, langfristig gesichert und Dritten zur Verfügung gestellt wer-
den. So fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) derzeit  
14 Forschungsprojekte im Rahmen des Programms „Methoden der Künstlichen Intelli-
genz als Instrument der Biodiversitätsforschung“.208

5.4 Reallabore als Chance

Die Renaturierung von Auen und die Wiedervernässung von Mooren stellen ein großes 
Landschaftsexperiment dar (Abb. 12), das unter Realbedingungen neue Ansätze im 
praktischen Natur- und Umweltschutz erproben lässt und unser Verständnis von den 
komplexen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur voranbringen wird. Wir 
brauchen eine neue Wissensökonomie, die systemisches Wissen, Orientierungswissen, 
Handlungswissen und weitere Wissensformen vereint. 

204 https://www.biodiversitymonitoring.ch

205 Januschke et al. (2023).

206 Fischer et al. (2019); Fischer-Bedtke et al. (2020); Roni et al. (2019).

207 Leese et al. (2023); Schneider et al. (2023).

208 https://www.feda.bio/de/projekte/biodivki/
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Projektbeispiele

Havel bei Vehlgast vor Anbindung des Altarms (linkes Bild) und danach (rechtes Bild).  
Fotos: Klemens Karkow

Baumaßnahmen für die Wiedervernässung eines Niedermoores mit Grünlandnutzung in Mecklenburg-Vorpommern 
(linkes Bild). Rohrkolben-Paludikultur auf einem wiedervernässten Niedermoor mit einem Wasserstand leicht über 
Bodenniveau (rechtes Bild). Fotos: Jürgen Kreyling

Niedermoor mit Grünlandnutzung vor der Wiedervernässung (linkes Bild) und mit Rohrkolbenanbau nachher  
(rechtes Bild) in Mecklenburg-Vorpommern. Fotos: Tobias Dahms

Abbildung 12: Beispiele für Auenrenaturierung und Moorwiedervernässung

Reallabore bilden eine vielversprechende Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis209  
und haben das Potenzial, die Wiedervernässung von Mooren und Renaturierung von 
Auen vor Ort zum Erfolg zu führen. Reallabore sind ein zukunftsfähiges Format der 
Kooperation zwischen Wissenschaft und den zuständigen wie betroffenen Akteurinnen 
und Akteuren der Zivilgesellschaft, um gemeinsam Ziele zu definieren, Lösungsoptio-
nen zu erarbeiten und den Erfolg zu bewerten (Abb.13). Sie unterstützen einen inter- 
und transdisziplinären Forschungsansatz, sind langfristig angelegt und beschleunigen 
Transformationsprozesse – bislang zumeist in einem urbanen Kontext. Mit den ab 
2022/2023 über zehn Jahre geförderten großflächigen Umsetzungsvorhaben zu Moor-
wiedervernässung und Paludikultur (Box 3) sind solche Reallabore geschaffen worden, 
darunter das Vorhaben „Living Lab Teufelsmoor“ in Niedersachsen.

209 BMWK (2023).
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Modell transdisziplinärer Forschung

Ko-Produktion

Ko-Design

Ko-Dissemination

Gesellschaft Wissenschaft

Gesellschaftlicher
Diskurs

Produkte für
Gesellschaft

Kritische
Bewertung

Produkte für
Wissenschaft

Wissen,
Handlungsoptionen

Gemeinsame
Problemstellung

Wissenschaftlicher
Diskurs

Abbildung 13: Modell der Integration von gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Praxis in der  
transdisziplinären Forschung210 

Schließlich ist ein Paradigmenwechsel in der Wasserwirtschaft hin zu großflächigen 
Renaturierungen von Auen und Mooren nötig. Zugleich müssen wir uns von einer ro-
mantischen Vorstellung einer intakten Natur wohl verabschieden. Zu massiv sind die 
Eingriffe des Menschen, unumkehrbar viele Änderungen und immens die gesellschaft-
lichen Herausforderungen. So wurden die meisten Gewässer reguliert, d. h. zum größt-
möglichen, wenngleich einseitigen, Nutzen für uns Menschen verändert. Dabei gilt es, 
Wasser als Ressource für Menschen und Gewässer als wertvolle Ökosysteme langfris-
tig zu sichern. Neuartige Ökosysteme und Lebensgemeinschaften erfordern grund-
sätzlich neue Managementstrategien. Hierfür sind hybride Lösungen notwendig, um 
die Leistungen technischer und natürlicher Systeme zu verbinden, „naturpositives“ 
Handeln ins Zentrum des Gewässermanagements zu stellen und das Wasser in der 
Landschaft zurückzuhalten, anstatt es rasch abzuleiten. Die Transformation hin zu einem 
naturpositiven Handeln kann nur gelingen, wenn Wissenschaft, Politik und gesell-
schaftliche Akteure die formulierten Visionen auch konsequent gemeinsam entwickeln 
und umsetzen.

210 Nach Jahn et al. (2012) und Defila & Di Giulio (2020).
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6 Rechtliche Aspekte der Wiedervernässung von Mooren 
und Renaturierung von Auen

In Kapitel 1 wurden die umfangreichen völker-, europa- und verfassungsrechtlichen 
Verpflichtungen Deutschlands in Bezug auf den Schutz von Klima, biologischer Vielfalt 
und Ökosystemen aufgezeigt. In den nachfolgenden Abschnitten werden dazu ausge-
wählte rechtliche Aspekte und Fragestellungen vorgestellt, die für eine rechtzeitige und 
effektive Wiedervernässung von Mooren und Renaturierung von Auen von besonderer 
Bedeutung sind. Eine umfassende Erörterung der vielen mit klein- und großflächigen 
Wiedervernässungen und Renaturierungen verbundenen rechtlichen Fragestellungen 
ist in dieser Stellungnahme allerdings nicht möglich.211

Die entwässerungsbasierte land- und forstwirtschaftliche Kultivierung von Mooren 
und Auen sowie ihre Nutzung für Siedlungen und Verkehrsinfrastrukturen erfolgen 
seit mehreren Jahrhunderten und sind weiterhin Gegenstand geltender Gesetze und 
Regelungen. Diese Ausgangssituation wird in Abschnitt 6.1 dargelegt. In Anbetracht 
der veränderten gesellschaftlichen und rechtlichen Zielsetzungen besteht hier Anpas-
sungsbedarf. Zwar lassen sich viele rechtliche Instrumente auch für die Wiedervernäs-
sung von Mooren und Renaturierung von Auen nutzen (z. B. Gewässerausbau und 
Flurbereinigung), allerdings bestehen hier teilweise rechtliche Unsicherheiten oder 
Hemmnisse, die möglichst beseitigt werden sollten (Abschnitt 6.2). Angesichts der er-
forderlichen großflächigen Maßnahmen zur Wiedervernässung und Auenrenaturie-
rung innerhalb der nächsten ca. 20 Jahre sind eine klare Normierung als gesetzliche 
Aufgabe sowie flächenbezogene Ziele und Zwischenziele für Bund und Länder erfor-
derlich. Die verschiedenen rechtlichen Möglichkeiten des Staates sind in Anbetracht 
von Umfang und Dringlichkeit bestmöglich zu nutzen (Abschnitt 6.3).

6.1 Rechtliche Ausgangssituation für die Wiedervernässung von Mooren  
 und Renaturierung von Auen

Die gegenwärtige rechtliche Situation für die Wiedervernässung von Mooren und die 
Renaturierung von Auen in Deutschland lässt sich dahingehend charakterisieren, dass 
weiterhin das Recht fortbesteht, welches ab 1945 die Kultivierung von Mooren und 
Auen sowie die Nutzbarmachung und Einhegung von Fließgewässern zugunsten von 
Schifffahrt, Siedlungs- und Verkehrsflächen sowie Land- und Forstwirtschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland befördern sollte. Vorrangiges Ziel war die wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Nutzbarmachung sowie die Verkleinerung der Flächen von Moo-
ren und Auen durch Entwässerung und Meliorationsmaßnahmen. Dafür wurden auf 
Bundesebene mit dem Wasserhaushaltsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Wasserver-
bandsgesetz, Wasserstraßengesetz (WaStrG), raumplanerischen Regelungen im Raum-
ordnungsgesetz (ROG) und Baugesetzbuch sowie den verschiedenen Infrastrukturge-
setzen die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen, Instrumente und Institutionen 
geschaffen.

211 Schäfer & Yilmaz (2019); Schlacke et al. (2024); Möckel et al. (2014).
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Für raumbedeutsame Vorhaben, die regelmäßig eine Vielzahl von Grundstückseigen-
tümern, Landnutzenden und Trägern öffentlicher Belange berühren, wurden Planfest-
stellungsverfahren vorgesehen, bei denen die öffentlichen und privaten Belange zu er-
mitteln, in eine Gesamtabwägung einzustellen und die Vielzahl an notwendigen 
rechtlichen Genehmigungen (u. a. bau-, natur- und wasserrechtliche Zulassungen) zu 
bündeln sind (vgl. §§ 73, 75 Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes). Mit Planfest-
stellungsverfahren wurden u. a. Gewässer vertieft oder begradigt, entwässernde Vor-
fluter geschaffen, Deiche angelegt, die gesamte Flur in einem Gebiet sowohl rechtlich 
als auch tatsächlich neu gestaltet sowie Siedlungsflächen ausgewiesen und insbesonde-
re Fern- und Wasserstraßen sowie Schienenwege errichtet. Von diesen „Kultivierungs-
maßnahmen“ blieben oftmals auch die natur- und wasserrechtlichen Schutzgebiete 
nicht verschont.

Mit der Vogelschutz-Richtlinie (1979), Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) 
(1992) und Wasserrahmen-Richtlinie (WRRL) (2000) wurde in der EU und somit auch 
für Deutschland eine Neuausrichtung der gesellschaftlichen Ziele und Prioritäten ein-
geleitet, um für wildlebende Arten, Lebensraumtypen und Wasserkörper gute Erhal-
tungszustände zu gewährleisten oder sie soweit wie möglich wiederherzustellen. Die 
FFH-RL verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Ausweisung von Schutzgebieten, die zu-
sammen das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 bilden; sie macht allerdings 
keine zeitlichen Vorgaben hinsichtlich der Wiederherstellung guter Erhaltungszustän-
de. Zeitlich terminierte Wiederherstellungspflichten zum Erreichen guter ökologischer 
und chemischer sowie bei Grundwasser auch mengenmäßiger Zustände wurden erst in 
der WRRL normiert. Diese europäischen Verpflichtungen stellen viele Kultivierungs-
maßnahmen bei Mooren und Auen infrage. Entsprechend schwer tun sich Bund, Län-
der (mit den zugehörigen Gemeinden) und Behörden mit der rechtlichen und prakti-
schen Umsetzung der WRRL.212

Insgesamt sind für die Wiedervernässung von Mooren und die Renaturierung von 
Auen verschiedene Rechtsgebiete und Vorschriften relevant, wie nachfolgend die nicht 
abschließende Auflistung verdeutlicht:

• Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG) u. a. mit der öffentlich-rechtlichen 
Bewirtschaftungsordnung für fließendes Grundwasser und Oberflächenwasser, mit 
Erlaubnisvorbehalten für viele Gewässer- und Wassernutzungen, Regelungen zur 
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gewässern, zur Ausweisung von Wasser-
schutzgebieten und Hochwassergebieten sowie dem planfeststellungspflichtigen 
Gewässerausbau, der auch Umbauten, Deichbauten und Renaturierung umfasst.

• Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) regelt die Aufgaben, Verfahren und 
Befugnisse des Bundes bei Bundeswasserstraßen, bei denen der Bund gemäß Art. 87 
und 89 GG als Eigentümer administrativ für Unterhaltung und Ausbau zuständig ist.

• Wasserverbandsgesetz des Bundes (WVG), welches den Ländern die Gründ-
ung von Wasser- und Bodenverbänden als Körperschaften des öffentlichen Rechts 
ermöglicht, die gemäß WVG u. a. für die Umgestaltung und Unterhaltung von 
Gewässern sowie für Entwässerungslagen zuständig sind.

212 BMU & UBA (2022); Hendricks et al. (2019); Reese (2018).
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• Flurbereinigungsgesetz des Bundes (FlurbG) mit den Instrumenten der privat-
nützigen Flurbereinigung und der fremdnützigen Unternehmensflurbereinigung, 
die sowohl eine rechtliche Neuordnung von Flurstücksgrenzen und Inhaberschaften 
als auch eine Umgestaltung der Landschaft einschließlich der hydrologischen Ver-
hältnisse ermöglichen.

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), welches insbesondere die Länder zur 
Ausweisung von Schutzgebieten ermächtigt und sie im Rahmen von Natura 2000 
dazu verpflichtet; ihnen umfangreiche Möglichkeiten für landesweite bis lokale 
Landschaftsplanungen sowie auch Vorkaufsrechte einräumt und Kompensationser-
fordernisse bei Eingriffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild vorschreibt.

• Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG), welches die Länder ermächtigt, mit-
tels landesweiter Raumordnungspläne und Regionalpläne die anzustrebenden Sied-
lungsstrukturen, Freiraumstrukturen, die zu sichernden Standorte und Trassen für 
Infrastrukturen sowie Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebiete für bestimmte 
raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen festzulegen, um damit die nachfol-
genden öffentlichen Planungen zu binden oder zumindest in ihrer Abwägung zu bee-
influssen.

• Baugesetzbuch des Bundes (BauGB), welches die Kommunen ermächtigt, in 
vorbereitenden Flächennutzungsplänen oder außenverbindlichen Bebauungsplänen 
die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde vorzubereiten 
und zu leiten, wobei aber nach § 9 BauGB in den Bebauungsplänen für bauliche 
Nutzungen nur Art und Maß verbindlich festgelegt werden dürfen.

• GAP-Konditionalitäten-Verordnung des Bundes (GAPKondV), welche die ak-
tuelle Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU (s. hierzu Abschnitt 7.3) und § 10 
GAP-Konditionalitäten-Gesetz umsetzt und die Landesregierungen verpflichtet, 
mittels Rechtsverordnung eine Gebietskulisse an Feuchtgebieten und Mooren auszu-
weisen. Innerhalb dieser Gebietskulisse bedürfen dann die erstmalige Entwässerung 
durch Drainagen oder Gräben sowie das Tieferlegen einer vorhandenen Entwässe-
rung nach § 13 GAPKondV der Genehmigung der für Direktzahlungen zuständigen 
Behörde. Diese darf nur im Einvernehmen mit den zuständigen Naturschutz- und 
Wasserbehörden erteilt werden. Ungenehmigte Entwässerungen sind jedoch nicht 
illegal, sondern haben lediglich Kürzungen bei Direktzahlungsbeihilfen zur Folge. 
Weiterhin stellt § 12 GAPKondV klar, dass innerhalb der Gebietskulisse auch für Pa-
ludikulturen Direktzahlungen gewährt werden, sofern dadurch kein Dauergrünland 
in Schutzgebieten (u. a. Natura-2000-Gebiete) oder gesetzlich geschützte Biotope 
beeinträchtigt werden.

• Weiterhin sind bei der Wiedervernässung von Mooren und der Renaturierung von 
Auen gegebenenfalls auch bodenschutz- und baurechtliche sowie zivilrechtliche 
Vorschriften zu beachten, und es kann auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung er-
forderlich sein.213

Insgesamt kommen für Wiedervernässungen von Mooren und Renaturierungen von 
Auen verschiedene rechtliche Wege in Betracht. Raumplanerisch können diese Flächen 
in den Raumordnungsplänen und Flächennutzungsplänen entsprechend ausgewiesen 
werden, um eine weitere Überbauung durch öffentlich geplante Siedlungs-, Verkehrs- 
und Infrastrukturvorhaben möglichst zu verhindern. Dabei kommt auch eine Ausweisung 
als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet nach § 8 Abs. 7 ROG in Betracht. Naturschutzfach-
lich können die Flächen zudem in den regionalen und kommunalen Landschaftsplänen 

213 Grethe et al. (2021).
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ausgewiesen werden. Die Länder können nach § 11 Abs. 1 BNatSchG dabei die kommu-
nalen Landschaftspläne sogar für außenverbindlich erklären, sodass dann (wie in Nord-
rhein-Westfalen) landschaftsplanerische Festsetzungen Grundstückseigentümer und 
Landnutzende unmittelbar binden. Eine umfassende außen verbindliche Bodennut-
zungsplanung auch für nichtbauliche Landnutzungen fehlt bisher in Deutschland, würde 
aber die Erfüllung der ökologischen Staatsaufgaben erleichtern.214

Sofern die Flächen die Voraussetzungen einer Schutzgebietsausweisung erfüllen und 
eine entsprechende Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit aufweisen, können sie 
gemäß §§ 51 f. WHG und §§ 22-29 BNatSchG unter Schutz gestellt und auch im Rah-
men der Verhältnismäßigkeit mit bestimmten Bewirtschaftungsvorgaben versehen 
werden. Enteignungen sind hierbei allerdings nicht möglich. In Anbetracht der um-
fangreichen Verpflichtungen zur Wiederherstellung guter Zustände bei Arten, Ökosys-
temen und Wasserkörpern sollte die Wiederherstellung noch stärker in den Kanon der 
wasser- und naturschutzrechtlichen Schutzgebietszielsetzungen aufgenommen wer-
den. Zu prüfen ist dabei auch, ob die Ermächtigung der Länder zur Ausweisung von 
Bodenschutzgebieten in § 21 Abs. 2 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) ausgebaut 
werden sollte.

Sofern für die Wiedervernässung oder Renaturierung ein Gewässer, Deich oder Damm 
geschaffen, beseitigt oder wesentlich verändert werden soll, ist ein Planfeststellungs-
verfahren nach §§ 67-71a WHG bzw. bei Bundeswasserstraßenausbau § 12-21 WaStrG 
erforderlich. Hierbei können bei einem überwiegenden öffentlichen Interesse auch 
Enteignungen erfolgen, wobei der Landverlust mittels einer Unternehmensflurbereini-
gung nach § 87 FlurbG auf einen größeren Kreis von Grundstückseigentümern verteilt 
werden kann. Darüber hinaus wäre eine Neugestaltung eines Gebietes mittels eines 
privatnützigen Flurbereinigungsverfahrens mit planfeststellungspflichtigem Wege- 
und Gewässerplan nach §§ 4-83 FlurbG möglich, da sowohl die Wiederherstellung von 
Ökosystemleistungen als auch die Sicherstellung rechtskonformer Zustände im objek-
tiven Interesse der Grundstückseigentümer und Landnutzenden sind.215

Planfeststellungsverfahren speziell zur Wiedervernässung von Mooren und Renaturie-
rung von Auen oder allein aufgrund des Klimaschutzes oder des Naturschutzes sieht das 
Bundesrecht bisher nicht vor. Sofern in der Praxis die existierenden Planfeststellungs-
möglichkeiten nicht ausreichen oder hier größere rechtliche Unsicherheiten hinsichtlich 
ihrer Zulässigkeit oder ihres räumlichen bzw. gestalterischen Umfangs bestehen, sollte 
der Gesetzgeber den Anwendungsbereich der bestehenden Verfahren erweitern oder im 
Klima- und Naturschutzrecht für raumbedeutsame Maßnahmen (z. B. Moorwiederver-
nässung, Biotopvernetzung) entsprechende Verfahren vorsehen. Letzteres könnten 
auch die Bundesländer aufgrund ihrer Abweichungskompetenz im Bereich des Natur-
schutzes und des Wasserhaushaltes (vgl. §§ 72 Abs. 3 Nr. 2 und 5 GG) sowie im Rahmen 
ihrer konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz in vielen für den Klimaschutz relevan-
ten Bereichen (vgl. § 74 GG).

214 Ausführlicher hierzu Möckel (2013).

215 Möckel & Wolf (2022).
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6.2 Gesetze mit besonderer Relevanz für Wiedervernässungen  
 und Renaturierungen

Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG)
Für Auen und Moore als wasserabhängige Ökosysteme ist das Wasserrecht von beson-
derer Relevanz.216 Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Benutzungsordnung sind Wasser 
eines fließenden oberirdischen Gewässers und Grundwasser nicht eigentumsfähig und 
das Grundeigentum bezüglich Gewässernutzungen und -veränderungen eingeschränkt 
(§ 4 WHG). Weiterhin ist die Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers, d. h. seine 
Pflege und Entwicklung, eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung der Länder (§ 39 
WHG), sofern keine Bundeswasserstraßen vorliegen. Die Länder können die Unterhal-
tungsaufgaben an Kommunen und Wasserverbände delegieren.

Die Entnahme von Wasser, das Einleiten von Stoffen und sonstige Veränderungen am 
Wasserkörper einschließlich der Absenkung oder Anhebung des Grundwasserspiegels 
sind grundsätzlich nur aufgrund einer behördlichen Gestattung zulässig (vgl. §§ 8 f., 67 
ff. WHG). Bezüglich Kleingewässer, Entwässerungsgräben und Drainagen bestehen al-
lerdings umfangreiche Ausnahmeregelungen, die bisher in größerem Umfang Entwäs-
serungen zulassungsfrei ermöglichen und von den Zielen der WRRL freistellen.

Zum einen haben die meisten Bundesländer gemäß § 2 Abs. 2 WHG Kleingewässer von 
untergeordneter wasserrechtlicher Bedeutung einschließlich Entwässerungsgräben 
vom Anwendungsbereich des WHG ausgenommen.217 Zum anderen bedarf gemäß § 46 
Abs. 1 Nr. 2 WHG die gewöhnliche Bodenentwässerung landwirtschaftlich, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzter Grundstücke keiner wasserrechtlichen Erlaubnis, 
soweit keine signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu be-
fürchten sind. Lediglich die dafür notwendigen Erdarbeiten (z. B. Anlegen von Gräben, 
Verlegung von Drainagerohren) sind gemäß § 49 Abs. 1 WHG der zuständigen Behörde 
anzuzeigen. Die Grundstückseigentümer und Bewirtschaftenden können daher den 
Grundwasserspiegel auf ihren Grundstücken absenken. Die Wasserbehörden dürfen 
dies nur im Rahmen ihres Bewirtschaftungsermessens untersagen, wenn sie darlegen 
können, dass nachteilige Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu erwarten sind. Zu-
mindest bei kohlenstoffreichen Auen- und Moorböden empfiehlt es sich, diese Freistel-
lung zu überdenken und durch einen Erlaubnisvorbehalt für die Errichtung neuer An-
lagen sowie den Fortbestand bestehender Anlagen zu ersetzen.

Den zuständigen Behörden stehen im WHG verschiedene planungsrechtliche Instru-
mente zur Verfügung, um großräumig Wasserkörper zu bewirtschaften. Bewirtschaf-
tungspläne und Maßnahmenprogramme gelten entsprechend der europäischen WRRL 
für ganze Flussgebietseinheiten, haben jedoch keine außenverbindlichen Wirkungen 
gegenüber Grundstückseigentümern oder -bewirtschaftenden (§§ 82-85 WHG). Zum 
Schutz der öffentlichen Wasserversorgung, zur Anreicherung des Grundwassers oder 
zur Reduzierung stofflicher Einträge können die Behörden Wasserschutzgebiete aus-
weisen und Schutzmaßnahmen einschließlich verbindlicher Ge- und Verbote festsetzen 
(§ 51 WHG). Des Weiteren müssen die Länder Überschwemmungsgebiete festsetzen, 
in denen bestimmte Nutzungen und Anlagen unzulässig sind oder durch Landesver-
ordnungen eingeschränkt werden (§§ 76-78c WHG). Die Länder können hierbei auch 

216 Grethe et al. (2021).

217 Möckel & Bathe (2013).
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Hochwasserentstehungsgebiete ausweisen, in denen dann bestimmte Landnutzungen 
einer Genehmigungspflicht unterliegen (§ 78d WHG).

Besonders relevant sowohl für die Entwässerung und Kultivierung von Mooren und 
Auen als auch deren Wiedervernässung und Renaturierung ist der planfeststellungs-
pflichtige Gewässerausbau, der die Herstellung, Beseitigung, aber auch die wesentliche 
Umgestaltung eines Gewässers und seiner Ufer sowie Deich-, Damm- und Küsten-
schutzbauten umfasst (§§ 67-71a WHG). Da auch der Rückbau oder die Umgestaltung 
von entwässernden natürlichen oder künstlichen Gewässern sowie Deich- und Damm-
bauten zum Gewässerausbau zählen, ist dieses Planfeststellungsverfahren bei vielen 
Moorwiedervernässungen und Auenrenaturierungen einschlägig. Etwas anderes gilt 
nur bei Kleingewässern, die im betreffenden Bundesland gemäß § 2 Abs. 2 WHG vom 
Anwendungsbereich des WHG ausgenommen wurden. Im Rahmen des Planfeststel-
lungsverfahrens sind die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange zu beteili-
gen. Gemäß § 71 WHG sind auch Enteignungen zulässig, wenn dies aufgrund überwie-
gender Belange des Allgemeinwohls erforderlich und angemessen ist.

Allerdings beschränkt sich der wasserrechtliche Gewässerausbau räumlich auf die Ge-
wässer, ihre Ufer sowie auf die Deich- und Dammbauten. Damit können in dem Plan-
feststellungsverfahren nicht die Verhältnisse und Nutzungsmöglichkeiten im gesamten 
Moor oder der gesamten Aue überplant, verändert oder verbindlich festgelegt werden. 
Insofern ist zu empfehlen, § 67 Abs. 2 WHG hinsichtlich Moorgebiete und Auen zu er-
weitern.

Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG)
Viele Moore und Auen liegen bzw. lagen an Flüssen, die als Bundeswasserstraßen ein-
gestuft, genutzt und entsprechend ausgebaut und verändert wurden (s. Anlage 1 zum 
WaStrG). Hierzu gehören insbesondere die großen Flüsse Rhein, Weser, Donau, Oder 
und Elbe, wobei die Oder und die Elbe noch am wenigsten umgestaltet wurden. Zur 
Verbesserung der Schiffbarkeit wurden u. a. Flussarme abgetrennt, die Flüsse einge-
engt oder ihre Flussbetten vertieft, weshalb der Grundwasserspiegel in den angrenzen-
den Auen meist abgesunken ist. Oftmals sind die Ufer umfangreich mit Steinschüttun-
gen versehen, die natürliche Erosions- und Anlandungsprozesse weitgehend 
unterbinden und die Strömungsgeschwindigkeit erhöhen.

Bundeswasserstraßen nach § 1 WaStrG umfassen den Fluss oder Kanal und die Ufer bis 
zur Uferlinie sowie alle Gewässerteile, die damit eine natürliche Einheit bilden, durch 
Wasserzufluss oder -abfluss in Verbindung stehen und im Eigentum des Bundes ste-
hen. Die Unterhaltung sowie der Ausbau obliegen dem Bund als Hoheitsaufgabe (§§ 8, 
12 WaStrG). Wie bei § 67 WHG ist der Ausbau planfeststellungspflichtig und umfasst 
neben dem Neubau auch alle Maßnahmen zur wesentlichen Umgestaltung von Bun-
deswasserstraßen und ihrer Ufer, die über Unterhaltung hinausgehen, einschließlich 
des Rückbaus (§§ 12 Abs. 2, 14 WaStrG). Sowohl bei der Unterhaltung als auch beim 
Ausbau sind gemäß §§ 8 Abs. 1 S. 3, 12 Abs. 7 WaStrG den Belangen des Naturhaushalts 
und des Hochwasserschutzes Rechnung zu tragen und das Bild und der Erholungswert 
der Gewässerlandschaft zu berücksichtigen.

Die Ziele der WRRL gelten uneingeschränkt, wobei allerdings die meisten Bundeswas-
serstraßen in den Bewirtschaftungsplänen als künstlich und erheblich veränderte Was-
serkörper gemäß Art. 4 Abs. 3 WRRL ausgewiesen wurden, sodass hier gemäß Art. 4 
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Abs. 1 lit. a) iii) WRRL nur ein gutes ökologisches Potenzial zu erreichen ist. Soweit es 
die Bewirtschaftungsziele der WRRL nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 WHG erfordern, 
ist der Bund verpflichtet, entsprechende Ausbaumaßnahmen durchzuführen.

Insgesamt steht die Renaturierung von Auen bei Bundeswasserstraßen unter der Prä-
misse, dass die Schiffbarkeit als Hauptfunktion erhalten bleiben muss, sofern der Bund 
die Einstufung als Bundeswasserstraße nicht aufgibt. Des Weiteren ist auch hier das 
Planfeststellungsverfahren räumlich auf die Wasserstraße und ihre Ufer beschränkt. 
Inwieweit hier eine Erweiterung des Verfahrens auf die gesamte Aue kompetenzrecht-
lich gemäß Art. 74, 87 und 89 GG möglich ist, bedarf einer gesonderten Untersuchung.

Wasserverbandsgesetz des Bundes (WVG)
Das Wasserverbandsgesetz regelt die Aufgaben und die Organisation der öffent-
lich-rechtlichen Wasser- und Bodenverbände. Sie können von den Ländern als Zweck-
verbände gegründet werden, um gemäß § 2 WVG u. a. die landwirtschaftlichen und 
sonstigen Flächen zu verbessern, Bodenwasser zu regeln, Anlagen zur Be- und Entwäs-
serung zu betreiben sowie mittels technischer Maßnahmen Grundwasser und oberirdi-
sche Gewässer zu bewirtschaften. Zur Mitgliedschaft können Eigentümer von Grund-
stücken und Anlagen, Körperschaften des öffentlichen Rechts und andere profitierende 
oder berührte Beteiligte zwangsweise herangezogen werden (§§ 4, 7 f. WVG).

Die Zweckverbände dienen dabei sowohl dem öffentlichen Interesse als auch dem Nut-
zen seiner Mitglieder (§ 1 Abs. 2 WVG). Zu den expliziten Aufgaben im öffentlichen 
Interesse gehören u. a. die Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen 
und Gewässern zum Schutz des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschafts-
pflege (§ 2 Nr. 12 WVG). Die Verbände können gemäß § 40 WVG im Rahmen ihrer 
Verbandsaufgaben auch Enteignungen vornehmen, wenn das Wohl der Allgemeinheit 
es erfordert.

Da die Verbandsmitglieder den Zweckverband finanzieren und über die Verbands-
versammlung auch mit lenken, sind allerdings verbandsinterne Interessenkonflikte 
wahrscheinlich, wenn der Schutz von Umwelt und Klima aufgrund Art. 20a GG und 
europäischen und internationalen Rechtsakten (scheinbar) mit den Interessen der Ver-
bands mitglieder im Widerspruch stehen sollte. Sofern sich durchsetzt, dass wiederver-
nässte Moore auch einen individuellen Nutzen für die Mitglieder bringen, wäre dieser 
mögliche Konflikt aufgelöst. Inwieweit die Verbände in der Lage sind, die rechtlich 
erfor derlichen Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen rechtzeitig und effektiv zu 
ergrei fen, ist allerdings fraglich. Sie dürften allenfalls dann ein Interesse für eine Umge-
staltung des Wasserhaushalts entwickeln, wenn hiermit neue wirtschaftliche Ertrags-
aussichten verbunden sind (s. Kapitel 7). Gleichzeitig sind genau sie die Organisations-
einheiten, die über das Wissen und Know-how im Wassermanagement verfügen und 
dieses nun für ein anderes Wassermanagement einsetzen könnten. Für die Wiederver-
nässung von Mooren und Renaturierung von Auen ist es daher angebracht, die betref-
fenden Verbände mit neuen, den Moor- und Auenschutz befördernden Aufgaben aus-
zustatten, sie anders zu organisieren, sie dazu ganz oder teilweise aus Steuergeldern zu 
finanzieren oder durch staatliche Verwaltungen zu ersetzen. Sofern die Kapazitäten der 
öffentlichen behördlichen Stellen nicht ausgebaut werden, kommt den Wasserbauver-
bänden in dieser Hinsicht jedenfalls eine entscheidende Rolle zu. Dies bedeutet Ände-
rungen in den jeweiligen Landesgesetzen zu den Gewässerunterhaltungsverbänden 
sowie eine finanzielle Unterstützung der Wasserverbände.
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Flurbereinigungsgesetz des Bundes (FlurbG)
Das Flurbereinigungsgesetz stellt den Ländern verschiedene Verfahren zur Verfügung, 
um im ländlichen Raum rechtsverbindlich sowohl Grundeigentum neu zu ordnen als 
auch Landschaften praktisch umzugestalten. Letzterem dient der planfeststellungs-
pflichtige Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan gemäß  
§ 41 FlurbG. Im Rahmen eines solchen Plans können auch Windschutz-, Klimaschutz- 
und Feuerschutzanlagen sowie Anlagen, die dem Naturschutz, der Landschaftspflege 
oder der Erholung dienen, geplant und hierfür Land der öffentlichen Hand einge-
tauscht oder von den Grundeigentümern bereitgestellt werden.

In der Vergangenheit erfolgten die Flurbereinigungsverfahren in erster Linie zur Ver-
besserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft, 
indem Schläge vergrößert und störende natürliche Landschaftselemente oder -bedin-
gungen beseitigt wurden. 1976 wurden in § 1 FlurbG auch die Förderung der allgemei-
nen Landeskultur und der Landentwicklung aufgenommen und in §§ 37-43, 86, 91, 
103a FlurbG die Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Landschaftspflege 
gestärkt. 1994 wurde der Einsatz der Flurbereinigung zur Beförderung von Zielen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege in § 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG weiter erleichtert.

Mit Ausnahme der Unternehmensflurbereinigung sind Flurbereinigungsverfahren ge-
mäß § 4 FlurbG nur statthaft, wenn sie vorrangig den objektiven Interessen der beteilig-
ten Grundstückseigentümer dienen, d. h. privatnützig sind.218 Da mit Flurbereinigungs-
verfahren ein Gebiet für längere Zeiträume neu gestaltet wird, kommt den langfristigen 
Interessen größere Bedeutung gegenüber kurzfristigen (z. B. ökonomischen) Vorteilen 
zu. Im objektiven Interesse der Landeigentümer und Landnutzenden ist daher regelmä-
ßig auch der langfristige Erhalt bzw. die Wiederherstellung von Ökosystemen sowie ih-
rer Funktionen und Leistungen, wenn hiervon zugleich auch die Allgemeinheit profi-
tiert.219 Auch die Herstellung rechtskonformer Zustände im Gebiet (z. B. hinsichtlich 
natur-, wasser- oder klimaschutzrechtlicher Anforderungen) ist privatnützig. Privat-
nützige Flurbereinigungsverfahren sind keine Enteignungsverfahren, sondern stellen 
Inhalts- und Schrankenbestimmungen im Sinne von Art. 14 Abs. 1 GG dar.

Demgegenüber dient die fremdnützige Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG 
dazu, bei größeren Enteignungen ländlicher Grundstücke den damit verbundenen 
Landverlust auf einen größeren Kreis von Grundeigentümern und Landnutzenden zu 
verteilen. Es ist dabei kein eigenständiges Enteignungsverfahren, sondern setzt ein 
entsprechendes Planfeststellungsverfahren oder ein anderes Enteignungsverfahren 
voraus. Ein solches Ausgangsverfahren kann z. B. ein planfestgestellter Gewässeraus-
bau mit festgesetzten Enteignungen nach §§ 68, 71 WHG sein.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Das Naturschutzrecht bietet mit der Landschaftsplanung sowie den Schutzgebietsaus-
weisungen Instrumente, um wiederzuvernässende Moore und zu renaturierende Auen 
naturschutzfachlich zu bestimmen, auszuweisen und gegebenenfalls mit außenver-
bindlichen Anforderungen an die dortigen Landnutzungen zu versehen. Des Weiteren 
räumt § 67 BNatSchG den Ländern Vorkaufsrechte ein. Um die Ausweisung von 
Schutzgebieten sowie die Ausübung von Vorkaufsrechten auch bei intensiv genutzten, 

218 BVerwG, Urt. v. 13.04.2011 – 9 C 2.10, Rn. 13 f.

219 Ausführlicher hierzu Möckel & Wolf (2022).
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entwässerten Mooren oder degradierten Auen zu ermöglichen, sollten diese Flächen 
oder generell Wiederherstellungsflächen in den Kanon von §§ 22-29 und 67 BNatSchG 
mit aufgenommen werden.220

Bei der Wiedervernässung von Mooren und Renaturierung von Auen sowie der Etab-
lierung von Paludikulturen, Photovoltaikanlagen und anderen neuen Nutzungsformen 
sind die allgemeinen Naturschutzvorschriften (u. a. naturschutzfachliche Eingriffsre-
gelung, allgemeine und besondere Artenschutzverbote) einzuhalten und im Fall von 
Schutzgebietsflächen die jeweiligen Gebietsvorschriften und gebietsspezifischen Erhal-
tungsziele zu beachten.

Wiedervernässungen oder Renaturierungen sind im Normalfall keine Eingriffe im Sin-
ne von § 14 Abs. 1 BNatSchG, da diese gerade die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts bei den entwässerten Mooren und degenerierten Auen verbessern 
sollen und somit keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Demgegen-
über sind wegen der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes insbesondere größere 
Photovoltaikanlagen als Eingriffe einzustufen. Bei Paludikulturen kommt es darauf an, 
inwieweit diese den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild im Einzelfall verbessern 
(dies ist bei vorheriger Ackernutzung regelmäßig anzunehmen) oder erheblich beein-
trächtigen (z. B. gegebenenfalls bei vorherigen Dauergrünland- oder Waldflächen), wo-
bei bei diesen grundlegenden Nutzungsänderungen nicht die Regelvermutung in § 14 
Abs. 2 BNatSchG greift.221

Größere Konflikte mit dem Naturschutzrecht können v. a. auftreten, wenn sich auf ent-
wässerten Moor- und Auenflächen geschützte Arten angesiedelt haben oder nicht moor- 
und auentypische Habitate unter Schutz gestellt wurden. Im Fall von Natura-2000-Ge-
bieten sind Vorhaben in oder in der Nähe eines solchen Gebietes nur zulässig, wenn in 
einer vorangehenden summarischen oder vollumfänglichen Verträglichkeitsprüfung 
mit Gewissheit erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen wurden oder überwie-
gende öffentliche Interessen eine Ausnahme rechtfertigen (Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH- 
Richtlinie, §§ 34, 36 BNatSchG). Es ist ratsam, schon im Vorfeld möglicher Moorwie-
dervernässungen und Auenrenaturierungen die Erhaltungsziele in den betroffenen 
Schutzgebieten zu überprüfen und gegebenenfalls dahingehend anzupassen, dass die 
Ansiedlung und Entwicklung moor- und auentypischer Arten und Habitate angestrebt 
werden. Dies ist der Europäischen Kommission anzuzeigen. Erfordert der hohe Schutz-
bedarf allerdings ein Festhalten an den bisherigen Erhaltungszielen, dann ist eine Wie-
dervernässung oder Renaturierung nicht oder nur in begrenztem Maße möglich.

6.3 Sicherstellung von Rechtzeitigkeit und Effektivität der erforderlichen  
 Verfahren und Maßnahmen

Deutschland ist verfassungs-, europa- und völkerrechtlich zu einer möglichst weitge-
henden Wiedervernässung von Mooren und Renaturierung von Auen innerhalb der 
nächsten 25 Jahre verpflichtet (s. Kapitel 1). Für die rechtliche Umsetzung hat der 
Bund gemäß Art. 72, 74 GG die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz, wobei die 
Länder nach Art. 72 Abs. 3 Nr. 2, 3, 4 und 5 GG Abweichungskompetenzen in den Be-
reichen Naturschutz und Landschaftspflege, Bodenverteilung, Raumordnung und 

220 Vgl. SRU, WBBGR, WBW (2024), Tz. 127 ff.

221 Vgl. auch Peters & Schäfer (2022).
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Wasserhaushalt haben und zudem grundsätzlich für den Vollzug der Bundesgesetze 
nach Art. 83 GG zuständig sind. Daher empfiehlt sich eine enge Abstimmung von Bund 
und Ländern. Lediglich bei Truppenübungsplätzen und Bundeswasserstraßen ist der 
Bund für die Wiederherstellung zuständig, der die Länder zudem finanziell im Rahmen 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 
(GAK) unterstützen kann.

Mit der großflächigen Wiedervernässung von Mooren und Renaturierung von Auen 
betritt Deutschland Neuland, welches deutlich über die bisher meist sehr kleinteiligen 
Wiederherstellungsprojekte hinausgeht. Dies erfordert politische Nachbesserungen 
insbesondere in zwei Bereichen. Zum einen sind neben den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen insbesondere die ökonomischen Angebote für wirtschaftliche Erwerbsmöglich-
keiten auf den wiederhergestellten Moor- und Auenstandorten zu verbessern (s. Kapi-
tel 7). Die derzeitigen kontraproduktiven Anreize erfordern nahezu eine Beibehaltung 
der Entwässerung. Mit den erweiterten Fördermöglichkeiten der Gemeinsamen Agrar-
politik (ab 2023) und dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz des Bundes sind 
erste Verbesserungen erfolgt.

Zum anderen stellt sich die Frage, wie der Bund am besten sicherstellen kann, dass die 
nationalen Verpflichtungen und Ziele durch die in erster Linie zuständigen Bundeslän-
der fristgerecht erfüllt und die dafür notwendigen Verfahren und Maßnahmen auch 
rechtzeitig eingeleitet werden. Weiterhin besteht ein Bedarf, diese Aufgaben und damit 
verbundene Kosten zwischen den Bundesländern sowie zwischen Bund und Ländern 
angemessen zu verteilen.

Das derzeit in der Bund-Länder-Zielvereinbarung zum Klimaschutz durch Moorboden-
schutz (2021) vorgesehene Ziel der Minderung der jährlichen Emissionen um 5 Mil-
lionen Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr 2030 entspricht nicht einmal 10 Prozent der 
aktuellen jährlichen Emissionen und ist nicht mit den nationalen und internationalen 
Klimazielen kompatibel. Zudem fehlt bisher eine verbindliche Aufteilung auf die ein-
zelnen Bundesländer. Damit die Bundesländer sowie der Bund die erforderlichen Ver-
fahren und Maßnahmen rechtzeitig einleiten und dafür auch die erforderlichen Ver-
waltungskapazitäten zeitnah bereitstellen, empfiehlt es sich, im Bundesrecht 
quantitativ und qualitativ konkretisierte, zeitlich terminierte Verpflichtungen für jedes 
Bundesland zur Wiedervernässung von Mooren und Renaturierung von Auen zu nor-
mieren. Vorbild wäre hier das Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus 
von Windenergieanlagen an Land (WindBGEG)222, wo der Bund in Anlage 1 für jedes 
Bundesland quantitative, terminierte Flächenbeiträge festgelegt hat.

Darüber hinaus ist zu überlegen, die anfallenden Kosten im Rahmen des Länderfinanz-
ausgleichs auf alle Länder angemessen zu verteilen.223 Letzteres ist insbesondere bei 
der Wiedervernässung von Mooren angebracht, da diese mit fünf moorreichen Bun-
desländern in Deutschland sehr ungleich verteilt sind. Denkbar wäre hier auch, dass 
der Bund einen Großteil der Kosten durch eine Aufstockung bzw. Neuausrichtung der 
GAK übernimmt.

222 Gesetz vom 20.6.2022, BGBl. I Nr. 28 vom 28.7.2022, S. 1353.

223 Vgl. Ring & Mewes (2023); Möckel (2013a); Czybulka & Luttmann (2005).
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Die langfristigen nationalen Ziele in den Bereichen Klimaschutz und Schutz der 
Ökosysteme und der biologischen Vielfalt sollten insbesondere hinsichtlich der Wie-
dervernässung von Mooren und der Renaturierung von Auen durch bundes- oder lan-
desrechtliche Aufgabenfestlegungen mit konkreten und zeitlich terminierten Zielen 
und Zwischenzielen unterfüttert werden, um die anstehenden Aufgaben besser zu ope-
rationalisieren224. Zwischenziele ermöglichen es dabei, den Fortschritt bei der Wieder-
vernässung von Mooren und der Renaturierung von Auen zu messen, mögliche Defizite 
zu erkennen und Verfahren sowie Maßnahmen entsprechend anzupassen. Selbst wenn 
die geplante europäische Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (in der Diskus-
sion auch als Nature Restoration Law bezeichnet) nicht vom Rat verabschiedet wird, 
ist zur besseren Erfüllung der bestehenden völker-, europa- und verfassungsrechtli-
chen Verpflichtungen zur Wiederherstellung von Mooren und zur Renaturierung von 
Auen ein nationaler Wiederherstellungsplan aufzustellen, und auch die Länder sind 
zur Aufstellung umzusetzender Wiederherstellungsprogramme zu verpflichten.225 Für 
die Aufstellung dieser Programme empfiehlt es sich, auf Landesebene behördenüber-
greifende Taskforces zu etablieren, um die notwendigen Flächen und Maßnahmen in-
tegrativ zu identifizieren und festzulegen. Für die Umsetzung der Programme wären 
dann administrativ die jeweils zuständigen Wasser-, Flurbereinigungs- und Natur-
schutzbehörden zuständig. Die praktische Ausführung der im Einzelnen erforderlichen 
Wiedervernässungs- und Renaturierungsmaßnahmen erfolgt entweder durch die zu-
ständigen öffentlichen Stellen (z. B. Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes, Wasser- und Bodenverbände) oder wird an private Unternehmen oder Ver-
bände (z. B. Landschaftspflege- oder Naturschutzverbände) vergeben.226 Damit diese 
die entsprechenden Kapazitäten und Kompetenzen aufbauen, sollten Bund und Länder 
den mittel- und langfristigen Bedarf sowie die Finanzierung für Subventionen zur Ho-
norierung öffentlicher Leistungen ermitteln und kommunizieren. Parallel dazu müssen 
Angebote an die Flächeneigentümer, Nutzenden und Wertschöpfungsketten entwickelt 
werden (s. Kapitel 7), die eine Inwertsetzung der wiedervernässten Moor- und renatu-
rierten Auenflächen sichtbar werden lassen und die Bereitschaft zu den Maßnahmen 
ermöglicht. Damit würden eine Umsetzung bei Finanzierung der Bau- und Planungs-
kosten durch den Staat und eine Weiterführung von privatem Eigentum und privater 
Nutzung möglich.

Ob die empfohlenen Ziele, Zwischenziele und Regelungen zu Wiederherstellungs-
plänen und -programmen ins Bundesnaturschutzgesetz aufgenommen oder durch ein 
eigenständiges Wiederherstellungsgesetz227 normiert werden, ist v. a. eine politische 
Gestaltungsfrage. Das Bundesnaturschutzgesetz bietet sich aufgrund seiner umfassen-
den ökologischen Zielsetzungen (s. § 1 BNatSchG) sowie den verschiedenen Instru-
menten an, sollte aber dann auch um die Möglichkeit von Planfeststellungsverfahren 
für größere räumliche Wiederherstellungsvorhaben ergänzt werden. Unabhängig von 
einer Integration in bestehende Gesetze oder einer eigenständigen Normierung kön-
nen die Länder gemäß Art. 72 Abs. 3 Nr. 2, 3, 4 und 5 GG von Regelungen des Bundes 
in den Bereichen Naturschutz und Landschaftspflege, Bodenverteilung, Raumordnung 
und Wasserhaushalt relativ umfangreich abweichende Regelungen erlassen. Daher 
empfiehlt sich hier eine enge Abstimmung zwischen Bund und Ländern.

224 Vgl. Henn et al. (2024); SRU, WBBGR, WBW (2024), Tz. 96 ff.

225 Siehe SRU, WBBGR, WBW (2024).

226 Vgl. hierzu die Vorschläge von SRU, WBBGR, WBW (2024), Tz. 137 ff.

227 Vgl. Henn et al. (2024).
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Bei der Umsetzung der rechtlichen Verpflichtungen sowie der empfohlenen Wieder-
herstellungspläne und -programme sollten alle staatlichen Instrumente in Betracht ge-
zogen werden, um einen möglichst optimalen Instrumentenverbund zu schaffen.228 
Außenverbindliche ordnungs- und planungsrechtliche Vorgaben sowie Genehmi-
gungsvorbehalte sind hierbei sowohl sehr effektive und effiziente als auch gerechte In-
strumente, da sie, anders als bei Beihilfen, mit Auflagen alle Adressaten verpflichten 
und mit den Instrumenten des Verwaltungsvollzugs durchgesetzt werden können.229 
Sie können allerdings auch langwierige Rechtsstreitigkeiten nach sich ziehen und Um-
setzungsvorhaben dadurch verzögern (s. Abschnitt 7.1). Steuern und Abgaben können 
aufgrund ihrer ökonomischen Anreize die Kosten-Nutzen-Überlegungen von Grund-
eigentümern und Landnutzenden verändern und entsprechende Nutzungsänderungen 
herbeiführen. Ebenfalls wichtig sind Beihilfen, Honorierungen sowie Beratungs- und 
Informationsangebote, denn sie fördern die Umstellungsbereitschaft, eröffnen neue 
Erwerbsmöglichkeiten und können auch finanzielle Härten aufgrund hoheitlicher Vor-
gaben und Entscheidungen abmildern (s. Kapitel 7). Diese Instrumente sind allerdings 
nicht in jedem Einzelfall zielgenau.

Soweit die Bundesregierung in ihrer Nationalen Moorschutzstrategie sowie die Lan-
desregierungen in ihrer bisherigen Umsetzung der WRRL auf freiwillige Maßnahmen 
setzen, ist dies rechtlich unverbindlich, da bisher in keinem Gesetz ein entsprechender 
„Freiwilligkeitsgrundsatz“ verankert wurde. Ein solcher Freiwilligkeitsgrundsatz ist 
auch nicht zum Schutz der Grundrechte der Grundstückseigentümer und Landnutzen-
den verfassungsrechtlich geboten, da sowohl die Berufsausübung als auch das Eigen-
tum durch Gesetze zum Wohl der Allgemeinheit, zur Umsetzung des ökologischen 
Staatsziels in Art. 20a GG und zum Schutz anderer Grundrechtsträger eingeschränkt 
werden können.230 Dabei unterliegt Grund und Boden aufgrund seiner räumlichen und 
ökologischen Situationsgebundenheit einer besonders großen sozialen und ökologi-
schen Allgemeinwohlpflichtigkeit nach Art. 14 Abs. 2 GG,231 sodass der Gesetzgeber bei 
Grundeigentum in größerem Umfang als bei beweglichem Eigentum die Grundrechts-
ausübung einschränken kann, ohne unverhältnismäßig zu werden.232

Sofern Bund oder Länder gleichwohl einen Freiwilligkeitsgrundsatz bei ökologischen 
Wiederherstellungsmaßnahmen rechtlich verankern wollen, stellt sich die Frage, ob 
da mit der Staat gegen seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen aus Art. 20a, 2  
Abs. 2 und 3 Abs. 1 GG verstößt, da dann keine rechtzeitige, effektive und alle Verursa-
cher gleich belastende Umsetzung der verfassungs-, europa- und völkerrechtlichen 
Verpflichtungen gegeben wäre.233

228 Siehe den Instrumentenüberblick bei SRU, WBBGR, WBW (2024), Tz. 80 ff.

229 Möckel (2016). 

230 Möckel (2024).

231 Czybulka (2022).

232 Vgl. u. a. BVerfG, Beschl. v. 22.5.2001 – 1 BvR 1512/97, 1677/97, BVerfGE 104, 1 (12); Beschl. v. 12.1.1967 –  
 1 BvR 169/63, BVerfGE 21, 73 (82 f.); BVerwG, Urt. v. 24. 6. 1993 – 7 C 26.92, BVerwGE 94, 1 (4); BGH,  
 Urt. v. 26.1.1984 – III ZR 216/82, BGHZ 90, 17 (24 f.).

233 Ausführlicher hierzu Möckel (2024).
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7 Ökonomische Anreize für die Wiedervernässung von 
Mooren und die Renaturierung von Auen

Neben rechtlichen Instrumenten zur Wiederherstellung von Mooren und Renaturie-
rung von Auen spielen ökonomische Anreize für Landeigentümer und Besitzende eine 
besondere Rolle, damit sie ihre Bewirtschaftung entsprechend veränderter gesell-
schaftlicher Interessen umstellen können. Bei der ökonomischen Betrachtung der Wie-
dervernässung von Mooren und der Renaturierung von Auen gibt es naturgemäß einige 
Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Der Fokus in diesem Kapitel liegt auf der 
Wiedervernässung von Mooren (Abschnitte 7.2 bis 7.4); Aussagen zu Auen folgen in 
Abschnitt 7.5. Viele Handlungsempfehlungen gelten aber sowohl für die Wiedervernäs-
sung von Mooren als auch für die Renaturierung von Auen.

7.1 Freiwilligkeit erfordert finanzielle Anreize und sich selbst tragende  
 Geschäftsmodelle

Die politischen Entscheidungstragenden in Deutschland scheuen bisher, durch die 
Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen dafür Sorge zu tragen, dass der „Land Use, 
Land Use Change and Forestry“-Sektor (LULUCF-Sektor) seine verbindlichen Klima-
ziele erfüllt und in Zukunft erfüllen wird. Dazu wäre v. a. eine sofortige und umfassen-
de Beschränkung der klimaschädlichen, auf Entwässerung beruhenden Nutzung koh-
lenstoffreicher Böden (Moore) erforderlich.234 Doch Politik und Gesellschaft in der EU 
und in Deutschland setzen bei der Wiedervernässung von Mooren und der Renaturie-
rung von Auen in besonderer Weise auf freiwillige Lösungen. Dazu müssen die Landei-
gentümer und Landnutzende auf den Moorstandorten ihre Wirtschaftsweise durch 
geeignete Maßnahmen so anpassen, dass klima- und umweltschädigende Effekte redu-
ziert werden. Im Ergebnis müsste dies auf einen Stopp der Entwässerung und eine 
Anhebung der Wasserstände bis hin zu einer vollständigen Wiedervernässung von 
Mooren hinauslaufen.

Doch die an sich notwendigen Veränderungen der Bewirtschaftung gehen mit erhebli-
chen Risiken für die Betroffenen, v. a. in der Land- und Forstwirtschaft, und damit 
derzeit auch Widerständen einher. Dies ist politisch das Hauptargument dafür, dass 
bei der Wiedervernässung von Mooren auf freiwillige Lösungen gesetzt wird und die 
Betroffenen in diesem Transformationsprozess in geeigneter Form unterstützt werden 
sollen. Hierfür spricht auch, dass Planfeststellungsverfahren (s. Kapitel 6) erst über 
einen langen Zeitraum greifen, der bei Wiedervernässungen und/oder Renaturierun-
gen infolge der Planungs-, Prüfungs- und Zulassungsprozesse über 10 Jahre andauern 
kann.235 Diese Zeit steht angesichts der Dringlichkeit des Handelns jedoch nicht zur 
Verfügung, um die in Deutschland bundesrechtlich mit § 3 Abs. 2 Klimaschutzgesetz 
bis 2045 angestrebten Ziele der Klimaneutralität zu erreichen. Sie kommen aber dort 
zum Einsatz, wo ökonomische oder partizipative Ansätze an Grenzen stoßen, etwa 

234 Gensior et al. (2023).

235 Hirschelmann et al. (2023).
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wenn sich Landeigentümer und/oder Landnutzende verweigern, an ihrem Standort bei 
Wiedervernässungen oder Renaturierungen mitzuwirken. In diesem Fall bleibt keine 
andere Möglichkeit, als durch rechtliche Prozesse einen Interessenausgleich zwischen 
allen Beteiligten an einem Standort herbeizuführen (s. Abschnitt 6.3).

Das im gesellschaftlichen Interesse liegende Ziel besteht aus ökonomischer Sicht daher 
darin, Eigentümer und Nutzende bei der Umgestaltung ihrer Wirtschaftsweisen auf 
Moor- und Auenstandorten ökonomisch so zu unterstützen, dass sie neue Formen der 
Bewirtschaftung und – darauf aufbauend – neue Geschäftsmodelle entwickeln. Hierzu 
können auch Aufklärung, Information und Bildung wichtige Beiträge leisten (s. Kapitel 
8), um den erforderlichen kulturellen und sozialen Wandel zu fördern. Dies dürfte je-
doch aller Erfahrung nach nicht ausreichend sein. Die Bereitschaft zur Produktions-
umstellung und Änderung der Wirtschaftsweise wird vielmehr umso größer ausfallen, 
je eher hiermit auch einzelwirtschaftliche Erfolgsaussichten verbunden sind. Es kommt 
daher darauf an, dass durch gezielte Anreize neue Einkommensgrundlagen für die 
Landeigentümer und Landnutzenden geschaffen werden, die ausreichend hoch sind 
und auf die sie langfristig vertrauen können. Ohne eine solche „Rentabilität“ für die 
Akteure (und ganzer Regionen) dürften Lösungen, die dem Prinzip der Freiwilligkeit 
folgen, scheitern. Es müssen somit Geschäftsmodelle entstehen, die neue Verfahren 
der Bewirtschaftung, Anbaukulturen, Produkte und Verwertungswege anstreben, die 
die gesamte Wertschöpfungskette einschließen.236 Zusätzlich müssen für eine ange-
messene Übergangszeit, bis die neuen Geschäftsmodelle sich etabliert haben, staatliche 
Anpassungshilfen gewährt werden.

7.2 Paludikultur als neue Bewirtschaftungsform für Moorböden

Für die Bewirtschaftung wiedervernässter Moore stehen verschiedene Möglichkeiten 
zur Verfügung, die torferhaltend (Paludikulturen) oder nur schwach torfzehrend (auf 
nicht vollständig wiedervernässten Teilflächen) sind. Sie stehen im Gegensatz zu bis-
herigen Bewirtschaftungsformen, die auf der Entwässerung von Standorten beruhen 
und stark torfzehrend sind. Für wiedervernässte Standorte lassen sich generell vier Op-
tionen für wirtschaftliche Aktivitäten zusammenfassen:237

• Anbau-Paludikultur: Anbau wirtschaftlich geeigneter Feuchtgebietspflanzen (Nass-
kulturen) unter intensiver Bewirtschaftung mit dem Ziel, die höchste Menge und 
beste Qualität verwertbarer Biomasse zu erzeugen (z. B. Schilf, Rohrkolben, Torf-
moos, Erlen).

• Paludikultur mit extensiver Beweidung (Nassweide) oder Mahd (Nasswiese) von 
spontan entstandener Vegetation zur unspezifischen Nutzung von Biomasse (z. B. 
Seggenried). Die Biomasse kann z. B. energetisch für Kraftwerke genutzt werden.

• Nasse Wildnis ohne Ernte von Biomasse oder sonstige Bewirtschaftung; hier liegt 
der Schwerpunkt auf Naturschutz sowie der Bereitstellung von regulierenden Öko-
systemleistungen und Biodiversität.

• Energetische Nutzung der Landschaft als Standort für Windkraft- oder Photovoltaik-
anlagen, eventuell kombiniert mit Beweidung oder Mahd.

236 Schröder et al. (2016); Abel et al. (2019).

237 Wichtmann et al. (2016); Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern (2017);  
 Tanneberger et al. (2020); Birr et al. (2021); Närmann et al. (2021).
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Als wirtschaftlich verwertbare Produkte kommen infrage: Papier, Kartonagen, Bau- 
und Dämmstoffe, Holzwertstoffe und Möbel, Kunststoffe und chemische Grundstoffe, 
Trockengranulate, Substrate für Böden, Bioenergieprodukte oder Formen der Tierhal-
tung. Für die Verwertung bestehen jeweils unterschiedliche Verwertungspotenziale, 
abhängig von den Chancen funktionierender Wertschöpfungsketten.238 Diese Optionen 
können mit einer Wertschöpfung durch Naturtourismus, Bildungsangebote oder die 
Generierung von Kohlenstoffzertifikaten kombiniert werden.

Wiedervernässte Moore wurden bisher überwiegend in nasse oder feuchte Wildnis um-
gewandelt oder als Nass- oder Feuchtgrünland genutzt. Anbau-Paludikulturen wurden 
bisher nur in wenigen räumlich begrenzten Pilotprojekten realisiert, wie z. B. Rohrkol-
benanbau zur Produktion von Baumaterial oder Anbau von Torfmoos (Sphagnum) zur 
Produktion von Kultursubstraten.239 Vorhaben zur Flächennutzung für Photovoltaik 
und Windkraft werden derzeit entwickelt. Für die meisten moorreichen Bundesländer 
liegen Flächenkulissen vor, die die potenzielle Eignung wiedervernässter Moorflächen 
und Naturschutzvorgaben verbinden.240 Entsprechende Pläne für renaturierte Auen 
sind demgegenüber bisher nicht vorgelegt worden. Hier ist überwiegend die Variante 
„Wildnis“ realisiert worden, oder es erfolgt eine forstliche Nutzung mit Weichholzar-
ten. Systematische Erprobungen von Paludikulturen sind in Auengebieten bisher nicht 
vorgenommen worden.

Generell gilt, dass eine Vielfalt der Pflanzenbestände wesentlich für eine nachhaltige 
Nutzung der Moore und Auen ist. Wichtig ist daher ein umfassendes Verständnis 
standörtlicher, biologischer, ökonomischer und sozialer Faktoren, denn in Abhängig-
keit von den Standortbedingungen bilden sich unterschiedliche Vegetationstypen 
aus.241 Vielfältige, standortangepasste Mischbestände, die nach Vernässung aufwach-
sen, sind zumeist robuster gegenüber Umwelteinflüssen wie z. B. dem Klimawandel, 
weisen stabilere Erträge auf, fördern auch die mikrobielle und faunistische Vielfalt und 
lassen sich eher großflächig und in absehbaren Zeiträumen in die Praxis einführen als 
Monokulturen.

Auch bei den Mengen und Stoffeigenschaften der Biomasse ist eine entsprechende Va-
riabilität zu erwarten. Dies erfordert eine Vielfalt und Flexibilität der Ernte- und Nach-
bearbeitungs- und Verwertungsverfahren, die aufeinander abgestimmt werden müs-
sen. Um diese Verfahren in der Praxis etablieren zu können, bedarf es einer ausreichend 
großen Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe und Unternehmen für die Biomasseverar-
beitung, die miteinander kooperieren; es reicht nicht aus, wenn nur wenige Betriebe 
auf die neuen Paludikulturen umschwenken, denn dann werden sich stabile Märkte 
nicht herausbilden.

238 Birr et al. (2021); Ziegler et al. (2021); Systain (2023).

239 Wild et al. (2001).

240 Närmann et al. (2021); Tanneberger et al. (2022).

241 Abel & Kallweit (2022).
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7.3 Auseinanderfallen einzel- und volkswirtschaftlicher Kosten-Nutzen- 
 Relationen bei der Wiedervernässung von Mooren

Einzelwirtschaftlichen Wertverlusten entgegentreten
Einzelwirtschaftlich besteht das langfristige Ziel darin, mit der Paludikultur neue Per-
spektiven für Einkommen in der Landwirtschaft zu schaffen. Für eine angemessene 
Übergangszeit können staatliche Subventionen oder etwa die Einbeziehung von Mooren 
in den Kohlendioxid-Emissionshandel dieses Ziel erleichtern und unterstützen (s. u.). 
Alternative Wertschöpfung für nasse Moor- und Auenflächen muss aus nassen Formen 
der Bewirtschaftung oder der Produktion erneuerbarer Energien entstehen. Dabei ist 
zu beachten, dass die neuen Bewirtschaftungsoptionen, resultierend aus den natur-
räumlichen Bedingungen (Hydrologie, geomorphologische Bedingungen, Pflanzenbe-
wuchs usw.) wie auch den sozioökonomischen Voraussetzungen (Eigentums- und Nut-
zungsverhältnisse, rechtliche Vorgaben, Governance, Förderprogramme, kulturelle 
Prägung in einer Region usw.) sehr unterschiedlich sein können.

Einzelbetriebliche Kosten, Unsicherheiten und das „Henne-Ei-Problem“
Bei der Aufrechterhaltung der entwässerungsbasierten Moornutzung muss fortgesetzt 
in die Wasserstandsregulierung an den jeweiligen Standorten investiert werden. Bei 
Wiedervernässung und Wiederherstellung der natürlichen Vorflut fallen zwar u. U. 
Kosten für Entwässerung weg. Dafür entstehen neue Kosten, etwa für den Bau und den 
Erhalt von Grabenverschlüssen, Poldern, Abflussvorrichtungen und Einrichtungen, 
die den Wasserabfluss verhindern sollen. Bei der Umstellung auf nasse Moorbewirt-
schaftung ist daher gegebenenfalls eine fortgesetzte Wasserstandsregulierung zur Ein-
stellung von Zielwasserständen notwendig.242 Die Höhe der Planungs- und Baukosten 
für die Wasserstandsregulierung wird in einer Studie nach Auswertung vorliegender 
Daten auf durchschnittlich ca. 4.000 Euro/Hektar geschätzt.243 Die Wasserstandsregu-
lierung erfolgt je nach Gewässerordnung dabei durch staatliche Stellen oder durch 
Wasser- und Bodenverbände, bei denen u. a. die Grundstückseigentümerinnen und 
eigentümer zahlungspflichtige Mitglieder sind.

Zusätzlich geht die Wiedervernässung von Mooren für Landeigentümer und Landnut-
zende mit einzelbetrieblichen Kosten einher.244 Bisherige land- und forstwirtschaftli-
che Nutzungen müssen aufgegeben oder eingeschränkt werden, die Einnahmen aus 
dem Verkauf der bisherigen land- oder forstwirtschaftlichen Produkte fallen weg, 
ebenso wie (möglicherweise) Mittel aus Förderprogrammen der 1. und 2. Säule der 
Gemein samen Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP). Ökonomisch entstehen so-
mit Opportunitätskosten (d. h. Kosten entgangener Gelegenheiten). Hinzu kommt, 
dass der bisherige Maschinenpark auf nassen oder feuchten Flächen zumeist nicht 
mehr genutzt werden kann und gegebenenfalls neue Fahrzeuge und Geräte anzuschaf-
fen sind. Selbst wenn die bisherigen Fahrzeuge und Geräte bilanziell abgeschrieben 
sind oder von mehreren Nutzenden geteilt werden, fallen Kosten für Neuanschaffun-
gen und für Änderungen der Bewirtschaftung an. Hinzu kommen schließlich Finanzie-
rungskosten, wenn für die angeschafften Maschinen und Geräte Zinsen für aufgenom-
menes Fremdkapital gezahlt werden müssen.

242 Wichtmann et al. (2016); Schäfer et al. (2022).

243 Wichmann et al. (2022).

244 Vgl. Nordt et al. (2022).
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Mit torferhaltenden Bewirtschaftungsoptionen in Form von Paludikultur oder auch der 
Nutzung für erneuerbare Energien (z. B. Agrar-Photovoltaik oder Windkraftanlagen) 
bestehen erste praktizierte Handlungsmöglichkeiten auf nassen bzw. feuchten Moor-
standorten. Paludikultur ist jedoch bisher nur auf sehr kleinen Flächen umgesetzt wor-
den.245 Daher ist auch die Forschung hierzu nur begrenzt und kleinteilig. Die Höhe der 
Opportunitätskosten und die Abschätzung von zu erwartenden einzelwirtschaftlichen 
Kosten der Produktionsumstellung sind schwer zu bestimmen. Weil sie schwer zugäng-
liches privates Wissen der Landeigentümer bzw. Landnutzenden beinhalten, konnten 
die Bedingungen für eine praxisrelevante Umsetzung sowie die Auswertung von bishe-
rigen Erfahrungen, Kostenpositionen, betrieblichen Einflussfaktoren und Kennziffern 
(Arbeitszeit, Investitionsbedarf, Finanzierung, Managementaufwand, Instandhaltung 
usw.) in Forschungsprojekten bisher kaum erfasst werden.

Die bisherige Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Anbau-Paludikulturen basiert da-
her notgedrungen auf Daten von Einzelflächen und/oder auf einer Vielzahl von Annah-
men, deren praktische Überprüfung noch aussteht.246 Bei all diesen Abschätzungen ist 
zu beachten, dass die Bedingungen standörtlich höchst unterschiedlich sind, sodass 
vorhandene Erfahrungen nicht ohne Weiteres verallgemeinert werden können. Es fehlt 
an System- und Handlungswissen, wenngleich mehrere Pilotprojekte auf den Weg ge-
bracht worden sind, die zum Schließen dieser Kenntnislücken beitragen (s. Box 3).

Box 3: Bundes-Pilotvorhaben zu Moorschutz und Paludikulturen in Deutschland

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) 

fördert seit 2021 in vier großen Moorregionen Deutschlands Pilotvorhaben zum Moorschutz. Ab Okto-

ber 2023 sind fünf weitere vom Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) geförderte großflächige Mo-

dell- und Demonstrationsvorhaben hinzugekommen. Diese auf zehn Jahre ausgelegten Vorhaben bieten 

einen passenden Rahmen, um Lösungswege zur Senkung der Treibhausgasemissionen aufzuzeigen und 

neue Formen der Bewirtschaftung auf landwirtschaftlich genutzten wiedervernässten Moorböden zu 

erproben. Alle Projekte sollen zeigen, wie neue innovative Produkte aus nassen Bewirtschaftungsfor-

men zur Marktreife geführt werden. Neben der praxisnahen Erprobung der nassen Bewirtschaftung, von 

der Einrichtung der Flächen bis zur Ernte, adressieren die Projekte daher auch die innovative regionale 

Verwertung der erzeugten Biomasse, etwa als Bau- und Dämmstoff oder Verpackungsmaterial. Alle Vor-

haben werden wissenschaftlich und kommunikativ durch das Thünen-Institut und das Greifswald Moor 

Centrum begleitet (BMEL-gefördertes Vorhaben „PaludiZentrale“).247 

Eine mögliche wirtschaftliche Option auf wiedervernässten Mooren ist der Einsatz von 
Agrar-Photovoltaikanlagen für die Stromerzeugung (Agri-PV). Während die Agri-PV 
im Allgemeinen breite Anwendung findet und alle notwendigen Technologiereifegrade 
durchlaufen hat, ist die an Wiedervernässung geknüpfte Moor-Agri-PV noch in der expe-
rimentellen Entwicklung. Es gibt erst wenige Ansätze, Wiedervernässung und Agri-PV 

245 Geurts et al. (2019); Ziegler et al. (2021).

246  Z. B. für Schilf in Schäfer (1999), für Rohrkolben in Schätzl et al. (2006) und für Torfmoose in Wichmann et al.   
 (2020). Hinzu kommen Untersuchungen zur traditionellen Beerntung natürlicher Röhrichte, speziell für Dachschilf in  
 Wichmann (2017) und zu etablierter Spezialtechnik aus der Landschaftspflege in Jong et al. (2003) und Spinelli et al.  
 (2017).

247 FNR (2023).
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auf einer Moorfläche umzusetzen (s. Box 4). Dabei ist jedoch zu beachten, dass Agri- PV 
zu Konflikten mit dem Natur- und Biodiversitätsschutz führen kann. Die energetische 
Nutzung von Agri-PV kann aus diesen Gründen nicht für naturschutzfachlich wertvolle 
Moor- und Auenstandorte, sondern insbesondere für landwirtschaftlich degradierte 
Flächen empfohlen werden.248

Box 4: Potenziale für Photovoltaikanlagen auf Moorstandorten und aus Paludibiomasse

Es gibt bisher nur wenige Beispiele für eine nachhaltige Photovoltaiknutzung von Moorstandorten. So 

wurde der Solarpark Schornhof (Photovoltaik-Freiflächenanlage, PV-FFA, 120 MW auf 140 ha) im Donau-

moos auf einem entwässerten, degradierten Moorstandort errichtet und dieser soll wiedervernässt wer-

den. In Schleswig-Holstein gibt es seit 2021 eine PV-FFA auf Moorboden, bei deren Planung von Be ginn an 

eine ökologische Aufwertung der Fläche anvisiert wurde. Der Solarpark Lottorf (10 MW auf 19 ha) hat sich 

unter dem Standard „Gute Planung“ des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft selbst verpflichtet, zu-

sätzliche ökologische und soziale Mehrwerte zu schaffen. Der Standort ist mittlerweile zum Teil wieder-

vernässt und seit 2024 finden hier Boden-, Klima- und Biodiversitätsforschungen durch die Universität 

Greifswald statt. Perspektivisch könnte bei Paludi-PV-Anlagen auf Hochmooren Torfmoosbiomasse als 

Torfersatz und Saatgut sowie Sonnentau für medizinische Anwendungen genutzt werden. Bei Paludi- PV-

Anlagen auf Niedermooren eignen sich Nasswiesen mit Seggen und Rohrglanzgras für energetische Zwecke 

(Biogas, Verbrennung) und stoffliche Nutzungen (Bau- und Dämmstoffe, Plattenwerkstoffe, Papier, Form-

teile). Flächenpotenziale von Moor-PV für Deutschland werden derzeit untersucht.

Was die Umstellung der Bewirtschaftung auf Nasskulturen zusätzlich so schwierig 
macht: Die Umstellung der Produktion stellt wegen der unternehmerischen Unsicher-
heit ein „Henne-Ei-Problem“ dar. Landwirtinnen und Landwirte, ebenso wie Produ-
zentinnen und Produzenten brauchen eine gesicherte Nachfrage für Biomasse aus 
Paludikultur, um Investitionen und eine großmaßstäbliche Umstellung zu realisieren. 
Gleichzeitig benötigen die weiterverarbeitenden Betriebe große Mengen an Biomasse 
und das Vertrauen auf stabile Nachlieferung, um die neuen Wertschöpfungsketten 
auch verlässlich aufbauen zu können. Beide Seiten wollen unsichere Entscheidungen 
vermeiden und warten darauf, dass sich die jeweils andere Seite entwickelt. Nur bei 
Überwindung dieses Henne-Ei-Problems steigen die Chancen auf eine Umstellung der 
Bewirtschaftung in Richtung Paludikultur.

Der Staat könnte die Umstellung fördern, indem er den Betrieben ökologische Hermes-
bürgschaften gewähren und sich damit am Risiko, dass am Ende die Nachfrage zu klein 
ist oder zu spät auftritt, ganz oder teilweise beteiligen würde. Gleichzeitig könnten mit 
diesen Bürgschaften die Banken den umstellenden Betrieben günstige Kredite anbie-
ten. Alternativ kommen auch staatliche Kredite oder direkte Subventionen oder staat-
liche Abnahmegarantien bzw. Verpflichtungen bestimmter Branchen, Produkte abzu-
nehmen (wie es etwa beim Biodiesel der Fall ist), in Betracht. Hier können 
Informationen über neue Rohstoffe und Verwertungsmöglichkeiten, Vertrauen in neue 
Geschäftsfelder, gesellschaftliche und ordnungsrechtliche Trends (z. B. im Bereich 
 Verpackungsmaterialien) und (temporäre) staatliche Unterstützung helfen (s. Box 5). 

248 Bedingungen für Agri-PV-Anlagen auf Moorstandorten sind im Einzelnen in Veröffentlichungen der Kommission  
 Bodenschutz des Umweltbundesamtes (KBU 2023), der Landesarbeitsgemeinschaft Boden der Bundesländer 

  (LABO 2023) sowie weiteren Quellen (z. B. GMC 2023) dargelegt worden.
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Box 5: Machbarkeitsstudie zur Wiedervernässung von Mooren:  
Wertschöpfungsketten für die Nutzung von Paludibiomasse.

Eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2023 zeigte, dass Beimischungen von 5 Prozent Paludibiomasse in 

vielen Verwertungswegen ohne Qualitätseinbußen möglich sind.249 Insgesamt ergibt sich für alle betrach-

teten stofflichen Verwendungen bei den angenommenen konservativen Beimischungen von 5 Prozent 

ein Bedarf von 1.572.000 Tonnen Paludibiomasse und ein Flächenpotenzial von 314.000 Hektar wieder-

vernässter Moorfläche. Darin nicht enthalten sind andere stoffliche Nutzungen (z. B. als Torfmoos-Frisch-

biomasse für den industriellen Gartenbau), energetische Nutzungen (z. B. Nahwärme, Biogas), Nass-

weiden sowie wiedervernässte Moore als Standorte für erneuerbare Energien (Agri-PV, Windkraft). Ein 

Schlüssel zum Erfolg könnte der Aufbau einer bundesweiten Nachfrageallianz sein. Eine solche hat sich 

die Initiative toMOORow zum Ziel gesetzt.250 Dieser Allianz sind bisher 14 namhafte deutsche Unterneh-

men aus der Bau- und Papierbranche sowie dem Einzelhandel beigetreten und entwickeln seit Anfang 

2024 jeweils ein unternehmensinternes Paludikultur-Pilotprodukt.

Einzelwirtschaftliche Kosten-Nutzen-Relationen der Umstellung auf Paludikulturen
Die aktuell umfassendste Untersuchung zu den ökonomischen Barrieren und Hinder-
nissen, aber auch Erfolgsaussichten der Umstellung auf Paludikultur auf wiederver-
nässten Mooren stammt von Schäfer et al.251 Die Autoren sind auf Grundlage einer Aus-
wertung der Literatur, Befragungen und Informationen aus früheren Vorhaben zu 
Abschätzungen über Kostengrößen gelangt. Danach sind zu unterscheiden: (i) Kosten 
der Wiedervernässung von Standorten in Höhe von geschätzten 4.000 Euro/Hektar, 
die auf eine Verfügbarmachung der Flächen abzielen (s. oben) – diese Kosten dürften i. 
d. R. öffentlich oder in Verbänden anfallen und sollen hier nicht weiter betrachtet wer-
den.  (ii) Kosten und Erträge aus einzelwirtschaftlicher Sicht – diese Kosten fallen einzel-
wirtschaftlich an und sollen an dieser Stelle in ihrer Größenordnung abgeschätzt werden 
(s. Abb. 14). Es handelt sich um Umstellungskosten und entgangene betriebliche Gewinne.

Umstellungskosten
• Bestandskosten: Einmalige Kosten für die Neuanlage von Paludikultur und Infra-

struktur für deren Abtransport (nach Nordt et al. (2022) angenommen: einmalig 
10.000 Euro/Hektar).252 In der Abb. 14 sind diese Kosten auf ein Jahr bezogen, so-
mit 1.000 Euro/Hektar und Jahr.

• Investitionskosten: Anschaffung von Fahrzeugen und Erntegeräten für nasse Böden; 
nach Nordt et al. angenommen 400.000 Euro;253 bei einer Nutzungsdauer von 10 
Jahren wären dies jährlich ca. 40.000 Euro (Finanzierungskosten und Abdiskon-
tierung sind hier außer Acht gelassen, ebenso wie staatliche Investitionszuschüsse). 
Nimmt man an, dass die Geräte 500 Hektar Fläche bewirtschaften, so wären dies 
80 Euro/Hektar und Jahr (s. Abb. 14).

• Betriebsumstellungskosten: Kosten der Markterschließung und des Aufbaus neuer Ver-
wertungswege. Nach Nordt et al. werden Investitionskosten in Höhe von 750.000 Euro 

249 Systain (2023).

250 https://www.succow-stiftung.de/succow-stiftung/aktuelles/detail/tomoorow-1

251 Schäfer et al. (2022). Siehe auch Wichmann et al. (2022).

252 Nordt et al. (2022).

253 Ebd.
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pro Anlage angenommen (z. B. Faseraufbereitung, Heizwerk).254 Nimmt man weiter an, 
dass die Kosten sich auf 10 Jahre verteilen und die bewirtschafteten Flächen 500 Hek-
tar groß sind, wären dies 150 Euro/Hektar und Jahr, die anfallen würden (s. Abb. 14).

Entgangene Gewinne
• Wegfallende bisherige Einnahmen: Wegfall der Erlöse aus dem Verkauf bisheriger 

Produkte führt zum Verlust des Deckungsbeitrags (Umsatz minus variable Kosten). 
Zumeist sind die Deckungsbeiträge in den westdeutschen Moor-Bundesländern 
(Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) höher als in den ostdeutschen Moor- 
Bundesländern (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern); in Abb. 14 wer den 
1.000 bis 3.000 Euro/Hektar angenommen.

• Wegfall staatlicher Förderung: Wegfall bisheriger Direktzahlungen aus der 1. Säule 
der GAP; in Abb. 14 mit durchschnittlich 300 Euro/Jahr beziffert.

• Wegfall weiterer staatlicher Förderung: Wegfall bisheriger Zahlungen aus der 2. Säule 
der GAP sowie Fördermaßnahmen aus Landesprogrammen zur Honorierung ökolo-
gischer Leistungen (z. B. Arten- und Biotopschutz; Milchkuhhaltung auf öko logisch 
bewirtschaftetem Grünland), die jetzt wegfallen; in Abb. 14 ebenfalls überschlag-
mäßig mit 300 Euro/Hektar beziffert.

Um die Umstellungskosten sowie die entgangenen Gewinne auszugleichen, bedarf es 
einer finanziellen Größenordnung, die in etwa genauso hoch ist (s. Abb. 14, rechte Säule). 
Dies würde bedeuten, dass die Summe aus den Erträgen aus dem

• Verkauf von Paludikultur (oder möglicherweise anderen Produkten) und/oder den 
• Erträgen aus weiteren Nutzungen (wie z. B. Agri-PV); und/oder den
• finanziellen Anreizen zur Honorierung ökologischer Leistungen für Klimaschutz 

durch Wiedervernässung der Standorte (Paludikulturen sind prinzipiell nunmehr 
förderfähig, s. § 12 GAPKondV, wenn die Länder entsprechende Gebietskulisse per 
Verordnung ausgewiesen haben und sofern nicht geschütztes Dauergrünland be-
troffen ist)

den Erträgen der bisherigen Bewirtschaftung auf entwässerten Böden plus den auf ein 
Jahr bezogenen aufgewendeten Kosten der Umstellung (Abb. 14, linke Säule) entspre-
chen muss. In der rechten Säule ist mit den Fragezeichen angedeutet, dass die Höhe 
dieser Größen derzeit nicht bekannt ist. Es soll aber deutlich gemacht werden, dass 
eine Zustimmung zu den Transformationsprozessen, die mit der Wiedervernässung 
und den sich daran anknüpfenden Hoffnungen auf neue Wertschöpfungen nur dann zu 
erwarten ist, wenn die erwartete zukünftige Einkommenssituation in etwa der Größen-
ordnung der bisherigen Bewirtschaftung entspricht oder sie übersteigt.

254 Ebd.
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Abbildung 14: Einzelbetriebliche und volkswirtschaftliche Kosten und Nutzen der Bewirtschaftung auf entwässerten 
und wiedervernässten Moorstandorten (je Hektar)

Volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Relation der Umstellung auf Paludikulturen
Aus volkswirtschaftlicher Sicht ergibt sich ein anderes Bild (s. Abb. 14): Hier sind die 
Klima- und Umweltkosten der Bewirtschaftung auf entwässerten Moorstandorten 
(Treibhausgasemissionen, Gewässerbelastungen, Verlust der biologischen Vielfalt) 
den Klima- und Umweltkosten von wiedervernässten Standorten und der dort erfolgen-
den Bewirtschaftung gegenüberzustellen. Die Differenz stellt den volkswirtschaftlichen 
Gewinn (eigentlich sind es geringere volkswirtschaftliche Kosten) beim Übergang auf 
die neue Bewirtschaftungsform dar.
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Die wesentlichen Klima- und Umweltkosten aus der bisherigen Bewirtschaftung auf 
entwässerten Standorten ergeben sich aus (i) Treibhausgasemissionen auf entwässer-
ten Standorten, (ii) Umweltbelastungen, etwa der Belastung von Böden oder Grund-
wasser, wenn Nitrat, Phosphat und/oder Pflanzenschutzmittel auf die Flächen einge-
tragen werden, (iii) dem Verlust der moortypischen Biodiversität. Hinzu kommen (iv) 
gegebenenfalls Subventionen, z. B. aus der GAP, die volkswirtschaftlich aufgewendet 
werden müssen und daher Kosten darstellen.255 Bei Letzteren wird deutlich, dass die 
einzelbetrieblichen finanziellen Anreize von der Gesellschaft finanziert werden müssen, 
deshalb sind es volkswirtschaftliche Kosten. 

Für einige dieser Klima- und Umweltkosten liegen ökonomische Daten (als Nähe-
rungswerte) vor:

• Für die Klimafolgekosten werden in der Literatur unterschiedliche Größenordnun-
gen diskutiert.256 Die volkswirtschaftlichen Kosten einer Tonne Kohlendioxid (CO2), 
aus verschiedenen Modellrechnungen und Schätzungen abgeleitet, reichen nach 
einer etwas älteren Übersichtsstudie von 17 bis 340 US-Dollar/Tonne CO2.257 Laut 
Schäfer et al. werden sie heute in den meisten Veröffentlichungen zwischen 25 bis 
70 Euro/Tonne CO2 (bis 2020) sowie 45–90 Euro/Tonne CO2 (bis 2030) beziffert.258 
In der Methodenkonvention 3.1 des Umweltbundesamtes wurde für 2020 ein Mind-
estwert in Höhe von 195 Euro/Tonne CO2 angegeben.259 Im Europäischen Emission-
shandel lagen die Preise im Jahre 2023 nahe 100 Euro/Tonne CO2 und sind zuletzt 
(Frühjahr 2024) auf etwa 75 Euro gesunken. Nimmt man an, dass auf einem Hektar 
entwässerter Agrarfläche auf kohlenstoffreichen Böden 40 Tonnen CO2 entweichen 
(was für tief entwässerte Standorte realistisch ist), so wären die entsprechenden Kli-
makosten bei angenommenen 100 Euro/Tonne CO2 mit 4.000 Euro/Hektar zu ver-
anschlagen (s. Abb. 14).

• Für die Kosten von Nitrateinträgen in Gewässer gibt es ökonomische Abschätzun-
gen zu Gesundheits- und Umwelteffekten, aber sie weichen in vorliegenden Studien 
stark voneinander ab.260 Grossmann et al. schätzen die Kosten des Nitrateintrags 
in Deutschland auf 375 bis 1.150 Euro/Hektar, wobei sie von einer Austragsmenge 
von 5 bis 15 Kilogramm/Hektar ausgehen.261 Gaugler & Michalke gelangen in ihrer 
Untersuchung zu einer Belastung von Mensch und Umwelt durch Nitrateinträge in 
Deutschland in Höhe von 84 Euro/Kilogramm Stickstoff.262 Die Methodenkonven-
tion des Umweltbundesamtes 3.1 zur Ermittlung von Umweltkosten setzt 6,30 Euro/
Kilogramm Stickstoff an.263 Der UBA-Wert ist hier niedriger, weil nur Emissionen 
aus der Landwirtschaft betrachtet werden. Bezieht man den UBA-Wert auf einen 

255 Bonn et al. (2014).

256 Siehe Wichmann et al. (2022).

257 Tol (2017).

258 Schäfer et al. (2022).

259 UBA (2020).

260 Sutton et al. (2010); UBA (2020).

261 Grossmann et al. (2010).

262 Gaugler & Michalke (2017).

263 UBA (2020), S. 43.
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Hektar Agrarfläche und verwendet die Eintragsmengen von Grossmann et al., so ge-
langt man zu ökonomischen Schäden zwischen 31,50 und 94,50 Euro/Hektar durch 
Nitrataustrag.264 In Abb. 14 wird als mittlerer Wert 63 Euro/Hektar angenommen.

• Für den Verlust der biologischen Vielfalt liegen keine ökonomisch belastbaren Ab-
schätzungen zu den volkswirtschaftlichen Kosten vor (in Abb. 14 mit Fragezeichen 
gekennzeichnet).

• Bei den öffentlichen Subventionen handelt es sich um Mittel aus der GAP. Hier 
wurden in Abb. 14 für die 1. Säule 300 Euro/Hektar und für gegebenenfalls weitere 
Mittel aus der 2. Säule (z. B. für Milchkuhhaltung) ebenfalls 300 Euro/Hektar ange-
nommen.

Der Übergang von entwässerten auf wiedervernässte Standorte mit Paludikultur verän-
dert die volkswirtschaftlichen Kosten (wobei verringerte Kosten als Nutzen angesehen 
werden):

• Mit der Wiedervernässung werden die Emissionen von klimarelevanten Treibhaus-
gasen reduziert. Die konkrete Treibhausgasreduktion ist von der Entwässerung-
stiefe, dem Wasserregime und weiteren Standortfaktoren abhängig, wobei die 
entscheidende Größe die Tiefe des Wasserstandes ist. Nordt et al. haben dazu beste-
hende Schätzungen ausgewertet.265 Danach dürfte nach Wiedervernässung eine Re-
duktion um durchschnittlich 23 Tonnen CO2/Hektar auf Grünlandstandorten sowie 
um ca. 30 Tonnen CO2/Hektar auf ackerbaulich genutzten Standorten möglich sein. 
Die verbleibenden Emissionen betragen demnach rund 10–17 Tonnen CO2/Hektar. 
Nimmt man wiederum – wie oben – einen CO2-Preis von 100 Euro je Tonne CO2 
an, so ergeben sich nach Wiedervernässung weiterhin bestehende externe Klima-
kosten in Höhe von 1.000 bis 1.700 Euro/Hektar (Abb. 14, rechte Säule). Neuere 
Daten von wiedervernässten Flächen mit Paludikultur in Bayern deuten darauf hin, 
dass die Flächen keine weitere Quelle, sondern sogar Senken von Treibhausgasen 
sind (11 Tonnen CO2eq/Hektar).266 Wenn sich dies bestätigt, so könnten sich mit 
Wiedervernässungen von Mooren sogar negative Emissionen, d.h. netto zusätzliche 
CO2-Speicher, realisieren lassen.

• Ebenso verringern sich die volkswirtschaftlichen Kosten der Stickstoffeinträge. Bei 
agrarisch genutzten Standorten dürfte hier der Effekt am größten sein. In der Grafik 
wird pauschal von einem ausbleibenden Stickstoffeintrag ausgegangen, die stick stoff-
bezogenen Kosten sinken also auf Null (Abb. 14, rechte Säule, nicht ausgewiesen).

• Wirkungen auf die Biodiversität sind ökonomisch nicht bewertet worden. Vermut-
lich werden bei standortangepasster Bewirtschaftung aber niedrigere oder keine 
Kosten auftreten (in Abb. 14, rechte Säule, nicht ausgewiesen).

• Die Umstellung auf Paludikultur erfordert öffentliche Subventionen, um die er-
brachten ökologischen Leistungen zu honorieren und die betrieblichen Umstellun-
gen zu unterstützen. Obwohl die Subventionen degressiv ausgestaltet werden soll-
ten, d. h. im Zeitablauf sinkend (oder nach 2045 ganz entfallend), sollten sie in einer 
Umstellungsphase gewährt werden, um ausreichend Anreize zu setzen (s. u.).

264 Grossmann et al. (2010).

265 Nordt et al. (2022), S. 20.

266 Bockermann et al. (2024).
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Wenngleich die in Abb. 14 abgebildeten Quantifizierungen nur als Anhaltspunkte bzw. 
Größenordnung verstanden werden sollten, wird die volkswirtschaftliche Dimension 
der Moornutzung deutlich. Unabhängig davon, ob die Zahlen die tatsächlichen einge-
sparten Mengen an CO2 und die Preise exakt widerspiegeln, sind zwei Ergebnisse her-
vorzuheben:

1. Den Landeigentümern und Landnutzenden müssen einzelwirtschaftlich Ertragsop-
tionen in Aussicht gestellt werden, die ausreichende Anreize für die (Weiter)Nut-
zung der wiedervernässten Standorte bieten. Die Summe aus privatwirtschaftlichen 
Erträgen aus Paludikulturen, (möglicherweise) Agri-PV und staatlichen Anreizen 
sollten die Umstellungskosten sowie die entgangenen Gewinne kompensieren.

2. Zugleich kann die Honorierung von Ökosystemleistungen aus volkswirtschaftlicher 
Sicht für einen längeren Zeitraum, bis die Umstellungsprozesse erfolgt und die neuen 
Wertschöpfungsketten etabliert sind, gerechtfertigt werden, trägt sie doch zu einer 
Verringerung externer Klima- und Umweltkosten auf ein Drittel bis ein Viertel bei.

Die beim Übergang von traditioneller Bewirtschaftung auf Paludikultur bisweilen be-
fürchtete Reduktion der Pachtrente (als Kennziffer für einen zurückgehenden volks-
wirtschaftlichen Bodenertrag), wie sie bisweilen befürchtet wird,267 oder ein Absinken 
der Marktpreise von wiedervernässten Flächen268 dürften nur eine vorübergehende 
Erscheinung sein, wenn die Etablierung neuer Wertschöpfungsketten durch Paludi-
kultur und andere wirtschaftliche Ertragsoptionen tatsächlich gelingt. Sie unter-
streicht aber gerade im regionalen Kontext, dass es nicht nur auf einzelbetriebliche 
oder volkswirtschaftliche Nutzen-Kosten-Relationen ankommt, sondern dass insbe son-
dere auf das regionalwirtschaftliche Entwicklungspotenzial von Regionen als Ganzes 
zu achten ist. 

7.4 Folgerungen für die Wiedervernässung von Mooren

Die geringeren volkswirtschaftlichen Kosten auf wiedervernässten Standorten recht-
fertigen staatliche Subventionen. Aus der Gegenüberstellung der einzelbetrieblichen 
Kosten der Umstellung der Landnutzung auf Paludikultur und der volkswirtschaftli-
chen Vorteile (bzw. verringerten volkswirtschaftlichen Kosten) wird die politisch zu 
lösende Aufgabe deutlich: Es geht darum (und ist ökonomisch zu rechtfertigen), einzel-
wirtschaftliches Verhalten zu honorieren, um völkerrechtlich verbindliche Ziele des 
Klimaschutzes zu erreichen. Dies gilt in besonderer Weise, wenn die Landeigentümer 
und Landnutzenden über Jahrzehnte hinweg im Vertrauen auf die Entwässerung von 
Flächen investiert haben. Dem Abbau bisheriger, klimaschädlicher Subventionen für 
die entwässerungsbasierte landwirtschaftliche Nutzung von Mooren und richtig ge-
setzten ökonomischen Anreizen kommt daher eine überragende Bedeutung zu. Für die 
Eigentümer und Landnutzenden sind dafür entsprechende finanzielle Anreize zu set-
zen, damit sie die bisherigen Wertschöpfungspfade verlassen und neue Möglichkeiten 
der Bewirtschaftung realisieren.269 

267 Janßen-Minßen et al. (2022); SRU, WBBGR, WBW (2024).

268 Hirschelmann et al. (2023). 

269 Ebd. 
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Geringe Vermeidungskosten der Moorwiedervernässung. Aus ökonomischer 
Sicht sprechen hierfür auch die vergleichsweise geringen Grenzvermeidungskosten der 
Moorwiedervernässung. Sie werden bei Schäfer et al.270 mit ca. 10 Euro/Tonne CO2 an-
gegeben. Verglichen mit anderen Sektoren in der Volkswirtschaft, wie Industrie, Gebäu-
de oder Verkehr, bei denen die Grenzvermeidungskosten für CO2-Vermeidung um ein 
Vielfaches höher liegen, ist dies eine sehr geringe Höhe. Dies zeigt sich auch im Zertifi-
katspreis des Europäischen CO2-Emissionshandels, bei dem die Preise (im Zeitraum 
von Ende 2023 bis Frühjahr 2024) zwischen 70 und 100 Euro/Tonne CO2 schwanken.
 
Finanzierung durch eine mehrjährige Finanzplanung auf eine sichere 
Grundlage stellen. Die nötigen Umwandlungen der Landnutzung müssen somit ne-
ben den rechtlichen (s. Kapitel 6) und sozialen und partizipativen (s. Kapitel 8) Hand-
lungsoptionen und Umsetzungsmaßnahmen durch geeignete finanzielle Anreize flan-
kiert werden. Dabei sollten Kosten zur Wiedervernässung der Flächenkulisse 
(erforderliche Gutachten, Investitionen, Sicherungsmaßnahmen usw.) von der Allge-
meinheit getragen werden. Die verbleibenden einzelwirtschaftlichen Kosten der Um-
stellung auf Paludikultur sind hingegen privat zu tragen, wobei hier die öffentliche 
Hand mit entsprechenden Fördermaßnahmen unterstützen sollte. Wichtig ist insbe-
sondere, dass ausreichend lange Zeithorizonte in den Blick genommen werden. Gegen-
wärtig wird eine Finanzierung von Moorklimaschutz und Wiedervernässung durch das 
Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz der Bundesregierung vorbereitet; Förder-
richtlinien sollen in der zweiten Jahreshälfte 2024 veröffentlicht werden.271 Dieses Pro-
gramm ist mit 3,7 Milliarden Euro ausgestattet, läuft aber nur für die gegenwärtige 
Legislaturperiode (2021–2026). Eine Finanzierung ist aber längerfristig, längstens bis 
zum Jahr 2045, zu gewährleisten, um so sicherzustellen, dass ausreichende Fördermit-
tel für einen relevanten Planungshorizont auch tatsächlich bereitstehen. Zudem ist die 
Politik aufgefordert, diese Planungshorizonte auch klar zu kommunizieren, um den In-
vestierenden (z. B. Landwirte; Mitglieder einer neu etablierten Wertschöpfungskette) 
die nötige Sicherheit zu geben. Dabei sind erprobte Finanzierungsmechanismen ge-
meinsam mit den Bundesländern (z. B. über die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur 
und Küstenschutz, GAK, die inhaltlich erweitert werden könnte) von besonderer prak-
tischer Bedeutung.272

Einbeziehung in den CO2-Emissionshandel. Eine elegante Möglichkeit zur Um-
setzung einer Subventionierung bestünde darin, die Moorbewirtschaftung in den 
CO2-Emissionshandel einzubeziehen. Geht man davon aus, dass bei Anhebung der 
Wasserstände durchschnittlich 23 Tonnen CO2 pro Hektar eingespart werden können, 
so würde dies bei einem Zertifikatspreis von 25 bis 100 Euro/Tonne CO2 zu Einnahmen 
von 575 bis 2.300 Euro pro Hektar und Jahr für eine Landwirtin oder einen Landwirt 
führen. Dies wäre ein hoher Anreiz für Wiedervernässung, v. a. wenn parallel Möglich-
keiten zum Anbau von Paludikultur (s. Abschnitt 7.2) verbessert und so alternative 
Möglichkeiten der Einkommensgenerierung geschaffen werden. Den Landeigentü-
mern und Landnutzenden würde langfristig eine ausreichende Sicherheit gegeben, und 
es würde Vertrauen geschaffen, um langfristig in die Anhebung der Wasserstände zu 
investieren.273

270 Schäfer et al. (2022). 

271 Bundesregierung (2023a).

272 SRU, WBBGR, WBW (2024).

273 Siehe auch Isermeyer et al. (2019), S. 48 ff.
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Rein technisch könnte die Einbeziehung einer solchen ökosystembasierten Klimapoli-
tik274 in den CO2-Handel dadurch erfolgen, dass den Eigentümerinnen und Eigentü-
mern die CO2-Zertifikate vom Staat zunächst kostenlos (im Rahmen eines sog. Grand-
fathering) zugeteilt werden. Im Zeitablauf könnte der Anteil der kostenlos zugewiesenen 
CO2-Emissionszertifikate dann reduziert und durch Kauf zu einem Festpreis oder durch 
Versteigerung ersetzt werden, wodurch dem Verursacherprinzip stärker entsprochen 
würde. Einer solchen Vorgehensweise ist der Gesetzgeber auch bei der Einführung des 
verpflichtenden Europäischen Emissionshandels (EU-ETS) gefolgt, indem das Grand-
fathering schrittweise durch die Versteigerung der Zertifikate ersetzt wurde. Zur Ver-
meidung von zu starken Preisschwankungen und zur Wahrung von Vertrauen in die 
Märkte könnte bei der Einbeziehung von Mooren auch erwogen werden, staatlich fest-
gesetzte Preiskorridore festzulegen.275 Wenngleich die konkrete Ausgestaltung eines 
solchen Systems unter Aspekten der Effektivität, Fairness sowie ihrer regionalpoliti-
schen Auswirkungen noch weiterer Untersuchungen bedarf, kann hierin vom Ansatz 
her ein vielversprechender Weg für starke Anreize zur Wiedervernässung von Mooren 
gesehen werden. 
 
Kurzfristig bestehende Spielräume ausschöpfen. Unabhängig davon, ob ein 
CO2-Emissionshandel erwogen wird, können auch andere Fördermaßnahmen zuguns-
ten einer Wiedervernässung und Renaturierung von Mooren eingesetzt werden: Bei 
der Übertragbarkeit bestehender Förderprogramme, wie etwa der 2. Säule der Ge-
meinsamen Agrarpolitik der EU (GAP), zur Förderung von Auen- und Moorwiederver-
nässung, ist oft unklar, ob die bestehenden Regelungen überhaupt dafür herangezogen 
werden können. Eventuell vorhandene Spielräume, Maßnahmen für den Klimaschutz 
durch die Förderung von Paludikultur zu fördern, werden von den meisten Behörden 
zumeist „konservativ“ beurteilt und abgelehnt.276 Kurzfristig wären daher die Ermes-
sensspielräume möglichst weit zu fassen. Die Bundesländer sollten die entsprechenden 
Richtlinien, Interpretationshilfen, Auslegungsgrundsätze und Abwägungshilfen zügig 
erarbeiten, um den Behörden vor Ort hierfür Entscheidungshilfen zu geben.277 Die At-
traktivität der jeweiligen Programme sowie die Gewährung einer möglichst großen 
Flexibilität, um Förderprogramme auf die jeweils konkrete räumliche Situation anzu-
wenden, spielen dabei eine besondere Rolle.

EU-Agrarförderung umstellen. Ein wichtiger Schritt besteht auch darin, kontra-
produktive Subventionen zügig abzuschaffen. Der Europäische Rechnungshof (2021) 
kritisierte, dass im Zeitraum 2014–2020 ca. 100 Milliarden Euro Fördermittel für den 
Klimaschutz ausgegeben wurden, zeitgleich jedoch die Nutzung entwässerter Moore 
(etwa durch Förderung der Milchbewirtschaftung auf Grünland) unterstützt wurde. In 
einigen Bundesländern werden von den Behörden gemäß den jeweiligen Rechtsverord-
nungen landwirtschaftliche Aktivitäten auf entwässerten Auen- und Moorböden wei-
terhin gefördert.278 Eine sofortige Abschaffung dieser Subventionen, die an sich erfor-
derlich wäre, ist jedoch zumeist nicht möglich, weil die existierenden Förderprogramme 
für einen bestimmten Zeitraum Gültigkeit haben (und auch, weil die landwirtschaftli-
chen Betriebe aus Gründen der Einkommenssicherung hierauf angewiesen sind). Es 

274 Hansjürgens et al. (2024).

275 Isermeyer et al. (2019); Schäfer et al. (2022).

276 Wichmann et al. (2022), S. 45 ff.

277 Hirschelmann et al. (2023), S. 14 ff.; SRU, WBBGR, WBW (2024).

278 Wichmann et al. (2022).
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sollte aber kommuniziert werden, dass bisherige, auf Entwässerung angelegte Förder-
programme baldmöglichst auslaufen und abgeschafft werden.

Die GAP ist zukünftig konsequent auf den Moorklimaschutz auszurichten. Die anvisier-
ten Lösungen sollten in den moor- und auenreichen Bundesländern in Abstimmung mit 
den Landeigentümern und Landnutzenden erarbeitet werden. Dabei benötigen auch die 
Vorhabenträger bzw. die Projektsteuerung eine finanzielle Unterstützung, weil sie einen 
großen Teil der Aufwendungen ausmachen.279

Förderprogramme degressiv gestalten. Eine wichtige Überlegung für die Neuaus-
richtung von Förderprogrammen lautet, dass die Mittel im Zeitablauf degressiv einzu-
setzen sind, d. h. für Pionierunternehmen und solche Betriebe, die frühzeitig reagieren, 
sollten die Zahlungen höher sein.280 Im Zeitablauf sollten die Zahlungen dann für die 
Nachzügler sinken. Folgt man der Idee des CO2-Emissionshandels, wie sie oben skizziert 
wurde, würde dies durch den Übergang von der kostenlosen zu einer kostenpflichtigen 
Ausgabe von Zertifikaten (etwa durch Versteigerung) erreicht werden. Hierfür spricht 
nicht nur die hierdurch zu erreichende größere Anreizfunktion, sondern auch die Über-
legung, dass eine dauerhafte Subventionierung – etwa über das Jahr 2045 hinausge-
hend – das Verursacherprinzip verletzt und nicht gerechtfertigt werden kann. Spätes-
tens wenn sich eigenständige und aussichtsreiche Verwertungsketten für neue Produkte 
(wie aus Paludikulturen) etabliert haben, sollte die Förderung daher auslaufen.

Ergebnisbezogene Fördermaßnahmen als Option prüfen. Hinsichtlich der 
Ausgestaltung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) ist festzustellen, 
dass die meisten Programme bisher handlungsorientiert ausgestaltet sind, d. h. die 
Zahlungen erfolgen auf Basis der Umsetzung konkret definierter Maßnahmen (z. B. 
Flächenprämien). Dahinter steht die Annahme, dass die anvisierten Maßnahmen auch 
die erwünschten Umwelteffekte bewirken. Die wissenschaftliche Evidenz zeigt, dass 
AUKM zwar positive Auswirkungen haben,281 aber aufgrund der pauschalen Anreize ihr 
Potenzial lange nicht ausschöpfen.282 Ursächlich hierfür ist v. a. die oben schon mehr-
fach angesprochene Standortspezifizität von AUKM:283 Die unterschiedlichen Land-
schaftsstrukturen sowie die unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Betrie-
ben lassen unterschiedliche Intensitäten des Handelns erwarten, die durch 
handlungsbezogene Anreize nur schwer berücksichtigt werden können.

Bei ergebnisorientierten AUKM werden die Betriebe hingegen auf Basis von gemessenen 
Ergebnissen (z. B. eingesparten CO2-Emissionen bei Mooren, Beitrag zum Hochwas-
serschutz bei Auen) entlohnt.284 Ergebnisorientierte AUKM sind den handlungsorien-
tierten theoretisch überlegen, erfordern jedoch geeignete Indikatoren zur Überprüfung 
ihres Erfolgs und eine hinreichend genaue Erfolgsmessung und Kontrolle.285 Für die 
Prüfstellen zur Vergabe von Fördermitteln ist die systematische Messung der Ergebnis-
se daher eine große Herausforderung, sodass ergebnisorientierte AUKM immer noch 

279 Hirschelmann et al. (2013), S. 21; Schäfer et al. (2022), S. 55 ff.

280 SRU, WBBGR, WBW (2024), S. 39.

281 Vgl. Batáry et al. (2015).

282 Vgl. Jack et al. (2008); Paulus et al. (2022).

283 Vgl. Batáry & Tscharntke (2022).

284 Burton & Schwarz (2013).

285 White & Hanley (2016).
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eine Ausnahme sind.286 Zahlungen auf Basis von Ergebnisorientierung bedeuten aller-
dings zugleich Unsicherheit für die Betriebe, da sich das Ergebnis trotz Bemühungen 
aufgrund externer Faktoren nicht einstellen könnte. Hier könnte die Modellierung der 
Ergebnisse eine Alternative zu ihrer Messung darstellen.287 So wird man etwa bei den 
Treibhausgasemissionen aus wiedervernässten Mooren vor allem auf die Höhe des 
Wasserstandes abzielen, um so die Emissionen abzuschätzen, denn eine genaue Mes-
sung kann dann erst nachträglich vorgenommen werden. Festzuhalten ist: Insgesamt 
ist eine stärkere Ergebnisorientierung zwar anzustreben, aber hinsichtlich ihrer Prak-
tikabilität, des Aufwands und der Sicherheit mit Umsicht anzugehen.

Freiflächen-Agri-PV als zusätzliche Nutzungsoption ausbauen. Schließlich 
ist auch die Nutzung der wiedervernässten Flächen für Agri-PV eine aussichtsreiche 
Option für Ertragssteigerungen. Wenn naturschutzfachliche, boden- und wasserhaus-
haltsbezogene Aspekte berücksichtigt werden, erscheint die Nutzung mit Agri-PV-An-
lagen sowohl auf Moorstandorten als auch in Auen sinnvoll.288 Hier ist zu berücksichti-
gen, dass die Möglichkeiten von Freiflächen-PV bei Weitem noch nicht ausgeschöpft 
sind. Die Herausforderung liegt dabei in besonderer Weise darin, dass bodenschutz- 
und biodiversitätsbezogene Gefährdungen bei der Installation, dem Betrieb und dem 
Rückbau der Agri-PV-Anlagen und Leitungsinfrastruktur zu berücksichtigen sind.289 
Bund und Länder könnten in diesem Zusammenhang die Errichtung von Agri-PV-An-
lagen durch Vorrangflächen in der Raumordnung, vereinfachte Genehmigungsverfah-
ren sowie konkretisierende Verwaltungsvorschriften erleichtern und beschleunigen.

7.5 Auenwiederherstellung als Strategie für Klimaanpassung  
 und Biodiversitätsschutz

In Deutschland sind bereits zwei Drittel der ehemaligen natürlichen Überschwem-
mungsflächen verloren gegangen (s. Kapitel 3). Künftig ist aufgrund des Klimawandels 
mit veränderten Abflüssen und einer Zunahme von Extremereignissen, wie Starkregen 
und Hochwasser im Winter und Trockenheit und Dürren im Sommer, zu rechnen. Für 
die Klimapolitik spielen Fließgewässerökosysteme und Auen in zweierlei Hinsicht eine 
Rolle:290 Zum einen vermindern naturnahe aquatische Ökosysteme und Auen als Stoff-
senke Treibhausgasemissionen, indem Kohlenstoff im Auenboden (besonders in koh-
lenstoffreichen Böden, s. o.) und in der Vegetation gespeichert wird. Diese Leistungs-
fähigkeit von Auen wurde und wird jedoch durch den Ausbau von Fließgewässern, 
Eindeichungen und eine intensive Landnutzung in den Auen (v. a. für das Wachstum 
von Siedlungen und die Nutzung für Ackerland und Grünland) beeinträchtigt. Zum 
anderen können naturnahe Auen eine wichtige Rolle bei der Anpassung an den fort-
schreitenden Klimawandel spielen, da sie Hochwasser in der Fläche zurückhalten und 
den Abfluss des Wassers verlangsamen. Des Weiteren tragen intakte Auensysteme zu 
einer hohen biologischen Vielfalt bei. Eine naturnahe Entwicklung von Auensystemen 
und die Schaffung bzw. Rückgewinnung von Retentionsräumen sind daher ein bedeut-
samer Bestandteil der Anpassung an den Klimawandel sowie zur Erhaltung der bio-
logischen Vielfalt (s. Kapitel 3).

286 Herzon et al. (2018).

287 Bartkowski et al. (2021); Simpson et al. (2023).

288 LABO (2023); KBU (2023).

289 Ebd.

290 Dehnhard et al. (2015); Hansjürgens et al. (2017).
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In den Auen bestehen jedoch Flächenkonkurrenzen, die traditionell zu einem Verlust 
der Auenflächen durch Eindeichungen geführt haben. Der (private) Nutzen durch 
landwirtschaftliche Produktion oder die Ausweisung von Siedlungsflächen wurde häu-
fig höher eingeschätzt als der gesellschaftliche Nutzen des Auenerhaltes, da den 
Ökosystemleistungen intakter Auen oftmals kein ökonomischer Wert beigemessen 
wird. Eine Berücksichtigung verschiedener Ökosystemleistungen, wie Hochwasser-
schutz, Nährstoffrückhalt, biologische Vielfalt oder kultureller Leistungen, kann jedoch 
zu einer veränderten ökonomischen Bewertung führen und zusätzliche Argumente 
zum Schutz natürlicher Ökosysteme liefern.

Viele Autoren gehen allgemein davon aus, dass der Verlust der durch den Rückgang 
von Auen bereitgestellten Ökosystemleistungen insgesamt hohe gesellschaftliche Kos-
ten verursacht.291 Ökonomische Studien, die die Ökosystemleistungen von Auen in 
Deutschland bewerten, gibt es bisher jedoch nur wenige.292 Die meisten Studien befas-
sen sich mit dem Rückhalt von Stickstoff (N) in Auen293 oder dem Nährstoffrückhalt 
allgemein,294 den vermiedenen Schäden durch Deichrückverlegung295 oder den ökono-
mischen Werten vermiedener Treibhausgasemissionen;296 sie sind in der folgenden Ta-
belle 2 wiedergegeben.

Im Rahmen eines Vorhabens zur ökonomischen Bewertung naturverträglicher Hoch-
wasservorsorge (Deichrückverlegung) an der Elbe wurde in der Studie von Grossmann 
et al. gezeigt, dass u. a. die Wahl der Perspektive für das Ergebnis einer Kosten-Nut-
zen-Analyse entscheidend ist.297 Werden Maßnahmen einer Auenanbindung durch 
Deichrückverlegung allein aus Sicht des Hochwasserschutzes bewertet, ergibt sich ein 
unvollständiges Bild, weil andere Ökosystemleistungen außer Acht gelassen werden.298 
Ökonomisch betrachtet sind die Kosten der Deichrückverlegung bei einer solchen Be-
trachtung nämlich höher als die isoliert betrachtete Leistung für den Hochwasser-
schutz. Dieses Ergebnis wird auch von Bräuer zu ökonomischen Abschätzungen von 
Deichrückverlegungen an der Lahn bestätigt, wo die Vorteile des Hochwasserschutzes 
lediglich 20–40 Prozent der Projektkosten aufwiegen.299 Eine multifunktionale, ökosys-
tembasierte Perspektive, also unter zusätzlicher Berücksichtigung wesentlicher natür-
licher Leistungen der Auen, wie dem erhöhten Nährstoffrückhalt oder der Bedeutung 
des Auenlebensraumes für die biologische Vielfalt, führt demgegenüber zu Ergebnis-
sen, in denen der Nutzen überwiegt.

291 Ellwanger et al. (2012); BMU & BfN (2021); Barthelmes et al. (2021); Kaden et al. (2023).

292 Zusammenfassend: von Keitz et al. (2016); Hansjürgens et al. (2017).

293 Bräuer (2002); Dehnhardt et al. (2002).

294 Born et al. (2012), S. 157–164.

295 Grossmann et al. (2010); Born et al. (2012), S. 149–157.

296 Born et al. (2012), S. 165–168.

297 Grossmann et al. (2002).

298 Grossmann et al. (2010); von Keitz et al. (2016).

299 Bräuer (2002).
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Die ökonomische Perspektive, die sich auf die Bewertung von Nutzen und Kosten be-
zieht, kann als zusätzliches Argument für die Renaturierung von Auen angeführt wer-
den. Doch sie ist mit schwierigen Bewertungsfragen verbunden, weil Ökosystemleis-
tungen von renaturierten Auen oft nur mit großem Aufwand und erheblichen 
Unsicherheiten ermittelt werden können. Hinzu kommt, dass manche Nutzungsopti-
onen, weil sie aktuell nicht realisiert sind, nicht ausreichend als regionales Entwick-
lungskonzept wahrgenommen werden. Der Naturtourismus auf angeschlossenen 
Wasserwegen, etwa für Kanu- oder Bootsfahrten oder sportliche Aktivitäten, kann 
hierfür als Beispiel angesehen werden.

Tabelle 2: Studien zu ökonomischen Werten von Flussauen in Deutschland 

Studie    Durchgeführte Maßnahme Ökonomische Bewertung

Bräuer (2002)   Stickstoffretention in hessischen  12–40 Prozent der Kosten der 
     Gewässern durch  Projekte durch vermiedene 
     Deichrückverlegung  Hochwasserschäden gedeckt

Dehnhardt et al. (2002) Bereitstellung von 15.000 Hektar  Wert des Stickstoffrückhalts: 
     zusätzlicher Überschwemmungsfläche 8,7 Mio. Euro, entsprechend
     an der Elbe 520 Euro/Hektar

Born et al. (2012, S. 157–164)  Nährstoffretention in großen  Nährstoffrückhalt entspricht  
      deutschen Flussauen  500 Mio. Euro jährlich,  
     Ressourcenüberschuss (Wasser, Licht) entsprechend 128 bis 226 Euro/Hektar

Born et al. (2012, S. 149–157)  Hochwasserschutz: Schutz der  Vermögenswerte in den 
     Vermögenswerte in Flussauen Flussauen betragen ca. 300 Mrd. Euro

Grossmann et al. (2010) Bereitstellung von 35.000 Hektar  407 Mio. Euro Projektkosten steht
     Überflutungsflächen durch ein dreifach höherer gesellschaftlicher  
     Deichrückverlegung an der Mittleren Elbe  Nutzen gegenüber

Born et al. (2012, S. 165–168)  Speicherung von  Speicherung von
     Treibhausgasemissionen durch Auen,  2.532.000 Tonnen CO2-
     insb. auf Moorböden in Auen Äquivalenten entspricht bei einem 
       CO2-Preis von 100 Euro/Tonne 
      etwa 253 Mio. Euro
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8 Von der Partizipation zur Akzeptanz –  
Kulturwandel und Transformation

8.1 Voraussetzungen für eine breite Akzeptanz

Eine grundlegende Zustimmung zu Klimaschutz und Renaturierung ist in der Bevölke-
rung vorhanden.300 Man kann also davon ausgehen, dass die breite Mehrheit der Bevöl-
kerung in Deutschland eine Politik des Klimaschutzes, einschließlich des Schutzes von 
Mooren und Auen, befürwortet. Auch unter Landwirtinnen und Landwirten sind das 
Bewusstsein und die Bereitschaft groß, sich für Belange des Klima- und Biodiversitäts-
schutzes einzusetzen.301

Eine solche generelle Akzeptanz schließt aber nicht unbedingt die Einsicht in die damit 
verbundenen, konkreten Maßnahmen ein, v. a. wenn deutlich wird, dass damit auch 
Eingriffe in Eigentumsrechte und in wirtschaftliche Lebensgrundlagen verbunden 
sind. Studien zeigen, dass auch bei grundlegender Zustimmung zu Maßnahmen der 
Wiedervernässung und Renaturierung Bedenken und Widerstände v. a. bei einzelnen 
Nutzergruppen zu erwarten sind.302 Dies belegen auch neuere Befragungen, die auf die 
Biodiversität und auf Ökosystemleistungen abzielen.303 Eine erfolgreiche Transformation 
kann daher nur gelingen, wenn Stakeholder, Landbesitzende und Gewerbetreibende 
(Nutzende) sowie Anwohnende konkrete Maßnahmen zur Wiedervernässung und/
oder Renaturierung mindestens tolerieren und bestenfalls aktiv unterstützen.304

Generelle Akzeptanz für staatliche Maßnahmen oder Planungen erfordert nicht unbe-
dingt eine unvoreingenommene positive Einstellung oder Befürwortung der geplanten 
Vorhaben.305 Akzeptanz lässt sich in drei abgestufte Zustimmungsebenen unterglie-
dern: Toleranz, positive Einstellung und aktives Engagement.

Toleranz hat oft darin ihren Ursprung, dass das Thema als nicht wichtig genug einge-
schätzt wird, um sich damit auseinanderzusetzen, oder vom Einzelnen geglaubt wird, 
ohnehin nichts bewirken zu können. Eine positive Einstellung und ein aktives Engage-
ment für die konkrete Umsetzung von Klimaschutz-, Biodiversitätsschutz- und Rena-
turierungsmaßnahmen sind förderlich, aber im Sinne der Akzeptanz reicht es zunächst 
aus, wenn die geplante Maßnahme toleriert wird. Dann ist jedoch die Zustimmung im-
mer fragil und kann schnell kippen, wenn Belastungen, die mit einzelnen Maßnahmen 

300 Wolf et al. (2023); Zerbe (2019).

301 Mehring et al. (2023).

302 Von Ruschkowski (2009); Wiegleb & Lüderitz (2009).

303 Mehring et al. (2023).

304 Segert & Zierke (2004).

305 Becker & Renn (2019); Hildebrand & Renn (2019); Renn (2022).
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verbunden sind, spürbar werden oder von Gegnern der Maßnahme kommuniziert wer-
den. Deshalb ist zumindest eine positive Grundstimmung für eine stabile Akzeptanz 
notwendig. Damit eine einschneidende Veränderung in diesem Sinne Akzeptanz er-
hält, sind vier Voraussetzungen zu erfüllen.306

1. Orientierung und Einsicht: Einsicht in die übergeordnete Bedeutung und Notwen-
digkeit der Veränderung und der angestrebten Ziele und Mittel erhöht die Akzep-
tanz. Erforderlich sind transparente, möglichst vollständige Informationen über die 
Gründe und Argumente, die für diese Maßnahme sprechen, sowie ein offener Aus-
tausch über Alternativen und Argumente, die von den unterschiedlichen Akteuren in 
die Debatte eingebracht werden. Im Falle der Moore und Auen ist allen betroffenen 
Gruppen deutlich zu vermitteln, dass Moore und Auen eine wichtige Funktion für 
den Klima- und Biodiversitätsschutz erfüllen, deren ökologische wie auch deren 
langfristige ökonomische Vorteile die Verluste durch Nutzungsbeschränkungen bei 
Weitem ausgleichen.

2. Selbstwirksamkeit: Ablehnung resultiert aus der Vorstellung einer Beeinträchtigung 
des persönlichen Freiheitsspielraums und der Souveränität, z. B. bezüglich der Eigen-
tumsrechte und Nutzungsgewohnheiten, aber auch der eigenen Einkommensposi-
tion (s. Kapitel 7). Akzeptanz kann bei einer realen Chance auf Mitgestaltung, v. a. 
des Wie bei der Umsetzung der Maßnahmen entstehen. Als sehr wertvoll für einen 
Dialog darüber haben sich z. B. „Landschaftsspaziergänge“ erwiesen, die seit 2022 in 
Moor-Regionen in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt werden. Nutzenorien-
tierte Motive spielen bei der Wahrung der Selbstwirksamkeit, gerade bei der Wie-
dervernässung von Mooren und Renaturierung von Auen, eine wichtige Rolle. Wenn 
man hier Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet, werden die erforderlichen Maßnah-
men als Teil eines kollektiven Lern- und Umsetzungsprozesses erlebt, der nicht nur 
die eigene Nutzenposition verbessert, sondern auch als Souveränitätsgewinn gewer-
tet werden kann.307

3. Positive Kosten-Nutzen-Bilanz: Die geplanten Maßnahmen kommen einem selbst, 
einer hoch geschätzten Personengruppe oder der Allgemeinheit zugute. Informationen 
über Nutzen, Kosten und Risiken resultieren aus einer für die Betroffenen offenge-
legten Kosten-Nutzen-Bilanz. Zielkonflikte entstehen vorwiegend, wenn die betrof-
fenen Flächen ursprünglich land- oder forstwirtschaftlich, zur Erholung usw. ge-
nutzt werden. Hier können ökonomische Anreize (z. B. Business Cases) und 
Aufzeigung von Chancen (z. B. Erhöhung der Ökosystemleistungen) positiv wirken 
(s. Abschnitt 7.2). Bewährt haben sich auch Nutzergemeinschaften für multiple ex-
tensive Nutzung (etwa Landwirtschaft und Solaranlagen), bei denen Nutzenverluste 
durch Mehrfachnutzung ausgeglichen werden und gleichzeitig der ökologische 
Mehrgewinn weitgehend erhalten bleibt.

4. Identität: Zu Klimaschutzmaßnahmen sind umfangreiche Informationen wichtig, 
die einen Stellenwert der Maßnahme für die persönlichen (und betrieblichen) Zu-
kunftsvorstellungen und die Passgenauigkeit der Maßnahme in das Selbst- und 
Fremdbild der sozialen und kulturellen Umfelder der Beteiligten haben. Im Rahmen 

306 WPKS (2023).

307 Wiegleb & Lüderitz (2009), S. 460.
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von Wiedervernässungs- und Renaturierungsmaßnahmen sind hier Landschaftsbil-
der, bestehende Nutzungsformen und Eigentumsrechte von besonderer Bedeutung. 
Die künstlerische Auseinandersetzung mit Mooren und Auen kann emotionale An-
knüpfungspunkte für die Identität schaffen (z. B. „Sensing Peat“-Netzwerk).308

Um eine hohe Akzeptanz der Maßnahmen zu erreichen, ist es erforderlich, mit fakten-
basierten Informations-, Bildungs- und Kommunikationsangeboten auf alle vier Aspek-
te Bezug zu nehmen. Eine Sensibilisierung der Beteiligten sollte gerade im behandelten 
Fall in vertrauensbildenden Dialogformaten über den Klima- und Biodiversitätsschutz 
hinaus auch weitere, übergeordnete und verknüpfte Aspekte einbinden, wie z. B. die 
langfristige Sicherung von Wasserressourcen; Überbrückung von Ressourcenknappheit 
durch Produktion alternativer, nachhaltiger Baumaterialien; gemeinsame Zukunftsper-
spektiven für die Entwicklung der Moor- und Auenlandschaften.

Zu einer vermehrten Einsicht in die Sinnhaftigkeit und den gesellschaftlichen Nutzen 
von Schutzmaßnahmen für Moore und Auen gehören auch adressatengerechte Infor-
mationskampagnen. Im Rahmen der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) kann 
dieses Thema aufgegriffen und in den Gesamtkontext von Klimaschutz und Artenviel-
falt eingebaut werden.309 Zusätzlich können die systemischen Zusammenhänge zwi-
schen Mooren, Auen, Klima, Biodiversität und Wasserhaushalt viel stärker in den Bil-
dungsplänen, etwa im Fach Biologie oder Gemeinschaftskunde, integriert werden.

Positive Erfahrungen im Moorschutz wurden mit gut akzeptierten „Kümmerern“ ge-
macht. Diese sollten bei staatlichen oder halbstaatlichen Stellen mit Handlungsspiel-
räumen in Bezug auf Flächen etabliert werden, wie z. B. eine Stelle für Moormanage-
ment in der Liegenschaftsabteilung der Stadt Greifswald. Über diese zentrale Stelle 
erfolgten maßgebliche und standortspezifische Vorarbeiten, die Ende 2023 zur Verab-
schiedung einer ambitionierten kommunalen Moorschutzstrategie führten. Auch an-
dere Städte wie z. B. Malchin, aber auch Landkreise wie Osnabrück haben solche Moor-
managementstellen eingerichtet. Lokale Verbünde von Wasserversorgern, Wasser- und 
Bodenverband, Bauernverband und Schulen, wie z. B. beim Wasserwerk der Zukunft e. V., 
ermöglichen das Verständnis für unterschiedliche Perspektiven und das gemeinsame 
Entwickeln von lokalen Umsetzungsplanungen. Für die Wiedervernässung von Moo-
ren und die Renaturierung von Auen können solche neu geschaffenen Stellen das Wis-
sen bündeln und über einzelne Sektoren und Bereiche hinweg agieren.310

8.2 Differenzierung nach dem Mehrebenenmodell der Governance

Bei allen Maßnahmen ist es sinnvoll, Planungs- und Kommunikationsstrategien nach 
den Ebenen der Governance (EU, Bund, Land, Kommune) zu gliedern und Kommuni-
kationsprozesse auf die jeweils ebenenspezifischen Ziele auszurichten:311

• EU- und Bundesebene: Essenziell ist die plausible Vermittlung der übergeordne-
ten Gesamtstrategie, der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung der geplanten Maß-
nah men, des Zusammenhangs der Maßnahmen mit dem Klima- und Biodiversi täts-

308 https://www.sensingpeat.net

309 Eine umfassende Übersicht dazu gibt Feldmann (2020).

310 Vgl. SRU, WBBGR, WBW (2024).

311  Huget (2007); Renn (2020); Renn (2022); SRU, WBBGR, WBW (2024).
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schutz sowie der Notwendigkeit von Infrastrukturmaßnahmen als Vorausset zung 
für einen übergeordneten Moor- und Auenschutz. Die Ziele der Gesamtstrategie 
und deren geplante Umsetzung müssen für alle Akteure nachvollziehbar sein. Ein 
klarer, von allen relevanten gesellschaftlichen Gruppen getragener Plan zur Um-
setzung des Zieles, also hier zügige Moorwiedervernässung und Auenrenaturierung 
als wirksamer Klimaschutz, macht es Politik und Behörden bei der regionalen und 
kommunalen Umsetzung wesentlich leichter, Fragen nach der grundlegenden Not-
wendigkeit einer Maßnahme sowie dem übergeordneten und dem lokalen Nutzen 
zu beantworten. Eine wirkungsvolle Verständigung kommt nur zustande, wenn auf 
nationaler Ebene ein Konsens über die Ziele, Strategien und Maßnahmen des Klima-  
und Biodiversitätsschutzes besteht und dieser von den entsprechenden Stellen ver-
treten wird. Sonst paralysieren sich europäische, nationale und regionale Ebene bei 
der Umsetzung gegenseitig. Während der Konsens zwischen EU- und Bundesebene 
weitgehend gegeben ist, erschwert v. a. die widersprüchliche EU- und Bundespolitik 
in Bezug auf Moore und Auen die Kommunikation und Akzeptanz auf der regionalen 
und kommunalen Ebene, wenn Politiken nicht abgestimmt erfolgen (z. B. Klima- 
und Landwirtschaftspolitik).

• Landesebene: Die EU- und Bundesziele müssen auf Landesebene herunterge-
brochen werden, da anderenfalls eine Verantwortungsdiffusion droht und z. B. die 
Treibhausgasminderungen nicht konkret auf der Fläche verteilt und umgesetzt 
werden. Gleichzeitig gilt es, den generellen Nutzen und die Chancen, die Verein-
barkeit der Maßnahmen mit den wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Leit-
bildern der Region und auch die mögliche Diversifizierung des Landschaftsbildes 
in den Vordergrund zu rücken. Dies kann am besten auf der Ebene der einzelnen 
Bundesländer erfolgen, deren Rolle gerade bei der Wiedervernässung von Mooren 
und der Renaturierung von Auen zentral ist. Die auftretenden Belastungen, z. B. 
 Einschränkungen von Eigentumsrechten, sollten fair verteilt werden, damit die er-
forderlichen Maßnahmen nicht nur als ökologisch notwendig, sondern auch als sozial 
gerecht empfunden werden.

• Kommunale Ebene: Auf kommunaler Ebene gilt es, die Aspekte der Selbstwirk-
samkeit und der emotionalen Identifikation gezielt anzusprechen, z. B. über kon-
krete kommunale Ziele (klimaneutrale Kommune, naturnahe Regionalentwicklung). 
Die Maßnahmen sollten eine Souveränität der Menschen über ihre soziale und kul-
turelle Umgebung zulassen und unterstützen. Hier sind v. a. partizipative Planungs-
prozesse notwendig, um alle Stakeholder und betroffene Bürgerinnen und Bürger zu 
Mitgestaltenden der geplanten Veränderungen zu machen.

Es ist sinnvoll, die Kommunikation auf allen drei Ebenen parallel voranzutreiben und 
dabei fallspezifisch Schwerpunkte zu setzen, je nachdem, wo die Maßnahmen stattfin-
den. Dabei sollten alle Akteure mit den wesentlichen ökologischen, wirtschaftlichen, 
rechtlichen, politischen, gesellschaftlichen und individuellen Implikationen und Fol-
gen der geplanten Maßnahmen vertraut gemacht werden, um ein „Mitdenken“ und ein 
„Mainstreaming“ der Thematik in allen Bereichen zu initiieren.
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8.3 Notwendigkeit einer aktiven Bürgerbeteiligung

Wenn es um Vorhaben geht, die als mögliche Belastungen oder als Eingriffe von den 
direkt betroffenen Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen werden, ist es schwierig, 
allein durch Information und Kommunikation – selbst wenn sie in Form eines Dialogs 
stattfinden – eine breite Zustimmung zu erreichen.312 Wesentlich wirksamer ist es, von 
Maßnahmen betroffene Menschen zu Mitwirkenden zu machen und ihnen planerische 
Beteiligungschancen und damit Selbstwirksamkeit und Identität zu geben. Diese Her-
angehensweise geht von offenen Willensbildungsprozessen aus und überlässt es – in-
nerhalb der gesetzlichen Grenzen – den in den Prozess einbezogenen Beteiligten auf 
der Basis der eigenen Vorstellungen und Bewertungen neue, v. a. ökonomische (Ein-
kommens-)Optionen zu schaffen und bestehende zu bewerten. Bisher liegen wenige 
Erfahrungen mit über den gesetzlichen Rahmen hinausgehenden Bürgerbeteiligungen 
im Bereich Moorwiedervernässung und Auenrenaturierung vor (Box 6).

Box 6: Praktische Erfahrungen mit Bürgerbeteiligungen  
im Bereich Moorwiedervernässung

Im Rahmen des BMBF-Vorhabens „Vorpommern-Initiative Paludikultur“ fand 2012/13 ein Bürgerforum auf 

der moorreichen Insel Usedom statt. Aus 2000 per Zufallsverfahren ermittelten und eingeladenen Personen 

im Amtsbereich gab es einen Rücklauf von 1,5 Prozent, und 25 Personen diskutierten an drei Wochenenden 

die Zukunft der Bewirtschaftung des größten Moorgebiets der Region. Im Ergebnis wurde ein Bürgergutach-

ten („Zukunft des Thurbruchs – ein Leben mit dem Moor“) verfasst, der Presse vorgestellt und dem Umwelt-

minister des Landes Mecklenburg-Vorpommern überreicht. Das Bürgergutachten zeigte, dass Bürgerinnen 

und Bürger großes regionales Wissen haben, kreative Ideen zur Lösung von Problemen entwickeln können, 

die eine Vielzahl von Interessen berücksichtigen, und selbst bei schwierigen Konflikten einen Konsens fin-

den. Die Beteiligten wünschten sich bei Entscheidungen mehr Eigenverantwortung und Transparenz.313 Eine 

Moorwiedervernässung im konkreten Gebiet fand allerdings bis heute nicht statt und einige der am Gut-

achten beteiligten Bürgerinnen und Bürger, die sich mit hohem Engagement eingebracht hatten, hat diese 

Entwicklung enttäuscht. 

Die Möglichkeit, auf politische Entscheidungen direkt oder indirekt einwirken zu kön-
nen, schafft schon allein durch das Verfahren Identität314 und verändert durch die ein-
gebrachten unterschiedlichen Perspektiven den politischen Entscheidungsprozess. Ei-
nige Gründe, die bei komplexen und weitreichenden Maßnahmen wie bei der 
Moorwiedervernässung oder der Auenrenaturierung für eine stärkere Partizipation 
und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungsfindung sprechen, 
sind im Folgenden aufgeführt:315

• Erweiterung der Wissensbasis durch Einbeziehung von Menschen vor 
Ort: Zusätzlich zum systematischen Wissen der Fachleute und dem Prozesswissen 
der Entscheidungstragenden ist das Erfahrungswissen sowie das praktische Wissen 

312 Benighaus & Renn (2016); Zerbe (2019); Renn (2022).

313 Deickert & Schröder (2016).

314 Vgl. Fisch et al. (2010), S. 177.

315 Vgl. Radtke & Renn (2019); Renn (2020).
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vor Ort für den Planungsprozess von Bedeutung, v. a. bei lokalen Projekten.316 Eine 
Einbindung dieses Wissens kann helfen, die emotionale Identifikation der Betroff-
enen mit den geplanten Maßnahmen zur Wiederherstellung von Mooren und Auen 
zu verbessern.

• Erlangung von Informationen über die Verteilung der Präferenzen und 
Werte der betroffenen Bevölkerungsteile: Politische Entscheidungsträgerin-
nen und Entscheidungsträger können bei entsprechender Kenntnis der von den Be-
troffenen geäußerten Wünschbarkeit der zu erwartenden Folgen mögliche Zielkonf-
likte und Synergien (Ökonomie, Eigentum, Ökologie) besser abschätzen und in die 
eigene Urteilsbildung aufnehmen.317 Bestehende Handlungsoptionen können mit 
den Präferenzen der Akteure gespiegelt werden. Dadurch kann gezielt die wahrge-
nommene Risiko-Nutzen-Bilanz positiv beeinflusst werden.

• Gemeinsame Lösungsfindung durch faires Aushandeln von Interessen 
und Werten der Beteiligten: Die konfliktvermittelnde Funktion der Bürgerbe-
teiligung318 kann zu Lösungen bei Konkurrenzansprüchen und Zielkonflikten (z. B. bei 
Ansprüchen auf öffentliche Ressourcen durch Personen aus Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft, Naturschutz, Jagd, Tourismus) führen; hier wird indirekt die Selbstwirk-
samkeit der Akteure gestärkt.

• Feststellung einer normativ abgesicherten Grundlage: Die Herbeiführung 
kollektiver Entscheidungen319 über die Wiedervernässung von Mooren bzw. Auen-
renaturierung erfolgt nach einem diskursiven Austausch und der Prüfung von be-
gründeten Argumenten unter klaren und nachvollziehbaren Rahmenbedingungen. 
Alle Argumente müssen auf sachliche Richtigkeit, normative Schlüssigkeit und auf 
ihren Beitrag zum Gemeinwohl im Diskurs geprüft werden.320 Dadurch kommt es 
zu einer nachvollziehbaren Klärung der Zumutbarkeit von Maßnahmen für alle Be-
troffenen, also auch jenseits derer, die direkt an dem Diskurs teilnehmen. Zudem 
können auch Gruppen mit geringerer Organisationsfähigkeit bzw. die Interessen 
zukünftiger Generationen miterfasst werden, wenn die dazu geeigneten Formate wie 
Fokusgruppen, Bürgerräte, Anwaltsplanungsverfahren (dabei werden Fürsprecher 
für Interessen bestimmt, die im Diskurs nicht vertreten sind, etwa die kommenden 
Generationen) oder andere passende Formate eingesetzt werden. Das fördert den 
gerade heute so bedrohten sozialen Zusammenhalt und verspricht mehr soziale Ge-
rechtigkeit und Fairness.

• Element der Gestaltung der eigenen Lebenswelt:321 Die betroffenen Men-
schen erhalten die Möglichkeit, in Form von Selbstverpflichtungen oder von Verant-
wortungszuschreibungen Veränderungen in ihrer eigenen Umwelt herbeizuführen 
und damit zu Mitgestaltenden ihrer Umwelt zu werden. Dies stärkt ihre Selbstwirk-
samkeit und führt damit zu positiver Identifikation mit den Maßnahmen.

316 Raymond et al. (2010).

317 Quitzow et al. (2018).

318 Vgl. Roth (2014) S. 254 ff.

319 Webler & Tuler (2000).

320 Renn & Schweizer (2020).

321 Wiegleb & Lüderitz (2009); Schweizer (2017); Renn & Schweizer (2020).
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8.4 Bedingungen für eine erfolgreiche Bürgerbeteiligung

Die entscheidende Voraussetzung für den Erfolg von Partizipation ist die Bereitschaft 
der Politik und der Verwaltung, die Formen der Partizipation als Bereicherung der re-
präsentativen Demokratie durch Elemente einer deliberativen (als einer mit Diskur-
sen, Beratung und Teilhabe verknüpften) Demokratie anzusehen. Grundsätzliche Vor-
aussetzungen für ein Gelingen einer Ausgestaltung von Partizipationsverfahren, die in 
angepasster Form bei der Moorwiedervernässung und Auenrenaturierung eingesetzt 
werden können, sind:322

• Fairness und Lernbereitschaft: Alle am Prozess teilnehmenden Personen 
werden nach nachvollziehbaren Gesichtspunkten frühzeitig ausgewählt und können 
innerhalb des Verfahrens gleiche Rechte und Pflichten beanspruchen. Sie sind sich 
der Verantwortlichkeit ihrer Funktion bewusst. Eine Bereitschaft voneinander zu 
lernen ist Voraussetzung. Die Teilnahme ist freiwillig und kann ohne Angabe von 
Gründen ausgesetzt werden.

• Kompetenz: Das notwendige Fachwissen zur Beurteilung von Folgen und Ne-
benfolgen von Entscheidungsoptionen sowie die notwendigen juristischen und 
politischen Kontextbedingungen werden allen Teilnehmenden zugänglich gemacht. 
Es bestehen klare Regeln der Gesprächsführung, und alle formalen Anforderungen 
an Kommunikations- und Verfahrensabläufe werden anschaulich und nachvollzieh-
bar vermittelt.

• Legitimation: Die politisch Verantwortlichen gewähren den Teilnehmenden ein-
en Vertrauensvorschuss und eröffnen ihnen im Rahmen des rechtlich und politisch 
Möglichen eigene Handlungsspielräume. Dazu gehört z. B. eine verbindliche Zu-
sicherung, die Ergebnisse eines Beteiligungsverfahrens konstruktiv zu prüfen und 
später gegebenenfalls notwendige Abweichungen von erzielten Ergebnissen zu be-
gründen.

• Effizienz: Die Teilnehmenden des Verfahrens benötigen ein klares Mandat, das sie 
innerhalb eines begrenzten Zeitraumes erfüllen können. Der erwartete positive Ef-
fekt und Aufwand der Beteiligung müssen für alle Involvierten in einem akzeptablen 
Verhältnis stehen.

• Neutralität des Moderierenden: Die Kompetenz des Moderierenden zu einer 
sachlich fundierten, unparteiischen und konstruktiven Gesprächsführung muss ge-
währ leistet sein.

• Ergebnisoffenheit: Das Verfahren muss ergebnisoffen sein, Potenziale für neue 
Lösungen bieten bzw. zumindest akzeptable Belastungen umfassen (z. B. standort- 
und situationsgerechte Business-Case-Möglichkeiten).

• Öffentliche Resonanz: Es wird sichergestellt, dass das Verfahren und seine 
Ergebnisse entsprechende Aufmerksamkeit in der breiten Bevölkerung finden und 
durch die Abdeckung geeigneter Formate zielgruppengerecht für alle Beteiligten 
transparent sind (Informationsveranstaltungen, Beratung, digitale Medien).

• Anschlussfähigkeit: Die Ergebnisse werden in den politischen Entscheidungs-
prozess eingebracht und dort unter Beachtung rechtlicher Bestimmungen umgesetzt.

322  Benighaus & Renn (2016); Renn (2020).
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Werden die oben genannten Prinzipien bei Verfahren mit Partizipation beachtet, führt 
dies zu einer hohen Identifikation der Beteiligten mit dem Entscheidungsfindungspro-
zess und dessen Ergebnissen. Dies dürfte eine ganz wesentliche Voraussetzung sein, 
um die Ziele des Moor- und Auenschutzes in Deutschland zu erreichen. Auch wenn 
nicht alle Entscheidungen auf breite Zustimmung stoßen, sind in jedem Falle die Posi-
tionen der Akteure und der politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungs-
träger nachvollziehbar. Eine Verständigung bei unterschiedlichen Wissens-, Interes-
sen- und Präferenzbekundungen wird dadurch unterstützt. Ein Konsens oder zumindest 
ein Kompromiss bei der Entscheidungsfindung wird unter diesen Umständen unter 
allen beteiligten Akteuren wahrscheinlicher.

Über die oben dargestellten Partizipationsverfahren hinaus können Maßnahmen in Be-
zug auf alle Beteiligten sinnvoll sein. Dazu bedarf es einer Akteursfeldanalyse. Eine 
solche wurde erstmals 2014/15 in Vorpommern für die Umsetzung von Paludikultur 
durchgeführt und umfasste mehr als 30 Akteursgruppen.323 Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Partizipationsmöglichkeiten und -chancen der gesellschaftlichen Akteure im 
Aktionsbereich komplexer und v. a. sektor-übergreifender Politikfelder324 sind:

• Frühzeitige Einbeziehung der Beteiligten (u. a. Eigentümer und Nutzende) in die 
Planung bei komplexer Ausgangssituation: Dabei geht es v. a. um die Klärung der 
Hintergründe und Ziele, um weitreichende, langfristige Planungen und politische 
Entscheidungen mit Bindungskraft zu ermöglichen.325

• Breiter Spielraum für die Partizipation: Um Vertrauen zwischen allen am partizipa-
tiven Verfahren Beteiligten zu schaffen, sollte ein an den Möglichkeiten und Ziel-
en ausgerichteter, weit gefasster, aber innerhalb der rechtlichen und politischen 
Rahmenbedingungen realisierbarer Entscheidungsspielraum für die Beteiligung an 
der Entscheidung festgelegt sein. Die Rahmenbedingungen für das Verfahren müs-
sen transparent kommuniziert werden.

• Kombination geeigneter Formate in abgestimmten Verfahrensschritten: Um der 
Pluralität der Gesellschaft und der Komplexität der Maßnahmen gerecht zu werden, 
sollten bei weitreichenden Entscheidungen verschiedene geeignete partizipative 
Verfahren bezüglich der Wissensbereitstellung, des Interessenausgleichs, der fairen 
und wertgerechten Abwägung und der Präferenzermittlung kombiniert werden.326

• Vorrang der Transparenz: Bei komplexen Beteiligungsstrukturen besteht zuneh-
mend die Gefahr der Intransparenz. Die verschiedenen Partizipationsformate, wie 
z. B. Verhandlungen zwischen Akteuren, etwa Vertretende der Landwirtschaft, des 
Naturschutzes, der Siedlungswirtschaft und zivilgesellschaftlicher Organisationen, 
sollten so öffentlich wie möglich sein.327 Nötige vertrauliche Gespräche und Verhan-
dlungen erhalten Akzeptanz durch eine öffentliche Begründung der Ausnahme. 

323 Kleinhückelkotten & Neitzke (2016).

324 Vgl. Renn et al. (2013); Renn (2021).

325 Vgl. VDI (2013); VDI (2014).

326 Vgl. Nanz & Fritsche (2012); OECD (2020).

327 Vgl. National Research Council (2008).
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• Professionalisierung der Prozesssteuerung und -begleitung: Wichtig ist die Ein-
bindung von professioneller Begleitung (d. h. Dienstleister für Prozesssteuerung) 
für die Durchführung komplexer Partizipationsverfahren, um eine funktionale und 
zielführende Strukturierung, Kombination, Steuerung, Moderation und Mediation 
zu gewährleisten.328

• Durchführung einer praxisorientierten Partizipationsforschung: Inzwischen liegt 
fundiertes Wissen über Partizipationsverfahren, deren Wirkung in einer repräsen-
tativen Demokratie, deren theoretischer Analyse, normativer Begründung und 
praktischer Umsetzung vor. Allerdings sind empirische und praxisorientierte Unter-
suchungen im Politikfeld Natur- und Klimaschutz begrenzt; dies gilt v. a. für Natur-
schutzprojekte und insbesondere für die Wiedervernässung von Mooren und Rena-
turierung von Auen.329

• Aufbau von partizipativer, mediativer und kommunikativer Kompetenz bei Be-
hörden und Vorhabenträgern: Damit Transformationsprozesse auch erfolgreich und 
zeitgerecht verlaufen, müssen Behörden und Vorhabenträger eigene Kapazitäten für 
erfolgreiche Aushandlungsprozesse (Mediation) sowie für Kommunikation, Öffent-
lichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung aufbauen.

Vorhaben, die eine erhebliche Wirkung auf Eigentumsrechte oder die eigene Lebens-
welt der Bürgerinnen und Bürger haben, müssen umfassend mit den betroffenen 
Stake holdern und der betroffenen Bürgerschaft ausgehandelt und gegenüber der Öf-
fentlichkeit kommunikativ und partizipativ begleitet werden. Sorgen um unerwünsch-
te Nebenwirkungen, wie Mückenplagen, Vernässung von Kellern oder Wertverlust von 
Flächen, verlangen fachlich fundierte Antworten und vertrauensbildende Dialogforma-
te. Bestehen in einer Region tatsächliche oder auch nur befürchtete Beispiele für einge-
tretene oder mögliche individuelle Schäden, muss eine Beschwerdestelle, z. B. beim 
Land, eingerichtet werden, die diese Anliegen aufnimmt und bearbeitet.

328 Vgl. Moore (2014), S. 27f., sowie Cummins (2013).

329 Vgl. Verkamp & Tillmann (2014).
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9 Handlungsempfehlung:  
Das Wasser in der Landschaft halten

Klimaneutralität und nachhaltiger Biodiversitätsschutz sind ambitionierte politische 
Ziele, zu denen Art. 20a Grundgesetz sowie eine Vielzahl europäischer Rechtsakte und 
internationaler Abkommen Deutschland verpflichten. Um sie zu erreichen, ist ein 
grundlegendes Umdenken im Management von Wasserressourcen in der Landschaft 
notwendig. Hierfür sind der Stoffhaushalt mit Blick auf den Kohlenstoffkreislauf und 
der Nährstoffrückhalt zu verbessern, standorttypische Lebensräume und -gemein-
schaften zu fördern und eine Anpassung an die Zunahme von Extremereignissen, wie 
Dürren und Hochwasser, vorzunehmen.

Trockengelegte Moore sind starke Treibhausgasquellen, nasse und vitale Moore hinge-
gen Senken. Um Klimaneutralität zu erreichen, müssen deshalb mehr als eine Million 
Hektar trockengelegte Moore in Deutschland vernässt werden. Im Schnitt entspricht 
dies einer Fläche von etwa 50.000 Hektar pro Jahr. Zurzeit werden jedoch nur etwa 
2.000 Hektar pro Jahr wiedervernässt. Aus diesem Grund sollen nach Plänen der 
EU-Kommission die Mitgliedstaaten mit der Verordnung zur Wiederherstellung der 
Natur explizit auch zur Renaturierung und Wiedervernässung von Mooren angehalten 
werden (mit abgestuften Zielvorgaben bis 2050). Schon seit dem Jahr 2000 verpflich-
tet die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) die Mitgliedstaaten, einen guten 
ökologischen Zustand oder ein gutes ökologisches Potenzial für alle Gewässer bis spä-
testens 2027 wiederherzustellen; derzeit liegt Deutschland bei nur 9 Prozent. Die Re-
naturierung von Auen nimmt hier eine Schlüsselrolle ein und ist zugleich eine wichtige 
Maßnahme zur Wiederherstellung guter Erhaltungszustände bei Arten und Habitaten, 
zu denen die Vogelschutz- (2009) und die Fauna-Flora-Habitat (1992)-Richtlinien 
Deutschland verpflichten.

Um die ökologischen Ziele zu erreichen, hat die Bundesregierung verschiedene Strate-
gien und Aktionsprogramme beschlossen, wie die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, 
die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt, die Moorschutzstrategie, die Torfmin-
derungsstrategie und das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK).

Die Bewältigung all dieser Aufgaben ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, 
zu der viele Institutionen und Akteure beitragen, und die eine Vielzahl staatlicher Maß-
nahmen, aber auch gesellschaftlicher und privater Veränderungen erfordert. Hierzu 
empfehlen wir:
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• Rechtliche Ziele für Bund und Länder konkretisieren und terminieren sowie den 
Rechtsrahmen nachbessern, um sowohl alle kurzfristig zu erzielenden Verbesse-
rungen zu realisieren als auch für die mittel- bis langfristige Wiedervernässung 
von Mooren und die Renaturierung von Auen rechtzeitig effektive Verfahren und 
Maßnahmen einzuleiten;

• Umweltschädigende Subventionen abschaffen bzw. umwidmen, ökonomische An-
reize für die Bereitstellung von Ökosystemleistungen setzen und neue Wertschöp-
fungsketten aufbauen, um alternative Einkommensmöglichkeiten zu generieren;

• Zuständigkeiten eindeutig klären sowie die notwendigen Kapazitäten auf allen 
beteiligten Verwaltungsebenen für die Akteure auf- und ausbauen;

• Einen Bewusstseinswandel unterstützen, der zu einem besseren Verständnis für 
einen intakten Landschaftswasserhaushalt bei den Beteiligten beiträgt und zugleich 
eine Teilhabe und Mitgestaltung bei der Entwicklung von Lösungsoptionen gewährt;

• Vorhandenes System- und Handlungswissen bündeln, integrieren und weiter-
entwickeln.

Viele Maßnahmen sind schnellstmöglich und parallel zu ergreifen und umzusetzen. 
Die Aufgaben verteilen sich auf mehrere Governance-Ebenen und zahlreiche Akteure 
(Abb. 15). Die Hauptverantwortung für die Umsetzung der ökologischen Zielsetzungen 
liegt verfassungsrechtlich bei den Bundesländern, die zugleich möglichst gut auch die 
regionalen Entscheidungstragenden (Kommunen, Verbände, Vorhabenträger, Land-
eigentümer und -nutzende) in ihre Entscheidungen und Aktivitäten einbeziehen soll-
ten. Dies erfordert eine entsprechende Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, der 
Betroffenen und der allgemeinen Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung der Wiederher-
stellungsprogramme und den konkreten Einzelentscheidungen.
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Abbildung 15: Übersicht zu den Empfehlungen, den anstehenden Aufgaben und zur konkreten Verantwortung von 
Kommunen, Ländern, Bund und EU (ausführliche Darstellung: s. u.)
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9.1 Rechtliche Ziele schärfen und Rechtsrahmen verbessern

Rechtliche Rahmenbedingungen: 
die Empfehlungen auf einen Blick

• Ziele und Zwischenziele zur Wiedervernässung von Mooren und Renaturierung  
von Auen für den Bund und die Länder definieren sowie terminieren.

• Länder zur Aufstellung von Wiederherstellungsprogrammen verpflichten,  
um die Zielvorgaben zu operationalisieren.

• Behördenübergreifende Taskforces auf Länderebene etablieren.
• Rechtliche Vorgaben zur Nutzung von Mooren und Auen anpassen.
• Rechtliche Instrumente, Verfahren und Institutionen verbessern.
• Standardvorgaben entwickeln, um behördliche Verfahren zu beschleunigen.
• Erforderliche Planfeststellungsverfahren zeitnah einleiten.

In Anbetracht des Umfangs und der Dringlichkeit großflächiger Wiedervernässungen 
von Mooren und Renaturierungen von Auenzum Erreichen der verfassungs-, europa- 
und völkerrechtlichen Ziele bedarf es einer diesbezüglichen ausdrücklichen Veran-
kerung als gesetzliche Aufgabe von Bund und Ländern sowie einer Optimierung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen und Instrumente, damit die erforderlichen Verfah-
ren von Bund und Ländern rechtzeitig eingeleitet und die darin festgelegten Maßnah-
men effektiv ausgestaltet werden.

Ziele und Zwischenziele zur Wiedervernässung von Mooren und Renaturie-
rung von Auen für den Bund und die Länder definieren sowie terminieren. 
Die Erfahrungen bei der Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäi-
schen Union und der EU-Wasserrahmenrichtlinie (2000) zeigen, dass es auch für die 
Wiedervernässung von Mooren und die Renaturierung von Auen für jedes Bundesland 
neben einer gesetzlichen Aufgabenfestlegung auch konkreter und zeitlich festgelegter 
Zielvorgaben bedarf, die unter Einbeziehung der Länder bundesrechtlich (z. B. im Bun-
desnaturschutzgesetz) festzulegen sind. Die Ziele sind – ähnlich wie bei den Zielen zur 
Beförderung der Windkraft an Land – quantitativ und qualitativ für jedes Bundesland 
zu definieren. Es empfiehlt sich, auch Zwischenziele festzulegen. Der nationale Wieder-
herstellungsplan zur Umsetzung der geplanten EU-Verordnung zur Wiederherstellung 
der Natur bietet für die Bestimmung der Ziele sowohl für Moore als auch für Auen einen 
geeigneten Rahmen.

Länder zur Aufstellung von Wiederherstellungsprogrammen verpflichten, 
um die Zielvorgaben zu operationalisieren. Um das Erreichen der bundes-
rechtlich festzulegenden Ziele abzusichern und ihre Umsetzung zu operationalisieren, 
empfiehlt es sich, die Länder bundesrechtlich zur Aufstellung von Wiederherstellungs-
programmen zu verpflichten. In diesen Programmen sollten die Länder angehalten 
werden, die erforderlichen Gebiete für eine Moorwiedervernässung bzw. eine Auenre-
naturierung räumlich zu bestimmen sowie die erforderlichen rechtlichen und prakti-
schen Maßnahmen zu ermitteln, zu priorisieren und festzulegen. Zudem sollten auch 
schnell realisierbare Maßnahmen anhand einheitlicher Kriterien identifiziert werden. 
Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen in Schutzgebieten sowie in Gebieten mit einer 
hohen Bereitschaft der Grundeigentümer und Pächter (z. B. bei Grenzertragsstandorten), 
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kurzfristig auf alternative Nutzungen überzugehen oder in einen Flächentausch ein zu-
willigen. Einfach umzusetzende Maßnahmen bieten die Chance, Erfolge rasch sichtbar 
zu machen und daraus für großräumige Umsetzungsmaßnahmen zu lernen.

Über den Stand der Umsetzung der Programme ist der Öffentlichkeit und dem Bund in 
bundesrechtlich festzulegenden Abständen (z. B. alle 3 Jahre) zu berichten, damit Fort-
schritte sichtbar sowie Defizite zeitnah erkannt werden. Die Programme zur Wieder-
herstellung von Mooren und Auen sind anhand dieser Fortschrittsberichte anzupassen 
und, sofern die Länder die bundesrechtlich festgelegten Zwischenziele verfehlen, durch 
geeignete Maßnahmen zu ergänzen.

Behördenübergreifende Taskforces auf Länderebene etablieren. Für die Auf-
stellung und Durchführung der Wiederherstellungsprogramme wird empfohlen, auf Lan-
desebene übergreifende Taskforces einzurichten, die (möglicherweise gemeinsam mit 
der regionalen Agentur für Natürlichen Klimaschutz, die über das Aktionsprogramm 
Natürlicher Klimaschutz etabliert werden soll) Gebiete für Wiedervernässungen und 
Auenrenaturierungen identifizieren, Umsetzungsmaßnahmen bestimmen und die erfor-
derlichen Verfahren einleiten sowie Beschleunigung erwirken sollen. Aufgrund der langen 
Verfahrensdauer bei Planfeststellungen und Schutzgebietsausweisungen sowie ihrer prak-
tischen Implementation ist ein zeitnahes, konzentriertes Vorgehen der Länder und ihrer 
Behörden erforderlich. Im Rahmen der Taskforces sollten auch Vertreter der betroff enen 
Grundeigentümer und Landnutzenden sowie auch Umweltverbände beteiligt werden.

Rechtliche Vorgaben zur Nutzung von Mooren und Auen anpassen. Sowohl 
die Nutzung von entwässerten als auch von wiedervernässten Moor- und renaturierten 
Auenflächen sollte bundesrechtlich entsprechend den Erfordernissen des Klima schutzes 
geregelt werden. Zu empfehlen ist u. a.:

• die erlaubnisfreie Gestattung der gewöhnlichen Bodenentwässerung landwirtschaft-
lich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzter Grundstücke in § 46 Abs. 1 Nr. 
2 WHG zu streichen und eine Erlaubnis bei Moor- und Auenflächen nur in Aus-
nahmefällen vorzusehen;

• Regelungen für den erforderlichen Rückbau vorhandener Entwässerungsgräben 
und Drainagen zu erlassen;

• Torfabbau innerhalb einer Übergangsfrist zu untersagen und – wie beim Kohleaus-
stieg – die Umstrukturierung der betroffenen Unternehmen (z. B. hin zur Erzeugung 
neuer Produkte auf Basis von Paludikulturen) zu fördern (s. Abschnitt 9.2);

• die ackerbauliche Nutzung von Moorstandorten und dynamischen Auenflächen nur 
noch für eine zu bestimmende Übergangszeit zu gestatten und damit den betroffenen 
Eigentümern und Landnutz enden eine klare Transformationsperspektive inklusive 
einer ausreichenden Förderung zu geben;

• die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf wiedervernässten, bis dahin landwirt-
schaftlich intensiv genutzten Flächen außerhalb von Schutzgebieten und gesetzlich 
geschützten Biotopen gesetzlich bis zu einer festgelegten Größe ohne besondere 
Genehmigungsanforderungen zu gestatten und dar über hinaus nur einem beschleu-
nigten und vereinfachten Genehmigungsverfahren zu unterwerfen.

Rechtliche Instrumente, Verfahren und Institutionen verbessern. Der Bund 
sollte einen stabilen Rechtsrahmen für die Wiedervernässung von Mooren und die Re-
naturierung von Auen schaffen und verzögernde Hemmnisse sowie Rechtsunsicher-
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heiten weitestgehend minimieren. Insbesondere sind umfassende, rechtlich eindeutige 
Möglichkeiten für Planfeststellungsverfahren zur Wiedervernässung bzw. Renaturie-
rung großflächiger Moore und Auen zu schaffen. Dies kann entweder durch eine ent-
sprechende Erweiterung beim wasserrechtlichen Gewässerausbau in § 67 WHG erfol-
gen oder im Natur- bzw. Klimaschutzrecht. Im Naturschutzrecht könnte eine solche 
Verfahrensmöglichkeit zugleich die Etablierung von Biotopverbünden einbeziehen. 
Aufgrund ihrer Abweichungskompetenzen in Art. 72 Abs. 3 GG könnten auch die 
Länder in ihren Naturschutz- oder Wassergesetzen entsprechende Planfeststellungs-
verfahren vorsehen, aber auch vom Bundesrecht abweichende Regelungen treffen. 
Darüber hinaus ist zu empfehlen, bei den wasser- und naturschutzrechtlichen Schutz-
gebietskategorien die Wiedervernässung von Mooren und die Renaturierung von Auen 
ausdrücklich als Ziele aufzunehmen sowie die Vorkaufsrechte der öffentlichen Hand 
im Naturschutzrecht auf degradierte Moor- und Auenflächen zu erweitern. 

Im Wasserverbandsgesetz des Bundes sind die Aufgaben der Wasser- und Bodenver-
bände um die Wiedervernässung von Mooren und die Renaturierung von Auen zu 
erweitern. Um verbandsinterne Konflikte unter den Mitgliedern (u. a. Grundstücks-
eigentümer) zu mindern, sind diese Aufgaben öffentlich zu finanzieren, und den Ver-
bänden ist nach Möglichkeit ein Recht zur Gewährung von Kompensationszahlungen 
zu gewähren. Alternativ könnten auch neu einzurichtende Moor- und Auenverbände 
diese Aufgaben übernehmen. Zu erwägen ist, ob Flächenagenturen, die in den meisten 
Bundesländern etabliert wurden, hierfür infrage kommen.330

Standardvorgaben entwickeln, um behördliche Verfahren zu beschleunigen. 
Um die Verfahren zu beschleunigen und rechtliche Unsicherheiten zu verringern, soll-
te der Bund gemeinsam mit den Ländern Verordnungs- oder Verwaltungsvorschriften 
für die Wiedervernässung von Mooren und die Renaturierung von Auen erlassen, wie 
es z. B. im Baurecht mit der Baunutzungsverordnung oder im Immissionsschutzrecht 
mit Verordnungen und Technischen Anleitungen schon seit Jahrzehnten etabliert ist. 
Insbesondere ist zu empfehlen, ähnlich wie in der Baunutzungsverordnung verschie-
dene Kategorien von Moor- und Auengebieten mit entsprechend entschädigungslos 
zu duldenden Inhalts- und Schrankenbestimmungen zu definieren, um behördliche 
und gerichtliche Einzelfallprüfungen über die Zumutbarkeit von Beschränkungen des 
Grundeigentums und der Berufsausübungsfreiheit im Einzelfall zu vereinfachen und zu 
reduzieren. Bundesweite Regelungen oder Standards zum Ankauf und Tausch von Flä-
chen, zu finanziellen Kompensationen in Härtefällen, zu Enteignungen und zur öffent-
lichen Flächenbevorratung würden ein einheitliches Vorgehen der verschiedenen Län-
der und Behörden befördern, ungerechtfertigte Ungleichhandlungen sowie gerichtliche 
Verfahren verringern und so Wiedervernässungen und Renaturierungen beschleuni-
gen. Die Verwaltungsvorschriften sollten anhand praxiserprobter Vorgehensweisen 
aus erfolgreichen Wiedervernässungs- und Renaturierungsprojekten entwickelt und in 
einer bundesweiten Datenbank dokumentiert werden (s. auch Abschnitt 9.5).

Erforderliche Planfeststellungsverfahren zeitnah einleiten. Ein wesentliches 
planerisches Instrument zur Wiedervernässung von Mooren und Renaturierung von 
Auen sind Planfeststellungsverfahren (u. a. nach §§ 67–71a WHG, §§ 12-21 WaStrG, § 41 
FlurbG). Sie ermöglichen den staatlichen Instanzen, rechtsverbindlich Art und Maß der 
Nutzung von Flächen als grundsätzlich entschädigungslose Inhalts- und Schranken-

330 Ausführlicher dazu SRU, WBBGR, WBW (2024).
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bestimmung festzulegen sowie private Flächen anzukaufen oder im Ausnahmefall auch 
gegen Entschädigung zu enteignen. Flurbereinigungsverfahren ermöglichen zudem 
den Eintausch öffentlicher Flächen innerhalb eines größeren Gebiets sowie die Ver-
teilung von Landverlusten aufgrund öffentlicher Flächeninanspruchnahmen auf einen 
größeren Kreis von Landeigentümern und Landnutzenden. Bund und Länder sollten 
dafür öffentliche Flächen als Tauschflächen vorhalten, möglichst ankaufen und v. a. 
nicht weiter durch z. B. die Bodenverwertungs- und -verwaltung GmbH in den ost-
deutschen Bundesländern privatisieren. Planfeststellungs- und Flurbereinigungsver-
fahren eröffnen umfangreiche Möglichkeiten der Beteiligung von betroffenen Eigen-
tümern und Bewirtschaftenden, Trägern öffentlicher Belange und Umweltverbänden. 
Es ist zu prüfen, inwieweit diese modernisiert werden können, um die Verfahren zu 
beschleunigen und stärker die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger zu berücksich-
tigen (s. Abschnitt 9.4).

Insgesamt ist allerdings eine Beschleunigung der rechtlichen Verfahren nur einge-
schränkt möglich, da die meisten bestehenden Verfahrensvorgaben (u. a. Umweltprü-
fung, Beteiligungsschritte, gerichtliche Überprüfungsmöglichkeiten) verfassungs- und 
europarechtlich vorgegeben sind. Umso wichtiger ist es daher, mit den Planfeststel-
lungs- und Flurbereinigungsverfahren unverzüglich zu beginnen, möglichst vor 2030. 
Entscheidend für die Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 ist zudem, dass die Lan-
desregierungen und Kommunen ausreichende administrative Personalkapazitäten für 
die rechtliche Umsetzung und die erforderlichen Verfahren bereitstellen. Nur so lässt 
sich die Vielzahl von Verfahren in der gebotenen Geschwindigkeit durchführen (s. Ab-
schnitt 9.3). Zugleich sollten EU, Bund und Länder die wirtschaftlichen Einkommens-
möglichkeiten in wiedervernässten Mooren und renaturierten Auen weiter verbessern, 
um die Akzeptanz der damit einhergehenden Aktivitäten zu erhöhen und rechtlichen 
Auseinandersetzungen vorzubeugen (s. Abschnitt 9.2).

9.2 Kontraproduktive Subventionen abschaffen, ökologische Leistungen  
 honorieren und Wertschöpfungsketten aufbauen

Ökonomische Anreize und sozialverträglicher Umbau:  
die Empfehlungen auf einen Blick

• Subventionen für eine auf Entwässerung beruhenden Landbewirtschaftung  
abschaffen und ökologische Leistungen honorieren.

• Bestehende Ermessensspielräume für Moor- und Auenprogramme ausschöpfen.
• Finanzierung von Moor- und Auenprogrammen durch Bund und Länder  

langfristig sichern.
• Ökologische Leistungen honorieren und die Gemeinsame EU-Agrarpolitik  

umgestalten.
• Fördermaßnahmen degressiv ausgestalten und verbindlich an Beratung knüpfen.
• Standortangepasste, wirtschaftlich tragfähige Geschäftsmodelle unterstützen  

und infrastrukturelle Voraussetzungen schaffen.
• Biomassepotenzial auf Moor- und Auenstandorten ausschöpfen und  

Freiflächen-Agri-PV auf landwirtschaftlich degradierten Standorten etablieren.
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Subventionen für eine auf Entwässerung beruhenden Landbewirtschaf-
tung abschaffen und ökologische Leistungen honorieren. Eine Fortsetzung 
der bestehenden, auf Entwässerung basierenden Subventionierung ist aufgrund ihrer 
Klima- und Umweltschäden aus gesamtwirtschaftlicher Sicht untragbar. Bisherige mit 
Entwässerung einhergehende Fördermaßnahmen, die trotz des Wissens um den Wert 
von Mooren und Auen gewährt werden, sind mit einer Übergangsfrist abzuschaffen, 
weil sie die Ziele des Klima- und Biodiversitätsschutzes durch kontraproduktive An-
reize gefährden. Gleichzeitig sind die vielfältigen ökologischen Leistungen renaturier-
ter Standorte angemessen zu fördern, um die nötige Sicherheit für ein angemessenes 
Einkommen bei Eigentümern und -nutzenden auf nassen Moor- und Auenstandorten 
herzustellen. 

Bestehende Ermessensspielräume für Moor- und Auenprogramme aus-
schöpfen. Bestehende Ermessensspielräume für Fördermaßnahmen, die der Wieder-
vernässung von Mooren und Renaturierung von Auen dienen, sollen möglichst ausge-
schöpft werden. Die verantwortlichen Stellen (v. a. in den Bundesländern und ihren 
nachgelagerten Landesbehörden) sollen entsprechende Richtlinien, Interpretationshil-
fen und Auslegungsgrundsätze zugunsten einer Wiederherstellung nasser und feuch-
ter Gebiete zeitnah vorlegen. Behörden, die diese Dokumente in ihrer täglichen Arbeit 
nutzen, sollen zudem ermutigt werden, diese im Sinne des Moor- und Auenschutzes 
auszulegen. Dabei sollte eine hohe Flexibilität im Sinne der Moor- und Auenvorhaben 
gewährleistet sein.

Finanzierung von Moor- und Auenprogrammen durch Bund und Länder 
langfristig sichern. Die Umstellung der Produktion auf Moor- und Auenstandorten 
sowie die Etablierung neuer Verwertungsketten erfordern eine längerfristige staat liche 
Unterstützung, bis alternative Produkte und Verwertungsketten etabliert sind. Die 
neuen Wertschöpfungsketten für Paludikulturen brauchen Zeit, um sich zu entwickeln, 
und sie stellen für die betroffenen Eigentümer und Nutzenden ein hohes unternehme-
risches Risiko dar. Die Finanzierung von Fördermaßnahmen ist bei Bund und Ländern 
somit für einen langen Zeitraum abzusichern; die Förderung muss über die Dauer bis-
heriger Projektfinanzierung deutlich hinausgehen. Dazu ist das Aktionsprogramm Na-
türlicher Klimaschutz des Bundes, das derzeit als wesentliches Förderinstrument nur 
bis 2027 läuft, in geeigneter Form weiterzuführen.

Ökologische Leistungen honorieren. Die Landwirtinnen und Landwirte an Moor- 
und Auenstandorten erbringen durch die angepasste Bewirtschaftung wiedervernässter 
bzw. renaturierter Flächen vielfältige ökologische Leistungen, die von der Gesellschaft 
zu honorieren sind. Für die Ausgestaltung von Förderprogrammen für den Moor- und 
Auenschutz sind daher entsprechende Förderpauschalen herzuleiten. An vielen Stand-
orten liegen die Einkünfte der wirtschaftenden Landwirtinnen und Landwirte schon 
heute unterhalb oder nur knapp oberhalb der Deckungsbeiträge, die notwendig sind, 
um ihre wirtschaftliche Existenz dauerhaft zu sichern. Eine langfristig angelegte Ho-
norierung ökologischer Leistungen würde diese Akteure in die Lage versetzen, schnell 
alternative Geschäftsmodelle aufzubauen. Diese Betriebe zeigen daher eine hohe Be-
reitschaft, Aufgaben zur Wiedervernässung von Mooren oder Renaturierung von Auen 
sofort und engagiert anzugehen. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit gegenwärtig 
hohen Deckungsbeiträgen, die auf der Bewirtschaftung von bisher entwässerten Stand-
orten beruhen, sind die Opportunitätskosten hingegen höher. Hier bedarf es gegebe-
nenfalls auch höherer staatlicher Förderungen, bis eine Umstellung der Produktion 
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und ein Aufbau alternativer Geschäftsmodelle erfolgt sind. Eine Fördervariante wäre 
die Einbeziehung des Moorschutzes in den CO2-Emissionshandel. Wenn es gelingt, 
hierfür geeignete Ausgestaltungsvarianten zu entwickeln, könnten auch Verteilungs-
fragen akzeptabel gelöst werden. Es ist dabei eine wichtige Aufgabe der Politik, allen 
Akteurinnen und Akteuren deutlich zu machen, dass ein Umschwenken auf alternative 
Geschäftsmodelle (z. B. auf nasse, angepasste Kulturen) eine gesellschaftliche Notwen-
digkeit ist und sich langfristig nur auf diesem Wege die Einkommensmöglichkeiten der 
land- (und forstwirtschaftlichen) Betriebe sichern lassen.

Gemeinsame EU- Agrarpolitik umgestalten. Bei der Umwidmung der landwirt-
schaftlich genutzten Flächen kommt der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) 
aufgrund ihres Fördervolumens eine besonders große Rolle zu. Ab der nächsten För-
derperiode (2028) sollte die GAP in ihrer nationalen Umsetzung konsequent die Moor-
wiedervernässung und Auenrenaturierung mit einbeziehen. Für die zu entwickelnden 
Fördermaßnahmen gilt es dabei zu berücksichtigen, dass neben den betroffenen Land-
eigentümern und Landnutzenden auch die Vorhabenträger (bzw. die Projektsteue-
rung) eine finanzielle Unterstützung erhalten, was bislang unterblieben ist.

Förderung degressiv ausgestalten und verbindlich an Beratung knüpfen. 
Die Förderprogramme zugunsten des Auen- und Moorschutzes sollen sicherstellen, 
dass die anvisierten neuen Wertschöpfungsketten schnell und umfassend etabliert 
werden können. Die Fördermaßnahmen sind dazu zwar langfristig (bis maximal 2045), 
aber zugleich auch degressiv auszurichten – schließlich dienen sie der Unterstützung 
bei der Umstellung wirtschaftlichen Handelns während einer Übergangsphase. Es gilt, 
frühzeitiges und zügiges Handeln besonders zu belohnen. Pioniere sind daher bei der 
Umstellung ihrer Wirtschaftsbetriebe stärker als Nachzügler zu fördern. Weiterhin ist 
eine ergebnisorientierte Förderung zu erwägen, die an den Erfolg von Maßnahmen 
anknüpft, sofern die dafür notwendigen Voraussetzungen (hinsichtlich Messbarkeit, 
Praktikabilität, ausreichende Personalausstattung) gegeben sind. Die Förderung sollte 
auch an eine Beratung zu betrieblichen Umsetzungsszenarien für Landwirtschaftsbe-
triebe auf den Auen- und Moorstandorten gebunden werden.

Standortangepasste, wirtschaftlich tragfähige Geschäftsmodelle unter-
stützen und infrastrukturelle Voraussetzungen schaffen. Der Aufbau neuer 
Wertschöpfungsketten und Absatzmärkte erfordert mehr als nur staatliche Subventio-
nen. Es geht grundlegend um die Etablierung alternativer Geschäftsmodelle (Business 
Cases) bzw. die Schaffung neuer dauerhafter und angemessener wirtschaftlicher Ein-
kommensmöglichkeiten durch die Entwicklung neuer Produkte, Verwertungsketten 
und Absatzmärkte. „Neue Produkte“ umfassen z. B. Dämmstoffe oder Verpackungs-
materialien mit einem Rohstoffanteil aus Paludikulturen oder alternative Formen der 
Tierhaltung auf nassen Weideflächen. Aber auch Einnahmen aus der Beteiligung am 
CO2-Handel oder der Etablierung von Agri-PV-Anlagen auf dafür geeigneten Stand-
orten können eine Rolle spielen. Für die Schaffung von Absatzoptionen ist dabei die 
gesamte Wertschöpfungskette in den Blick zu nehmen. Landwirtinnen und Landwirte, 
Hersteller, Lieferanten, Zwischen- und Großhandel, Verkaufspersonal und auch die 
Kundschaft müssen gemeinsam die neuen Absatzmöglichkeiten identifizieren und ge-
nerieren. Hierfür sind Modellstudien durchzuführen, neue Formen der Zusammen-
arbeit auszuloten und die Voraussetzungen für erfolgreiche Marktaktivitäten zu prüfen. 
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Staatliche Instanzen bei Bund, Ländern und Kommunen können diese Vorhaben för-
dern, indem sie die nötigen Infrastrukturen und Prozesse finanziell und organisatorisch 
unterstützen und die Rahmenbedingungen so gestalten, dass betriebliche Umstellungen 
deutlich erleichtert werden.

Biomassepotenzial auf Moor- und Auenstandorten ausschöpfen und Frei-
flächen-Agri-PV auf landwirtschaftlich degradierten Standorten etablieren. 
Agrarflächen auf Moor- und Auenstandorten bieten die Möglichkeit, stoffliche Produk-
te aus Paludikulturen zu erzeugen. Auch die energetische Nutzung – günstigenfalls in 
einer Kaskade nach der stofflichen Nutzung – steht als Option zur Verfügung. Für die 
Transformation von einer fossilbasierten zu einer biobasierten Wirtschaft wird Bio-
masse benötigt. Wiedervernässte Moore und renaturierte Auen sind hierfür besonders 
geeignet, weil sie – anders als viele andere landwirtschaftlich genutzte Flächen – nicht 
vorrangig der Produktion von Lebensmitteln dienen. Hinzu kommt an dieser Stelle, 
dass ein Großteil der kohlenstoffreichen Böden als Grünland genutzt wird; neue For-
men der Beweidung und Biomasse können hier neue Perspektiven eröffnen. Zusätzlich 
zur Biomasse bietet die Nutzung von Moor- und Auenflächen für Agri-PV eine erfolg-
versprechende Perspektive. Dies gilt vorrangig nur für agrarisch degradierte Flächen. 
Eine wichtige Voraussetzung ist, dass der Bau, die Unterhaltung und der Rückbau von 
Agri-PV-Anlagen unter Aspekten des Boden-, Natur- und Biodiversitätsschutzes erfol-
gen muss. Schließlich können auch durch Natur- und Ökotourismus neue regionale 
Entwicklungsperspektiven geschaffen werden.

Die vorgelegten Empfehlungen zur ökonomischen Unterstützung (und zugleich ein-
kommensseitigen sozialen Abfederung) bei der Umstellung auf alternative Bewirt-
schaftungsmodelle für wiedervernässte Moore und renaturierte Auen zielen auf eine 
Fortführung der wirtschaftlichen Nutzung ab – nicht auf eine Stilllegung von Flächen. 
Für naturschutzfachlich wertvolle Flächen bietet sich demgegenüber die Herausnahme 
aus der Nutzung an. Die Fortführung der Bewirtschaftung und die damit verbundenen 
staatlichen Fördermaßnahmen auf den genutzten Flächen sollen einen Ausgleich für 
Wert- und Einkommensverluste von Landeigentümern und Landnutzenden schaffen, 
bis sich neue Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten etabliert haben. Selbst eine 
eingeschränkte Bewirtschaftung ist aus ökonomischer Sicht einer Lösung vorzuziehen, 
bei der in großem Umfang Wasser der Landschaft entzogen wird.

Ökonomische Anreize stoßen jedoch an ihre Grenzen, wenn einzelne „Verweigerer“ die 
Umsetzung verhindern, selbst wenn die Mehrheit mit den Maßnahmen einverstanden 
ist und die ökonomischen Rahmenbedingungen günstig erscheinen. In diesen Fällen 
bleibt oft nur die Möglichkeit, durch Verfahren der Planfeststellung und Flurbereini-
gung klimapolitisch notwendige Änderungen auf rechtlichem Wege herbeizuführen 
(s. Abschnitt 9.1). Die Schaffung neuer ökonomischer Einkommensmöglichkeiten sollte 
zugleich mit Prozessen der Teilhabe und Partizipation einhergehen, denn sie erfordern 
neue Wege der Zusammenarbeit und Abstimmungen, die oft noch nicht bestehen und 
erst neu etabliert werden müssen.
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9.3 Politische und behördliche Zuständigkeiten klären sowie Kapazitäten  
 aufbauen

Zuständigkeiten und Kapazitäten: 
die Empfehlungen auf einen Blick

• Adäquat personell und finanziell ausgestattete, effizient agierende behördliche 
Arbeitseinheiten und kompetent beratende Vorhabenträger schaffen.

• Moor- und Auenschutz- sowie Nutzungsstrategien auf Landesebene entwickeln.
• Behördliche Kompetenzzentren für die Umsetzung und langfristige Betreuung von 

Wiedervernässungen und Auenrenaturierung schaffen.
• Verfahrenserlasse für Untere Behörden erstellen sowie Weiterbildungsmaßnahmen 

für Mitarbeitende anbieten.
• Aufgaben der Wasser- und Bodenverbände im Wasserverbandsgesetz und in 

Landesgesetzen ändern.
• Vorhabenträger stärken und kompetent beraten, in berufliche Aus- und  

Weiterbildung investieren.
• Daueraufgaben adäquat und über angemessene Zeiträume finanzieren.

Adäquat personell und finanziell ausgestattete, effizient agierende behörd-
liche Arbeitseinheiten und kompetent beratende Vorhabenträger schaffen. 
Um einen geeigneten rechtlichen Rahmen sowie ausgeklügelte ökonomische Anreize 
zum Aufbau von Wertschöpfungsketten zu schaffen, braucht es ausreichende Kapazi-
täten auf Seiten der Behörden und Vorhabenträger. Adäquat personell und finanziell 
ausgestattete, effizient agierende behördliche Arbeitseinheiten und kompetente Be-
ratende sind daher eine übergreifende, zentrale Voraussetzung, um Maßnahmenpro-
gramme zur Wiedervernässung von Mooren und Renaturierung von Auen in der Praxis 
umzusetzen. Dies betrifft die personellen und sachlichen Kapazitäten, aber auch die 
fachlich-inhaltliche Ausrichtung aller Beteiligten. Diese müssen in einem lernenden 
System stets neues Wissen verarbeiten.

Moor- und Auenschutz- sowie Nutzungsstrategien auf Landesebene ent-
wickeln. Für die notwendige großflächige Umsetzung von Moor- und Auenschutz sind 
Strategien, die auf die eigentlichen Moor- und Auenflächen beschränkt sind, unzurei-
chend. Vielmehr müssen Moor-, Auen- und Landnutzungsstrategien auf Basis klarer 
politischer Zielvorgaben auf Landesebene gemeinsam durch alle zuständigen Ressorts 
(z. B. Umwelt-, Landwirtschafts- und Wasserressorts) entwickelt werden (s. Abschnitt 
9.1). Dabei ist in den moorreichen Bundesländern die gesamte Landesfläche in den 
Blick zu nehmen, da es um Landnutzungsentscheidungen in allen Einzugsgebieten der 
Moore und Auen geht. Nur so kann eine zukunftsfähige Landnutzung für verschiedene  
und teils konkurrierende Ziele erfolgen. Dies betrifft z. B. die Produktion von Nah-
rungsmitteln, Erzeugung erneuerbarer Energien, Förderung von Biodiversität und die 
Kohlenstoffspeicherung. Die bisherige Zuständigkeit für den Moor- und Auenschutz 
bei einzelnen Fachbehörden reicht nicht aus, es braucht vielmehr eine systemische Ge-
samtbetrachtung sowie eine Bündelung von zentralen behördlichen Zuständigkeiten.
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Behördliche Kompetenzzentren für die Umsetzung und langfristige Be-
treuung von Wiedervernässungen und Auenrenaturierung schaffen. Die 
anstehende Transformation kann nur unter der Voraussetzung eines Auf- und Aus-
baus personeller und fachlicher Kapazitäten gelingen. Dies gilt in besonderer Weise 
für die Einrichtung und Ertüchtigung von Behörden, die sich der Wiedervernässung 
von Mooren sowie der Renaturierung von Auen annehmen. Die Schaffung moor- und 
auenbezogener Fachstellen in den Umwelt- und Planungsbehörden ist von der Bun-
des- bis zur Kommunalebene notwendig. Je nach Ebene und Bundesland können sie 
unterschiedlich verortet sein, unbedingt aber nah an der Wasserbehörde und unter Be-
teiligung der Landwirtschafts- und der Naturschutzverwaltung. Klare Zuständigkeiten 
sind dabei unabdingbar. Der Bedarf an Fachstellen gilt beim natürlichen Klimaschutz 
in besonderer Weise für Moore und Auen. Da es sich um eine langfristige Aufgabe han-
delt, muss Fachpersonal dauerhaft angestellt werden. Die Unterstützung und Beratung 
privater Akteurinnen und Akteure (z. B. im Rahmen von Geschäftsmodellen für die 
Inwertsetzung von Ökosystemleistungen) sollen dabei Schwerpunkt der behördlichen 
Tätigkeiten sein, denn ein umfassender Moor- und Auenschutz kann nur im Zusam-
menspiel von staatlichen und privaten Beteiligten gelingen.

Verfahrenserlasse für Untere Behörden erstellen sowie Weiterbildungs-
maßnahmen für Mitarbeitende anbieten. Neben der Schaffung neuer Fachstellen 
ist es insbesondere notwendig, die Wasserbehörden für die neuen Aufgaben zu ertüch-
tigen: Es gilt, Kooperationen voranzutreiben und Personalkapazitäten zur Realisierung 
lokaler Lösungen für den Wasserrückhalt und für die Umsetzungsvorhaben aufzubau-
en. Das erfordert insbesondere, den verantwortlichen Behörden klare und pragmatische 
Verfahrenserlasse an die Hand zu geben (z. B. für die Auswahl wasserrechtlicher Ge-
nehmigungsverfahren) und standardisierte Verfahrensabläufe zu etablieren sowie das 
Personal zu schulen.

Aufgaben der Wasser- und Bodenverbände im Wasserverbandsgesetz und 
in Landesgesetzen ändern. Bei der Aufgabe, das Wasser in der Landschaft zu hal-
ten, spielen Wasser- und Bodenverbände eine bedeutende Rolle. Einerseits stellen sie 
auf regionaler Ebene und vor Ort die Weichen für ein zukunftsgerichtetes Wasserma-
nagement. Andererseits gehört es nach dem Wasserverbandsgesetz (WVG) zu ihren 
Aufgaben, bestehende Entwässerungsanlagen zu unterhalten und die Interessen der 
Grundstückseigentümer und bewirtschaftenden Betriebe zu wahren. Die bestehenden 
kooperativen Strukturen sind zentral, um die neue Prämisse, das Wasser in der Land-
schaft zurückzuhalten, in die Köpfe der Menschen und schließlich in die Umsetzung 
zu bringen. Dafür ist eine Erweiterung bzw. Änderung der Aufgaben der Wasser- und 
Bodenverbände im WVG und in den jeweiligen Landesgesetzen zwingend notwen-
dig (s. Abschnitt 9.1). Weiter gilt es zu prüfen, bei welchen Flüssen die Nutzung als 
Schifffahrtsstraße höher zu gewichten ist als das Interesse an ihrer Renaturierung. 
Daraus leitet sich eine Aufgabenverschiebung hin zu Renaturierung und guten ökolo-
gischen Erhaltungszuständen für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter des Bun-
des ab. Dies würde zudem die Umsetzung des ambitionierten Programms Blaues Band 
Deutschland fördern.
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Vorhabenträger stärken und kompetent beraten, in berufliche Aus- und 
Weiterbildung investieren. Der Auf- und Ausbau des Wissens ist ein langfristi-
ger Prozess. Das bearbeitende Personal muss mit einem klaren Auftrag ausgestattet 
sein. Beim Aufbau zusätzlicher Kompetenzen sollten bestehende und im Moor- und 
Auenschutz etablierte Strukturen genutzt und funktionierende, fachlich kompetente 
und bundesweit vernetzte Einrichtungen gestärkt werden. Ebenso wichtig sind eine 
kompetente Beratung von Vorhabenträgern und Investitionen in berufliche Aus- und 
Weiterbildung. Mit den derzeitigen Kapazitäten würde es laut einer Analyse für Meck-
lenburg-Vorpommern als einem der moorreichsten Bundesländer noch 200 Jahre 
dauern, bis die gesamten Moorflächen wiedervernässt sind.

Daueraufgaben adäquat und über angemessene Zeiträume finanzieren. 
Die Wiedervernässung von Mooren und Renaturierung von Auen muss über den „Pro-
jektstatus“ hinausgehen, ihre Umsetzung dauerhaft und auf Basis geeigneter Förder-
richtlinien erfolgen (s. Abschnitt 9.2). Moor- und Auenschutz sind langfristige Aufga-
ben; es wird noch Jahrzehnte dauern, bis die Wiedervernässung nahezu der gesamten 
Moorfläche und die Renaturierung umfassender Auenflächen erfolgt sein werden. Bis 
dahin bedarf es einer unterstützenden staatlichen Finanzierung. Die Aufnahme in das 
Grundgesetz als Gemeinschaftsaufgabe ist zu prüfen, wobei gegebenenfalls notwendige 
Gesetzesänderungen kein Hindernis darstellen sollten.

9.4 Akzeptanz für Kulturwandel und Transformation durch Partizipation

Kulturwandel:  
die Empfehlungen auf einen Blick

• Die Einbettung des Moor- und Auenschutzes in die notwendige  
gesamtgesellschaftliche Transformation verdeutlichen.

• Moor-Mainstreaming und „Mitdenken“ von natürlichem Klimaschutz etablieren 
und anhand einer Aufbereitung von „Good Practice“-Beispielen konkret  
verdeutlichen.

• Mehr Verständnis für den Schutz von Mooren und Auen durch Sensibilisierung 
und Aufklärung schaffen.

• Interessengruppen über Möglichkeiten der Beteiligung und ökologische,  
ökonomische sowie soziale Chancen und Risiken informieren.

• Partizipative Verfahren (Beteiligung aller Akteure an Planung und Umsetzung) 
etablieren, um kooperatives Handeln zwischen Politik, Verwaltung und privaten 
Akteuren zu fördern.

• Kapazitäten für Mediation, partizipative Formate und Öffentlichkeitsarbeit  
in Behörden und bei Vorhabenträgern aufbauen.

Die Einbettung des Moor- und Auenschutzes in die notwendige gesamt-
gesellschaftliche Transformation verdeutlichen. In den letzten Dekaden hat 
ein Umdenken in Bezug auf die Wiedervernässung von Mooren und die Renaturierung 
von Auen stattgefunden und einen deutlichen Kulturwandel eingeleitet. Dass diese 
Maßnahmen umgesetzt werden müssen, steht heute außer Zweifel und leitet sich aus 
den Zusagen ab, die wir gegenüber der Gesellschaft und den nachfolgenden Generati-
onen in nationalen und internationalen Verträgen sowie politischen Erklärungen ver-
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bindlich abgegeben haben. Wie sich dies erreichen lässt, ist offen und konstruktiv zu 
diskutieren; etablierte Ansichten und Mechanismen sind dabei auf den Prüfstand zu 
stellen. Der neue Kurs ist unabdingbar, sollte aber in Anerkennung der bisherigen Leis-
tungen geschehen, die in deutlich anderen historischen Kontexten erbracht wurden. 
Der derzeitige verbindliche Rahmen als gemeinschaftlich anzugehende Aufgabe, die 
damit verbundene übergeordnete Gesamtstrategie sowie die darauf aufbauenden Ziele 
und Maßnahmen sind von der Bundesebene bis zur Länder- und Kommunalebene zu 
vermitteln und zu diskutieren. Dabei geht es auch um neue Narrative, die nicht nur den 
Klima- und Biodiversitätsschutz aufgreifen, sondern die Sicherung wichtiger, natür-
licher Ressourcen und die Entwicklung nachhaltiger Produkte einbeziehen.

Moor-Mainstreaming und „Mitdenken“ von natürlichem Klimaschutz eta-
blieren und anhand einer Aufbereitung von „Good Practice“-Beispielen 
konkret verdeutlichen. Viele rechtliche, wirtschaftliche und politische Bedingun-
gen setzen den Rahmen für die Umsetzung von Moor- und Auenschutz. Daraus lei-
tet sich die Notwendigkeit eines Moor-Mainstreamings und Mitdenkens von Natür-
lichem Klimaschutz in Politik, Wirtschaft, Recht und Alltagshandeln ab. Das aktive 
Einbeziehen von Moor- und Auenschutz muss institutionell verankert werden. So ist 
im Handlungsfeld Wasser bei der Bundesschifffahrtsverwaltung und bei den Wasser-
wirtschafts- und Bodenverbänden ein Paradigmenwechsel erforderlich. Allein für die 
Umsetzung der stofflichen Verwertung von Biomasse aus Paludikulturen sind mindes-
tens zehn Gesetzes- bzw. Rechtsbereiche relevant.

Mehr Verständnis für den Schutz von Mooren und Auen durch Sensibi-
lisierung und Aufklärung schaffen. Eine zunehmende Zustimmung der Gesell-
schaft für Maßnahmen des Klimaschutzes und ihre Sensibilisierung für die positiven 
Eigenschaften von Moor- und Auengebieten sind deutlich erkennbar und zugleich 
dringend erforderlich. Dieser gesellschaftliche Prozess muss durch „Moor-Kampag-
nen“ und „Moor-Bildung“ auf der Basis des Prinzips der nachhaltigen Entwicklung 
weiter ausgebaut und in die schulischen Bildungspläne integriert werden. Umwelt-
bildung, die Förderung eines persönlichen Naturbezuges und Grundverständnisses 
für die menschliche Abhängigkeit von funktionierenden Ökosystemen sind für eine 
positive gesellschaftliche Grundhaltung unerlässlich und beugen Antihaltungen vor. 
Dabei gilt es, unterschiedliche Kommunikationskanäle zu nutzen und evidenzbasierte 
Informationen adressatengerecht zu vermitteln.

Interessengruppen über Möglichkeiten der Beteiligung und ökologische, 
ökonomische sowie soziale Chancen und Risiken informieren. Maximale 
Transparenz über die positiven und negativen Auswirkungen eines aktiven Moor- und 
Auenschutzes ist das vorrangige Ziel in den Dialogprozessen mit Stakeholdern sowie 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. Wir müssen Möglichkeiten zur Mitgestaltung 
des Transformationsprozesses schaffen und ausbauen und v. a. den langfristig invol-
vierten Berufsgruppen, z. B. aus Land- und Forstwirtschaft, Gelegenheit geben, ihre 
Bedenken, Anliegen und Wünsche zu äußern. Grundsätzlich sind partizipative Verfahren 
unter Einbeziehung unterschiedlicher Wissensstände, Interessen und Werte erforder-
lich, um die Ausgangssituation besser zu erfassen und gemeinsam einen Lösungsraum 
für ökologisch erforderliche, wirtschaftlich tragfähige und sozial verträgliche Maßnah-
men und Handlungsorientierungen zu erschließen.
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Partizipative Verfahren (Beteiligung aller Akteure an Planung und Umsetzung) etablie-
ren, um kooperatives Handeln zwischen Politik, Verwaltung und privaten 
Akteuren zu fördern. Die erforderlichen Veränderungen in Mooren und Auen lassen 
sich durch kooperatives Handeln der betroffenen Akteurinnen und Akteure nachhaltig 
umsetzen. Bislang wurden viele Moorentwässerungen und Flussbegradigungen mittels 
Direktiven durchgesetzt. Zukünftig gilt es, durch demokratische und partizipative Formen 
der Entscheidungsfindung die erforderlichen Schutz- und Renaturierungsmaßnahmen 
für Moore und Auen einzuleiten. Eine professionelle und kompetente Durchführung par-
tizipativer Verfahren fördert die Bereitschaft der Akteurinnen und Akteure zu einer ge-
meinsamen Problemdefinition wie auch die Entwicklung effektiver, effizienter und fairer 
Lösungsoptionen. Dafür stehen vielfältige Formate zur Verfügung, die sich je nach Kon-
text und Beteiligten maßgerecht einsetzen lassen. Erfolgreiche Wiedervernässungspro-
jekte erfordern z. B. die Schaffung regionaler Verbünde in Wassereinzugsgebieten oder 
die Kooperation nachbarschaftlich verbundener Landwirtschaftsbetriebe, mitunter über 
Verwaltungsgrenzen hinaus. Über gemeinsam entwickelte Ziele lassen sich auch weite-
re Synergien ausloten – das reicht von gemeinsamer, standortangepasster Bewirtschaf-
tung, über den gegenseitigen Wissens- und Erfahrungsaustausch bis zur kooperativen 
Vermarktung von Produkten mehrerer landwirtschaftlicher Betriebe oder einer Region.

Kapazitäten für Mediationsverfahren, partizipative Formate und Öffent-
lichkeitsarbeit in Behörden und bei Vorhabenträgern aufbauen. Zum Kul-
turwandel und Erfolg des Transformationsprozesses gehört auch, dass Behörden und 
Vorhabenträger eigene Kapazitäten für Kommunikation, Partizipation und Öffentlich-
keitsarbeit entwickeln sowie Ressourcen für unabhängige Akteurinnen und Akteure 
in Aushandlungsprozessen (Mediation) vorsehen (s. Abschnitt 9.3). Staatlich forcierte 
Vorhaben, die eine erhebliche Wirkung auf individuelles Eigentum haben, sind um-
fassend mit den betroffenen Stakeholdern auszuhandeln und gegenüber der Öffent-
lichkeit kommunikativ zu begleiten. Sorgen um unerwünschte Nebenwirkungen, wie 
Mückenplagen, Vernässung von Kellern oder Wertverlust infolge der Renaturierung 
von Flächen verlangen fachlich fundierte Antworten und vertrauensbildende Dialog-
formate. Bestehen in einer Region Bedenken aufgrund eingetretener, erwarteter oder 
auch nur befürchteter Schäden, muss eine Beschwerdestelle z. B. beim Land einge-
richtet werden, die diese Anliegen aufnimmt und zügig bearbeitet. Andernfalls können 
gesellschaftliche Verwerfungen entstehen, die – verglichen mit einer vorbeugenden 
Konfliktschlichtung – ein Vielfaches an Aufwand und Kapazitäten erfordern.

9.5 System- und Handlungswissen stärken

System- und Handlungswissen:  
die Empfehlungen auf einen Blick

• Grundlegendes Prozessverständnis stärken, um die Eigendynamik und Resilienz 
von Mooren und Auen nachhaltig zu fördern.

• Geeignete Indikatoren entwickeln und umfassendes und verbindliches Monitoring 
etablieren, um die Effekte der Maßnahmen überprüfen zu können.

• Disziplinen- und institutionenübergreifende Zusammenarbeit stärken.
• Offen zugängliche Daten-, Informations- und Wissensspeicher auf- und ausbauen.
• Erfahrungen von funktionierenden und gescheiterten Aufwertungen von Mooren 

und Auen in neuen Projekten nutzen.
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Landnutzung, Governance und rechtliche Rahmenbedingungen bestimmen zuneh-
mend Renaturierungsmaßnahmen. Dabei geraten zentrale Ziele von Maßnahmen, wie 
die Förderung sich selbst regulierender Systeme, funktioneller Prozesse und Ökosys-
temleistungen oder die Resilienz von Moor- und Auenlandschaften, oft in den Hinter-
grund. Entscheidungstragende, Landwirtinnen und Landwirte ebenso wie Landbesit-
zende benötigen mehr denn je fundiertes System- und Handlungswissen, um effektive 
Maßnahmen ergreifen zu können. Um systemische Lösungsoptionen für einen nach-
haltigen Landschaftswasserhaushalt zu erarbeiten, ist es erforderlich, unterschiedli-
che Wissensformen zu integrieren. Dazu gehört das Wissen über die Bedeutung von 
Mooren und Auen als Ökosysteme und ihre vielfältigen Leistungen, über die Methoden 
und Technologien zur Wiedervernässung und Renaturierung sowie über angemessene 
rechtliche, ökonomische und sozialverträgliche Rahmenbedingungen und wie sie zu 
gestalten sind.

Grundlegendes Prozessverständnis stärken, um die Eigendynamik und 
Resilienz von Mooren und Auen nachhaltig zu fördern. Die Mehrfachbelas-
tung der Auen und Moore stellt ihr Management vor große Herausforderungen. Da-
her überrascht es nicht, dass kleinräumige Renaturierungsprojekte im Rahmen von 
Evaluierungen zumeist nur null bis 30 Prozent eines angestrebten Referenzzustandes 
erreichen: Aus einem wiedervernässten Moor wird oft nur ein Flachsee, und einer an-
gebundenen Aue fehlt die notwendige morphologische Dynamik, um natürliche Suk-
zessionsprozesse zu ermöglichen. Es ist daher unabdingbar, mit höchster Priorität das 
Verschlechterungsverbot umzusetzen und Schutz- und Renaturierungsmaßnahmen 
prozessbasiert aufzusetzen. Dies wiederum erfordert ein grundlegendes Verständnis 
der komplexen funktionellen Wechselwirkungen zwischen hydro-geomorphologischen 
(u. a. Wasser- und Sedimenthaushalt), ökosystemaren (u. a. Kohlenstoffspeicherung) 
und biologischen (funktionelle Biodiversität) Prozessen. Dieses Prozessverständnis ist 
notwendig, um die unvermeidlichen Interessenkonflikte zwischen Schutz, Renaturie-
rung und unterschiedlichen Nutzungen bewältigen zu können. Dabei gilt es, Maßnah-
men, die eine permanente Unterhaltung erfordern (z. B. regelmäßiges Ausbaggern) 
oder einseitig ausgerichtet sind (z. B. Anlage von Pappelplantagen zur Kohlenstoffspei-
cherung), zu vermeiden; vielmehr müssen sich selbst tragende, natürliche Prozesse auf 
den Weg gebracht werden.

Geeignete Indikatoren entwickeln und umfassendes und verbindliches 
Monitoring etablieren, um die Effekte der Maßnahmen überprüfen zu 
können. Die Erfahrung zeigt, dass Projekte mit ungenügender Evaluierung häufig 
als besonders erfolgreich eingestuft werden. Eine dezidierte Erfolgskontrolle und ein 
verbindliches begleitendes Monitoring sind daher unabdingbar, um die Auswirkungen 
von Vernässungen und Renaturierungsmaßnahmen unabhängig und standardisiert 
überprüfen zu können. Das gilt besonders dann, wenn der Schutz des Klimas und der 
Biodiversität sowie die nachhaltige Nutzung von Mooren und Auen als gemeinsame 
Ziele formuliert werden. So sind die renaturierte Fläche oder die Flusslänge zumeist 
schwache Indikatoren, um den Erfolg von Maßnahmen zu bewerten. Solchen Fehlein-
schätzungen gilt es entgegenzuwirken, da ansonsten das Vertrauen in einen effizien-
ten Einsatz öffentlicher Ressourcen für Renaturierungsmaßnahmen sinkt. Indikatoren 
müssen prozessorientiert, skalierbar und robust sein.
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Disziplinen- und institutionenübergreifende Zusammenarbeit stärken. Die 
angesprochenen Aufgaben sind nur zu bewältigen, wenn die disziplinären und institu-
tionellen Grenzen durchbrochen werden und das Wissenschaftssystem durchlässiger 
wird. Die komplexen Wechselwirkungen zwischen Landschaftswasserhaushalt, Biodi-
versität und Stoffdynamik einerseits und die sozialen, ökonomischen und strukturellen 
Rahmenbedingungen sowie Ansprüche andererseits benötigen transdisziplinäre For-
schungsansätze vom Ko-Design bis hin zur Ko-Implementierung. Die Wiedervernäs-
sung von Mooren und die Renaturierung von Auen können beispielgebend sein, um 
diesen Anspruch zu erfüllen. Dazu bedarf es Mut und Weitblick von Seiten der Politik 
und der Wissenschaft. Die Universitäten und Forschungseinrichtungen sind zugleich 
durchlässiger und weniger hierarchisch zu organisieren, als es derzeit der Fall ist.

Offen zugängliche Daten-, Informations- und Wissensspeicher auf- und 
ausbauen. Kommunen, Länder und der Bund planen Managementstrategien und 
-maßnahmen auf der Grundlage des besten verfügbaren System- und Handlungs-
wissens. Dieses Wissen muss evidenzbasiert und offen zugänglich sein sowie konti-
nuierlich ausgebaut werden. Zugleich lassen sich Projekte zur Wiedervernässung von 
Mooren und Renaturierung von Auen als „Großexperimente“ nutzen, um durch eine 
adäquate Begleitforschung das Prozessverständnis auszubauen, das wiederum ein ad-
aptives Management unterstützt. Derzeit entstehen vielfältige Aktivitäten, im Rahmen 
derer sich die Möglichkeit bietet, Erkenntnisse über die komplexen Vorgänge bei der 
Durchführung entsprechender Maßnahmen zu gewinnen. Zugleich bestehen große Lü-
cken im Verständnis der vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Wasserhaushalt, Kli-
ma und Biodiversität – bei Mooren, aber insbesondere bei Auen. Ein Wissensspeicher 
ist auch notwendig, um unrealistischen Erwartungen an Wiedervernässungs- und Re-
naturierungsprojekte entgegenzuwirken, klare Prioritäten zu setzen und durch Trans-
parenz die Akzeptanz und aktive Beteiligung von gesellschaftlichen Akteurinnen und 
Akteuren zu fördern. Diese Wissensspeicher können auf Bundesebene an bestehende 
Institutionen andocken.

Erfahrungen aus funktionierenden und gescheiterten Aufwertungen von 
Mooren und Auen in neuen Projekten nutzen. Dieses Praxiswissen sollte viel 
umfassender als bisher genutzt werden, um beteiligte Interessengruppen über die Ef-
fekte und Chancen der Wiedervernässung von Mooren und Renaturierung von Auen 
zu informieren, Lösungen für den Umgang mit Konflikten aufzuzeigen und emotional 
für die Schönheit, Vielfalt und Eigenart sowie den Mehrwert entsprechender natur-
naher Landschaften zu werben. Wirksame Formate sind Treffen vor Ort, Feldtage bei 
beteiligten Landnutzerinnen und Landnutzern und generationenübergreifende Land-
schaftsspaziergänge. Bei der Entwicklung von Handlungsleitfäden für neue Vorhaben 
sollten unbedingt das Wissen und die Erfahrungen derjenigen einbezogen und ho-
noriert werden, die sich in den letzten drei Jahrzehnten als Pioniere für die Umsetzung 
von Wiedervernässungs- bzw. Renaturierungsmaßnahmen eingesetzt haben.

9.6 Die Größe der Aufgabe ernst nehmen

Die vorgelegten Handlungsempfehlungen sind ambitioniert, auch weil sie die Bereiche 
Klima, Wasserhaushalt und Biodiversität gemeinsam in den Blick nehmen. Es ist zu be-
tonen, dass sie aus bestehenden Gesetzen und Strategien abgeleitet sind. Die Maßnah-
men zur Wiedervernässung von Mooren und Renaturierung von Auen nehmen diesen 
Ausgangspunkt ernst und folgen daher konsequent den Vorgaben der Politik auf inter-
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nationaler und nationaler Ebene. Zudem basieren sie auf wissenschaftlich fundierten 
Erkenntnissen und einer Datenlage, die dem aktuellen Wissensstand entspricht.

In elf Fachgesprächen mit Stakeholdern, Fachleuten aus Ministerien und Verbänden 
sowie mit Beteiligten wurden umsetzungsbezogene Handlungsoptionen und -barrie-
ren diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass die Herausforderungen, das Wasser wieder 
stärker in der Landschaft zu halten, die Moore in Deutschland flächendeckend wieder 
zu vernässen, die Auen an die Fließgewässer anzuschließen und zu dynamisieren, groß 
und umfassend sind – vergleichbar dem Ausstieg aus der Kohle oder der Atomkraft. 
Eine so weitreichende Transformation kann nur gelingen, wenn die nötigen Vorausset-
zungen dafür geschaffen werden. Zum einen heißt das, einfach zu realisierende Maß-
nahmen sofort umzusetzen; es geht aber mehr noch um die umfangreichen, tiefgrei-
fenden Veränderungen auf großer Fläche, die rechtzeitig eingeleitet werden müssen.

Es ist wenig strittig, dass diese Aufgabe gesellschaftlich lohnend ist. Die gesamtwirt-
schaftlichen Vorteile überwiegen deutlich jene Kosten, die sich aus der Beibehaltung 
des aktuellen Zustands ergeben (s. Kapitel 7). Entscheidend ist aber, ob es uns ge-
lingt, auch einzelwirtschaftlich vertretbare Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
die Akteure, insbesondere die Landeigentümer und Landnutzende, auch tatsächlich 
mitmachen. Hierfür enthalten die vorgelegten Handlungsempfehlungen ein Bündel 
von Maßnahmen.

Für viele betroffene Landeigentümer und Landnutzende bieten die empfohlenen Maß-
nahmen die Chance, ihre Einkommensmöglichkeiten zu erhalten oder zu verbessern. 
Zugleich müssen diejenigen, die sich den notwendigen Veränderungen entgegenstel-
len und am Status quo festhalten wollen, erkennen, dass sich angesichts der sich ver-
schärfenden Klima- und Biodiversitätskrise die Bedingungen auch für sie geändert 
haben. Handeln sie nicht, hat dies langfristig einen Wertverlust ihres Landbesitzes zur 
Folge, ebenso bei ihrer Nachbarschaft.

Die Schaffung der Voraussetzungen und schlussendlich die Umsetzung der Maßnah-
men müssen in einem demokratischen Gestaltungsprozess von allen Ebenen der Po-
litik, Verwaltung, Wirtschaft, Verbände und Gesellschaft vorgedacht, entwickelt und 
durchgeführt werden. Neben der Bereitschaft zur Kooperation unter den Akteurinnen 
und Akteuren ist ein Grundverständnis für die ganzheitlichen bzw. systemischen Zu-
sammenhänge unabdingbar. Die Maßnahmen zur Wiedervernässung von Mooren und 
zur Renaturierung von Auen dienen der Generationengerechtigkeit, denn es geht um 
kein geringeres Ziel als die dauerhafte Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen. 
Daher ist es unabdingbar, diese Maßnahmen langfristig und nachhaltig zu finanzieren 
und umzusetzen und nicht aufgrund flüchtiger Interessen abzuschwächen oder gar 
rein kurzfristig gedachten finanzpolitischen Restriktionen zu unterwerfen.
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Mitwirkende

Mitglieder der Arbeitsgruppe

Die mitwirkenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wurden entsprechend 
der veröffentlichten „Regeln für den Umgang mit Interessenkonflikten in der wissen-
schaftsbasierten Beratungstätigkeit der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leo-
poldina“ verpflichtet, Tatsachen zu benennen, die geeignet sein können, zu Interessen-
konflikten zu führen. Außerdem wird auf die vorliegenden Regeln verwiesen.

Sprecher der Arbeitsgruppe
 

Prof. Dr. Klement Tockner ML Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Frankfurt;  

  Goethe-Universität Frankfurt, Fachbereich Biologie

Prof. Dr. Bernd Hansjürgens Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Umweltökonomik;  
  Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,  
  Juristische und wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Mitglieder der Arbeitsgruppe
 

Prof. Dr. Daniel Hering Universität Duisburg-Essen, Abteilung Aquatische Ökologie

Prof. Dr. Johannes Kollmann Technische Universität München, Professur Renaturierungsökologie

Prof. Dr. Jürgen Kreyling Universität Greifswald, Institut für Botanik und Landschaftsökologie

PD Dipl.Ing. Dr. Hermine Mitter Universität für Bodenkultur Wien,  
  Institut für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung

Dr. Stefan Möckel  Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung –  
  UFZ, Department Umwelt- und Planungsrecht

Prof. Dr. Annette Prochnow Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie Potsdam,  
  Abteilung Technikbewertung

Prof. Dr. Ortwin Renn ML Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit – Helmholtz-Zentrum Potsdam

PD Dr. Franziska Tanneberger Universität Greifswald, Institut für Botanik und Landschaftsökologie;  
  Greifswald Moor Centrum

Prof. Dr. Dörthe Tetzlaff Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin,  
  Abteilung Ökohydrologie und Biogeochemie; Humboldt-Universität zu Berlin,  
  Geographisches Institut

Jun.-Prof. Dr. Florian Ziel Universität Duisburg-Essen, Juniorprofessur für Umweltökonomik,  
  insb. Ökonomik erneuerbarer Energien

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsgruppe
 

Dr. Christian Anton Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina

Dr. Gisela von Hoven Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Frankfurt, Generaldirektion

Dr. Sybille Roller  Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Frankfurt, Generaldirektion

Dr. Henning Steinicke Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina

Dr. Sebastian Wetterich Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina

Infografiken
 

Henrik Hofmeister Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina
 
 ML – Mitglied der Leopoldina
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Gutachterinnen und Gutachter 
 
Prof. Dr. Susanne Baer Humboldt Universität zu Berlin, Juristische Fakultät

Prof. Dr. Eva Barlösius Leibniz Universität Hannover, Institut für Soziologie

Prof. Dr. Thomas Hein Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Hydrobiologie und  
  Gewässermanagement

Prof. Dr. Karin Holm-Müller Universität Bonn, Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik

Prof. Dr. Beate Jessel École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Landscape Development, Schweiz

Prof. Dr. Ingrid Kögel-Knabner ML Technische Universität München, Lehrstuhl für Bodenkunde,  
  TUM School of Life Sciences

Prof. Dr. José Martinez Georg-August-Universität Göttingen, Juristische Fakultät

Prof. Dr. Matthias C. Rillig ML Freie Universität Berlin, Institut für Biologie

Stakeholder-Beteiligung
 
Die Arbeitsgruppe hat 90-minütige Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern 
folgen der Institutionen geführt: 
 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

7.12.2022

Helmut Alda  Unterabteilung N III Natürlicher Klimaschutz

Ulf Hauke  Referat N III 4 Vorsorgender Bodenschutz, Moorschutz

 

Naturschutzbund Deutschland

8.12.2022

Felix Grützmacher  Referent für Moorschutz

 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

20.12.2022

Andreas Christian Täuber Referat 521 Klimaschutz, Klimaanpassung, Wasser

 

Deutscher Bauernverband

11.1.2023

Robert Kero  Fachbereich Umwelt | Nachhaltigkeit

Steffen Pingen  Fachbereich Umwelt | Nachhaltigkeit

 

Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei

12.1.2023

Dipl.-Ing. agr. Bernhard Osterburg Stabsstelle Klima, Boden, Biodiversität

 

Karlsruher Institut für Technologie

13.2.2023

Prof. Dr. Florian Wittmann Institut für Geographie und Geoökologie, Abteilung Aueninstitut
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Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern  
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